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TEIL I Begründung  

1 Vorbemerkungen  

1.1 Allgemein e Hinweise zur Bauleitplanung  

1.1.1 Rechtsgrundlagen  

 

Bundesrecht  

- Baugesetzbuch (BauGB)  - in der Fassung der Bekanntmachu ng vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel  11 des Gesetzes vom 08.10.2022 

(BGBl. I S. 1726) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)  - Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütteru ngen 

und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 

(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 

19.10.2022 (BGBl. I S. 1792) 

- Planzeichenverordnung (PlanZV)  ð Verordnung über die Ausarbeitung  der 

Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl.  1991 I 

S. 58), zuletzt geändert durch Artikel  3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Raumordnungsgesetz (ROG)  - vom 22.12.2008 (BGBl.  I S. 2986), zuletzt geändert 

durch Artikel  3 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  - Gesetz über Naturschutz und 

Landschaftspflege vom 29.07.2009 (BGBl.  I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel  1 

des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362, 1436) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel  12 des Gesetzes vom 

20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) 

- Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)  - Gesetz zur Sicherstellung 

ordnungsgemäßer Planungs - und Genehmigungsverfahren während der COVID -

19-Pandemie vom 20.05.2020 (BGBl.  I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel  1 des 

Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2234)  

Landesrecht  

- Sächsische Bauordnung (SächsBO)  - in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.06.2022 

(SächsGVBl. S. 366) 

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)  - in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S.  62), zuletzt geändert durch 

Artikel  1 des Gesetzes vom 09.02.2022 (SächsGVBl. S. 134)  
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-  Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)  - vom 03.03.1993 (SächsGVBl. 

S. 229), zuletzt geändert  durch Artikel  15 de s Gesetzes  vom 21.05.2021 (SächsGVBl. 

S. 578) 

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)  - vom 06.06.2013 (SächsGVBl. 

S. 451), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09.02.2021 (SächsGVBl. S.  243) 

- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)  - vom 12.07.2013 (SächsGVBl. S.  503), zuletzt 

geändert durch Artikel  3 des Gesetzes vom 0 9.02.2022 (SächsGVBl. S. 144) 

- Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG)  - vom 10.04.1992 (SächsGVBl. 

S. 137), zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 1 9.08.2022 (SächsGVBl. 

S. 486) 

- Landesplanungsgesetz (SächsLPlG)  - vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S.  706), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 12.04.2021 (SächsGVBl. S. 517) 

- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan 

Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S.  582) 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen.  

 

1.1.2 Inhalte und Rechtswirkungen des Fläch ennutzungsplanes  

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft die 

sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der 

Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gebietskörperschaften in 

den Grundzügen  darzustellen (§ 5 Abs. 1 BauGB).  Die Inhalte des 

Flächennutzungsplans sind im § 5 Abs. 2 BauGB im Einzelnen geregelt. Daneben sollen 

im Flächennutzungsplan gekennzeichnet werden (§ 5 Abs. 3 BauGB):  

¶ Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vo rkehrungen gegen 

äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 

Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind;  

¶ Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von 

Mineralien bestimmt sind;  

¶ für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 5 Abs 3 BauGB).  

 

Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen 

Vorschriften festgesetzt sind, sowie nach Landesrec ht denkmalgeschützte Mehrheiten 

von baulichen Anlagen, sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige 

Festsetzungen in Aussicht genommen, sollen sie im Flächennutzungsplan vermerkt 

werden (§  5 Abs. 4 BauGB).  Dem Flächennutzungsplan ist eine Begründung mit 

Umweltbericht (Angaben nach §  2a  BauGB) beizufügen.   

 

Der Flächennutzungsplan entfaltet als vorbereitender Bauleitplan gegenüber dem 

einzelnen Bürger noch keine unmittelbaren Rechtswirkungen. Der 

Flächennutzungsp lan schafft kein Baurecht . Er bringt aber die interne Selbstbindung 
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der Gemeinde zum Ausdruck. Rechtswirkungen ergeben sich aus dem 

Flächennutzungsplan insoweit, als aus ihm die Bebauungspläne zu entwickeln sind, die 

aufgrund ihres Rechtscharakters als Sat zung gegenüber jedermann (gegenüber 

Privaten und gegenüber Trägern öffentlicher Belange) wirksam sind.   

 

Die am Verfahren beteiligten öffentlichen Planungsträger haben ihre Planungen dem 

Flächennutzungsplan insoweit anzupassen, als sie diesem Plan nicht wi dersprochen 

haben (§  7 BauGB). Macht eine Veränderung der Sachlage eine abweichende 

Planung erforderlich, so haben sie sich unverzüglich mit der Stadt ins Benehmen zu 

setzen. Das Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes des 

Verwaltungsverbandes Wildenstein erfolgt nach dem BauGB in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017. Somit ist der Umweltbericht entsprechend § 2a 

BauGB Regelbestandteil des Bauleitplanverfahrens.   

 

Im Umweltbericht sind die, nach Anlage 1 zum BauGB auf Grund der Umweltpr üfung 

nach §  2 Abs. 4 BauGB, zu ermittelnden und zu bewertenden Belange des 

Umweltschutzes darzulegen.   

 

Die zeitliche Wirksamkeit des Flächennutzungsplans ist durch das BauGB nicht mehr 

eingeschränkt. Es wird jedoch empfohlen, den Flächennutzungsplan spät estens 15 

Jahre nach seiner erstmaligen oder erneuten Aufstellung zu überprüfen und soweit 

erforderlich, zu ändern, zu ergänzen oder neu aufzustellen.  Der Zeitrahmen für die 

vorliegende Planung umfasst ca. 15 Jahre und wird bis 2035  gesteckt. Insbesondere 

die dem Plan zugrundeliegende Bevölkerungs - und Wohnraumprognose sollte dann 

angepasst bzw. neu formuliert werden.   

 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 

Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzu bereiten 

und zu leiten (§  1 Abs. 1 BauGB).  Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan als 

vorbereitender und der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan (§  1 Abs. 2 

BauGB). Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 

für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§  1 Abs. 3 BauGB).  

Die Bauleitpläne sind von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen (§  2 

Abs. 1 Satz 1 BauGB) und den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 

anzupassen (§  1 Abs. 4 BauG B).  

 

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 

wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 

gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl 

der Al lgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie 

sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den 

allgemeinen Klimaschutz , sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts - und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§  1 Abs. 5 BauGB).  
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Unter anderem sind die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege besonders zu berücksichtigen  (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Dabei ist 

den Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall - und Immissionsschutzrechtes Bedeutung beizumessen.   

Ausdrücklich wird gefordert, dass mit Grund und Boden sparsam umgegangen wird 

(§ 1a Abs.  2 BauGB).   

 

Weiterhin sind gemäß § 1a Abs. 3 BauGB die Vermeidung und der Ausgleich 

voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwä gung zu 

berücksichtigen. Um die Belange von Natur und Landschaft hinreichend 

berücksichtigen zu können, müssen sie in aufbereiteter Form vorliegen - davon geht 

das BauGB aus, ansonsten wäre der Planungsprozess abwägungsfehlerhaft. Aus 

naturschutzfachlicher  und -rechtlicher Sicht ist der kommunale Landschaftsplan (LP)  

das geeignete Instrument dafür. Ausnahmsweise kann auf einen LP verzichtet werden, 

wenn Umstände bzw. andere Unterlagen vorliegen, die eine sachgerechte 

Abwägung ermöglichen.   

 

Prinzipiell verf olgt das Land Sachsen hinsichtlich der Landschaftspläne eine 

sogenannte Sekundärintegration, d. h. es wird in der Regel zunächst ein 

eigenständiger Landschaftsplan oder ein vergleichbarer Fachplan erarbeitet, dessen 

Inhalte "soweit geeignet" (§  7 SächsNatSchG) in die Bauleitplanung aufzunehmen 

sind. F¿r diese ăstªdtebaulich begr¿ndetenò landespflegerischen Inhalte erºffnen der 

§ 5 Abs. 2 BauGB mit den Nummern 5, 6, 7 und 10 sowie §  5 Abs. 2a BauGB umfassende 

Darstellungsmöglichkeiten. Hierzu zählt der Schut z von Flächen mit Bedeutung für das 

Siedlungsklima, das Ortsbild, den Biotopschutz oder die Biotopvernetzung, den 

Naturhaushalt, die freiraumbezogene Erholung, immer sofern sie einen 

städtebaulichen Bezug aufweisen (Rödel et. al. 1997).   

 

Die Gemeinden der  Verwaltungsgemeinschaft Wildenstein verfügen über  keine 

Landschaftsplanung . Die Aufwendungen einen eigenständigen Landschaftsplan zu 

erstellen sind derzeit nicht tragbar. Deshalb werden wichtige landschaftsplanerische 

Elemente in Abstimmung mit der untere n Naturschutzbehörde im Zuge der 

Umweltprüfung behandelt und in den Flächennutzungsplan integriert.   

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (§  1 Abs. 7 BauGB).Die 

Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen (§  2 Abs. 2 

BauGB). Der Öffentlichkeit ist, nach Maßgabe des §  3 BauGB eine Beteiligung an der 

Bauleitplanung zu ermöglichen. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die 

Behörden und sonsti gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 

die Planung berührt werden kann, zu unterrichten bzw. die erforderlichen 

Stellungnahmen einzuholen (§  4 BauGB).  
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1.1.3 Verfahrensablauf des Flächennutzungsplanes  

Die Mitwirkenden an der Aufstellung des  Flächennutzungsplanes sind im Wesentlichen:  

¶ die Verwaltungsgemeinschaft Wildenstein, bestehend aus den 

Mitgliedsgemeinden Grünhainichen und Börnichen /Erzgeb. , deren Gremien 

sowie deren Verwaltungsorgane,  

¶ die Öffentlichkeit,  

¶ Behörden und sonstige Träger öf fentlicher Belange,  

¶ die Genehmigungsbehörde,  

¶ das Planungsbüro (Büro für Städtebau GmbH Chemnitz).  

 

Der Verfahrensverlauf : 

1. Prüfung des Bedürfnisses zur Aufstellung  

  2. Aufstellungsbeschluss mit ortsüblicher Bekanntmachung  

  3. Erarbeitung der Rahmenbedingungen, Ziele und Zwecke der Planung, 

Vorentwurf  

  4. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

  5. frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  

  6. Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzei tigen 

Beteil igung der Öffentlichkeit und der Behörden in den erforderlichen Gremien  

  7. Erarbeitung eines auslegungsreifen Planes (Entwurf)  

  8. Billigungs- und Auslegungsbeschluss durch den  Gemeinde rat  

  9. ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  

10. einmonatige öffentliche Auslegung  

11. Prüfung der Bedenken und Anregungen, Mitteilung des Prüfungsergebnisses  

12. bei Planänderungen - Wiederholung von Nr. 7 ð 11, evt l. nur zu Veränderungen  

13. Feststellungsbeschluss  

14. Genehmi gungsantrag  

15. Genehmigung  

16. Erfüllung der Auflagen, ggf. B eitrittsb eschl uss durch den Gemeinde rat  

17. Bekanntmachung mit zusammenfassender Erklärung (§ 6a Abs. 1 BauGB)   

 

1.2 Anlass der Planung  

Mit der Übertragung der Planungshoheit haben die Städte und Gemeinden die 

Verpflichtung, die bauliche und sonstige Nutzung ihres Territoriums vorzubereiten und 

zu leiten. Ein wesentliches Planungsinstrument dazu bildet die Bauleitplanung.  

 

Dem Verwaltungsverband Wildenstein obliegt die Planungshoheit für die be iden 

Mitgliedsg emeinde n Börnichen/Erzgeb. und Grünhainichen. Die beiden Gemeinden 

haben keine wirksamen Flächennutzungspläne. In der öffentlichen 

Verbandsversammlung wurde am 23.01.2018 der Aufstellungsbeschluss zur 

Neuaufstellung des Gemeinsamen Flächennu tzungsplanes des 

Verwaltungsverbandes Wildenstein gefasst.  
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Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist insbesondere erforderlich, um eine 

geordnete städtebauliche Entwicklung i n dem  gesamten Gebiet des Verwaltungs -

verbandes  zu sichern  und die Voraussetzungen zu schaffen Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan abzuleiten .   

 

Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist insbesondere erforderlich, um eine 

geordnete städtebauliche Entwicklung im gesamten Gemeindegebiet zu sichern, die 

Voraussetzungen zu schaffen, Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 

abzuleiten und auf der Ebene des Flächennutzungsplans eine Umweltprüfung 

durchzuführen. Die Büro für Städtebau GmbH Chemnitz wurde mit der Bearbeitung 

beauftragt.  

 

Folgende wesentliche Aspekte wurden bei der Aufstellung des 

Flächennutzungsplanes  berücksichtigt:  

¶ bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen in allen Ortsteilen  

¶ Ausweisung von Gewerbeflächen um die hohe Nachfrage gerecht zu werden  

¶ Sicherung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf/Ka tastrophenschutz  

¶ Berücksichtigung rechtskräftiger bzw. in Aufstellung befindlicher Bebauungspläne 

und Satzungen  

 

Das Verfahren zum Flächennutzungsplan wird von Grund auf neu durchgeführt. Die 

Umweltvorschriften gemäß § 1a, § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind an zuwenden. Die 

Inhalte vorangegangener Entwürfe des Flächennutzungsplans wurden bei der 

Aufstellung berücksichtigt sofern sie noch den aktuellen Entwicklungsabsichten der 

Gemeindeentsprechen.  

 

Der FNP ist insbesondere unter Beachtung sich ändernder demograp hischer 

Bedingungen, neuer wirtschaftlicher Herausforderungen, überarbeiteter Gesetze und 

Rechtstatbestände sowie raumordnerischer Vorgaben zu erarbeiten. Vorhandene 

rechtskräftige Bebauungspläne bzw. städtebauliche Satzungen sind im 

Flächennutzungsplan au fzunehmen . Geplante Nutzungen sowie in Aufstellung 

befindliche Bauleitpläne werden berücksichtigt.  

 

Hauptanliegen der Flächennutzungsplanung ist es, Strukturen zu schaffen, die den 

Wohn - und Erholungswert der Kommunen verbessern und Investitionen zur Schaf fung 

und Sicherung von bedarfsgerechten Wohnformen sowie Arbeitsplätzen ermöglichen. 

Dabei geht das Bestreben vor allem um die Vermeidung ungünstiger 

Funktionsmischungen, die Ausweisung von Wohnbauflächen, die Sicherung von 

gewerblichen Nutzungen sowie von  Kultur- und Erholungsbereichen.    

 

Der Flächennutzungsplan will als vorbereitender Bauleitplan keine flurstücksgenaue 

Festlegung treffen, sondern die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellen. 

Er soll ein Leitbild liefern, welches der verbindlichen Bauleitplanung der Kommunen 

und den überörtlichen Planungsträgern die vom Träger der Planungshoheit erstrebte 

Entwicklungsstruktur aufzeigt.    
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In diesem Zusammenhang sind nach Möglichkeit kompakte Flächenausweisungen  

vorzunehmen, die für stan dörtliche Entscheidungen und gemeindliche Entwicklungen 

die erforderlichen Handlungsspielräume schaffen.   

 

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Gesetzlichkeiten unter 

Berücksichtigung von städtebaulich -strukturellen Gesichtspunkten, den Maßg aben 

des Landesentwicklungsplanes Sachsen 2013 sowie des Regionalplanes Chemnitz -

Erzgebirge (in Kraft getreten am 31.07.2008).  

 

1.3 Plangebiet  

Lage  

Der Verwaltungsverband Wildenstein liegt im Nordosten des Landkreis  

Erzgebirgskreises. Die Landeshauptstadt Dres den (Richtung Nordosten) liegt ca. 70 km 

entfernt, die Kreisfreie Stadt Chemnitz (Richtung Westen) rund 20  km. Beides sind 

Oberzentren. Die Deutsch -Tschechische Grenze befindet sich in rund 30 km Entfernung 

in Richtung Südosten.   

 

Abbildung 1  Regionale bzw. überregionale Lagebeziehung  
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Nachbarstädte und ðgemeinden  

Nördlich schließt sich die Gemeinde Leubsdorf an, nordöstlich die Gemeinde 

Eppendorf, beide gehören zum Landkreis Mittelsachsen. Die Stadt Pockau -Lengefeld 

grenzt im Südosten an den Verwaltungsverband. Weitere Nachbargemeinden des 

Verwaltungsverbandes sind Großolbersdorf (Südwesten), die Große Kreisstadt 

Zschopau (Südwesten), Gornau (Westen) und Augustusburg (Nordwesten).  

 

Flächengröße  

Der Verwaltungsverband Wildenstein , bestehend aus den Mitgliedsgemeinden 

Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb.,  misst mit den Gemarkungen Grünhainichen, 

Waldkirchen, Borstendorf und Börnichen/Erzgeb. 4.538 ha . Der Ortsteil Waldkirchen  

gehört seit 01. 05.2009 und Borstendorf  seit 01.01.2015 zur Gemeinde Grünhainichen . 

 

Abbildung 2  Übersicht  der  Gemeindegebiete im Verwaltungsverband Wildenstein   

 

1.4 Kartengrundlage  

Die Darstellungen erfolgen auf der Grundlage der digitalen topographischen Karten 

DTK 10 im Maßstab 1:10.000 .1  

 
1 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2017  
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1.5 Verfahrensvermerke  

Die nachfolgende Übersicht vermittelt nur die wesentlichen Verfahrensschritte. Die 

kompletten Verfahrensvermerke sind Bestandteil der Planzeichnung.  

Nr. Verfahrensschritt  Datum  

1. Aufstellungsbeschluss  23.01.2018 

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  

Frühzeitige Behördenbeteiligung  
 

3. Billigungs- und Auslegungsbeschluss   

4. Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung  

förmliche Behördenbeteiligung  
 

5. Abwägungsbeschluss   

6. Feststellungsbeschluss   

7. Genehmigung des FNP   

8. Bekanntmachung der Genehmigung   

Tabelle 1  Verfahrensschritte  

 

1.6 Genehmigungserlass  

Wird nach der Genehmigung eingefügt.  
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2 Übergeordnete Planungen  und Fachplanungen  

2.1 Landesentwicklungsplan   

Bauleitpläne sind entsprechend § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen  (Z) und  Grundsätze  (G)  

der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Dem gemeindlichen 

Planungsermessen werden dadurch insoweit Grenzen gesetzt, als Bauleitpläne den 

verbindlichen Zielen der höherstufigen Planungen nicht widersprechen  dürfen . Es 

handelt sich dabei nicht um eine n einmaligen Vorgang bei der Planaufstellung oder -

änderung. Die Gemeinden sind vielmehr verpflichtet, ihre Planung ständig auf die 

aktuelle Raumordnung und Landesplanung hin zu überprüfen.  Die landesplanerischen 

Ziele für das Plangebiet sind im Landesentw icklungsplan Sachsen (LEP 2013) vom 14. 

August 2013 formuliert.  

 

2.1.1 Aufgaben und Inhalt des LEP  2013 

"Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist das zusammenfassende, überörtliche und 

fachübergreifende landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur 

räumlichen Ordnung und Entwicklung des Freistaats Sachsen. Im LEP sind die Ziele und 

Grundsätze der Raumo rdnung für die räumliche Ordnung und Entwicklung des 

Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und 

Landschaft sowie der Raumentwicklung festgelegt.  

Der Landesentwicklungsplan steht in engem Zusammenhang mit dem 

Landesve rkehrsplan 2025, der am 25.09.2012 verabschiedet wurde. Der 

Landesentwicklungsplan übernimmt zugleich die Funktion der Primärintegration des 

Landschaftsprogramms nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im 

Freistaat Sachsen. Durch die frühzei tige Integration wird gewährleistet, dass die 

raumordnerischen Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung gesichert werden können. 2ò 

 

2.1.2 Vorgaben des LEP 2013 für den Verwaltungsverband Wildenstein  

 

Raumstrukturelle Entwicklung   

Börnichen/Erzgeb.  ist im LEP 2013 dem ländlichen Raum  zugeordnet. Entsprechend  

G 1.2.2 soll der ländliche Raum  unter Berücksichtigung seiner siedlungsstrukturellen 

Besonderheiten und seiner Vielfalt als attraktiver Lebens -, Wirtschafts -, Kultur- und 

Naturraum weiterentwickelt und gestärkt werden. Dazu sollen : 

¶ die Siedlungsstruktur des ländlichen Raumes durch die fu nktionale Stärkung 

seiner Zentralen Orte gefestigt  werden  

¶ die Erreichbarkeit der Zentralen Orte aus ihren Verflechtungsbereichen 

gesichert  werden  

¶ die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels im 

ländlichen Raum, insbesondere im Hinblick auf d ie Sicherung der 

 
2 Sächsisches Staatsministerium für Regionalen twicklung : Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen 2013  
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Daseinsvorsorge, sowohl durch Anpassung als auch durch Gegenstrategien 

bewältigt  werden  

¶ staatliches, kommunales und privates Handeln stärker miteinander vernetzt 

werden  

 

Nach G 1.2.3 sollen zur Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner eigenständigen 

Potenziale insbesondere Planungen und Maßnahmen unterstützt werden, die  

¶ die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung, Stärkung und zeitgemäße 

Fortentwicklung einer vielfältig strukturierten Land -, Forst- und Fischereiwirtschaft 

und der damit verbundenen Arbeitsplätze schaffen,  

¶ die Erwerbsgrundlagen für Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen 

erweitern,  

¶ zur Stärkung der Funktionen als Freizeit - und Erholungsraum beitragen,  

¶ die regionale Handlungsfähigkeit und Verantwortung stärken und  

¶ die Eigeninitiative und das lokale Engagement der Bevölkerung befördern.  

 

Grünhainichen  ist im LEP 2013 den verdichteten Bereich im ländlichen Raum  

zugeordnet. Entsprechend G 1.2.4 sollen d ie verdichteten Bereiche im ländlichen 

Raum als Siedlungs -, Wirtschafts - und Versorgungsräume mit ihren Zentralen Orten in 

ihrer Leistungskraft so weiterentwickelt werden, dass von ihnen in Ergänzung zu den 

Verdichtungsräumen Entwicklungsimpulse in den län dlichen Raum insgesamt 

ausgehen.  

 

Nach G 1.2.5  soll in den verdichteten Bereichen im ländlichen Raum d ie Infrastruktur 

für den Personen - und Güterverkehr so gestaltet werden, dass sowohl ihre innere 

Erschließung als auch die Erreichbarkeit der Verdichtungsräume gewährleistet wird.  

 

Der Verwaltungsverband Wildenstein befindet  sich an der  überregional bedeutsamen 

Verbindungs - und Entwicklungsachse  Chemnitz ð Marienberg  (B 174). 

 

Zentrale Orte  sind Gemeinden, die über leistungsfähige Versorgungs - und 

Siedlungskerne verfügen und die auf Grund ihrer Einwohnerzahl und der Größe ihres 

Verflechtungsbereiches, ihrer Lage im Raum, ihrer Funktion und der Komplexität ihrer 

Ausstattung Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens im 

Freistaat Sachsen bilden. Sie übernehmen entsprechend ihrer Funktion auch Auf -

gaben für ihre jeweiligen Verflechtungsbereiche.   

 

Im LEP 2013 werden die Ober - und Mittelzentren festgelegt sowie die mittelzentralen 

Verflechtungsbereiche dargestellt. In den Regio nalplänen werden die Grundzentren 

und grundzentralen Verbünde ausgewiesen. Die Gemeinden Grünhainichen und 

Börnichen /Erzgeb. sind Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion 3.   

 

Höherrangige Zentrale Orte nehmen zugleich die Aufgaben der nachrangigen Stufen 

wahr. So nimmt ein Mittelzentrum nimmt neben den mittelzentralen 

Versorgungsfunktionen auch die Aufgaben eines Grundzentrums für seinen 

 
3 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 1 ð Raumstruktur  
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grundzentralen Nahbereich wahr. Grünhainichen  ist dem Mittelbereich  des 

Oberzentrums Chemnitz und Börnichen/Erzgeb. dem Mittelbereich des Mittelz entrums 

Marienberg  zugeordnet 4. 

 

Regional -, Siedlungs - und Wirtschaftsentwicklung   

Der Verwaltungsverband Wildenstein befindet sich im LEP 2013 innerhalb der 

grenznahen Gebiete . Diese Gebiete gehören zu den Räumen mit besonderem 

Handlungsbedarf 5. Entsprechend Z 2.1.3.3 sind in den grenznahen Gebieten die 

lagebedingten Nachteile abzubauen. I nsbesondere durch : 

¶ die Beseitigung von infrastrukturellen Lücken und Defiziten  

¶ d ie Verbess erung der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur  

¶ die Verbesserung der Erreichbarkeit der Oberzentren der Europäischen  

Metropolregion Mitteldeutschland aus den grenznahen Gebieten  

¶ eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Daseinsvorsorge  

¶ die Ausschöpfung  der Entwicklungspotenziale  

 

Der LEP 2013 sieht eine flächensparende und kompakte  Siedlungsentwicklung  vor. 

Nach G 2.2.1.1  soll die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs - und 

Verkehrszwecke in allen Teilräumen Sachsens vermindert werden. Bei der 

Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs - und Verkehrszwecke soll bei 

Kompensationsmaßnahmen vorrangig auf eine Entsi egelung hingewirkt werden.  

 

Entsprechend Z 2.2.1.3 soll die Festsetzung neuer Wohnbaugebiete in zumutbarer 

Entfernung zu den Versorgungs - und Siedlungskernen erfolgen.  Nach Z 2.2.1.4 ist die 

Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

nur in Ausnahmefällen zulässig . 

 

Darü ber hinaus ist nach Z 2.2.1.6 e ine Siedlungsentwicklung, die über den aus der 

natürlichen Bevölkerungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung 

an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen ortsangemessener 

Gewerbebetriebe und Dienstl eistungseinrichtungen entstehenden Bedarf 

(Eigenentwicklung) hinausgeht, nur in den zentralen Orten gemäß ihrer Einstufung und 

in den Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion zulässig . Im 

Verwaltungsverband Wildenstein  ist dies also nicht zulässig . 

 

Gemäß  Z 2.2.1.7 sind b rachliegende und brachfallende Bauflächen, zu beplanen und 

die Flächen wieder einer baulichen Nutzung zuzuführen, wenn die Marktfähigkeit des 

Standortes gegeben ist und den Flächen keine siedlungsklimatische Funktion 

zukommt.  

 

 
4 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 2 ð Mittelbereiche  
5 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 3 ð Räume mit besonderem 

Handlungsbedarf  
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Nach Z 2.2.1.9 ist eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden. Z 2.2.1.10 sieht 

zudem vor, dass d ie Siedlungsentwicklung auf die Verknüpfungspunkte des ÖPNV zu 

konzentrieren  ist. 

 

Im LEP 2013 wird bei der Stadt- und Dorfentwicklung  besonders auf die 

Berücksichtigu ng de s historische Siedlungsgefüge, die Stärkung und 

Weiterentwicklung der Innenstädte und Ortskerne, die Gewährleistung eine r 

bedarfsgerechten, energiesparenden und energieeffizienten, integrierten 

Entwicklung sowie die Berücksichtigung der gesundheitlich en Belange der 

Bevölkerung geachtet.  

 

Entsprechend Z 2.2.2.1 sind zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den 

Gemeinden integrierte Maßnahmen der Stadt - und Dorfentwicklung weiterzuführen.  

 

Nach G 2.2.2.4  soll die Lebensqualität und die natürliche biologische Vielfalt in den 

Städten und Dörfern durch Schaffung und Erh altung von naturnahen Lebens räumen 

und Grünflächen innerhalb des Siedlungsgefüges aufgewertet werden.  

 

Gemäß G 2.2.2.5  soll die Dorfentwicklung so erfolgen, dass die historisch gewachsenen 

Siedlungsstrukturen und typischen Baustile und Bauweisen unter Ber ücksichtigung 

zeitgemäßer Anforderungen sowie der regionaltypischen Ausstattung bewahrt und 

weiterentwickelt werden. Dabei sollen auch die Belange der Landwirtschaft in 

angemessener Weise berücksichtigt werden.  

 

Im Programmzeitraum 2014 -2020 gehört der Ver waltungsverband Wildenstein der 

LEADER-Gebiet Erzgebirgsregion Flöha - und Zschopautal an.   

 

Der LEP 2013 gibt für die Wirtschaft sentwicklung  in den Kommunen vor, dass  

entsprechend G 2.3.1.1  die räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine 

nac hfrageorientierte Entwicklung attraktiver Industrie - und Gewerbestandorte 

geschaffen werden  und zur Ansiedlung neuer sowie zur Erhaltung, Erweiterung oder 

Umstrukturierung bestehender Indust rie- und Gewerbebetriebe beitragen  sollen. Nach 

G 2.3.1.2  sollen in den Gemeinden  bedarfsgerecht gewerbliche Bauflächen  zur 

Sicherung der Eigenentwicklung zur Verfügung gestellt werden.   

 

Der LEP 2013 enthält folgende, für den Verwaltungsverband relevante Grundsätze und 

Ziele für Tourismus und Erholung . Für die Stärkung der Tourismuswirtschaft sollen  

entsprechend G 2.3.3.1  die räumlichen Voraussetzungen verbessert werden. Hierbei 

sollen die Schwerpunkte auf eine Qualitätssteigerung und auf wettbewerbsfähige 

Tourismusangebote gelegt werden. Dabei sollen sich alle tourismusrelevanten 

Vorhaben und Projekte in die jeweilige Destinationsstrategie einfügen.   

 

Nach  G 2.3.3.10 soll das touristische Wegenetz qualitativ verbessert und in seiner 

Nutzbarkeit gesichert werden. Investitionen sollen vorrangig dem Lückenschl uss, aber 

auch der kontinuierlichen Weiterentwicklung im bestehenden Netz dienen. Bei der 
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Weiterentwicklung des touristischen Wegenetzes sollen die länder - und 

grenzübergreifenden Aspekte hinsichtlich der Wegegestaltung berücksichtigt werden.  

 

Verkehrsentw icklung  

Im Verwaltungsverband Wildenstein befinden bezüglich des Straßenverkehrs  keine 

Bundesautobahnen oder Bundesstraßen, sondern lediglich Staatsstraßen. Im LEP 2013 

ist kein Aus- oder Neubau dieser Straßen vorgesehen. Die Bundesstraße B 174 tangiert 

de n Verwaltungsverband  im Südwesten . Für diese Straße sind die Ortsumgehung en  

Großolbersdorf  /  Hohndorf und Marienberg  /  Reitzenhain geplant 6.  

 

Aus dem LEP 2013, Abschnitt Öffentlicher Personennahverkehr und Regionale 

Eisenbahninfrastruktur  geht hervor, dass in Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb. kein 

Trassenaus- oder Neubau geplant ist. Durch den Verwaltungsverband Wildenstein 

führen zwei regionale Eisenbahntrassen die in Betrieb sind. Entsprechend G 3.4.2 

sollen die Trassen diese n Eisenbahnstrecken für verkehrliche Nutzungen freigehalten 

werden.  

 

Bezüglich des Fahrrad - und Fußgängerverkehr  sieht der LEP 2013 vor, dass nach G 3.8.1 

d ie Entwicklung eines landesweiten zusammenhängenden Radverkehrsnetzes  auf 

Grundlage der Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen unterstützt werden 

soll. Dabei sollen die Anforderungen des Alltagsradverkehrs, des Schülerradverkehrs 

und des Radtourismus berücksichtigt werden.  

 

Freiraumentwicklung  

Der LEP 2013 sieht für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft vor, dass nach  

Z 4.1.1.3 naturnahe Quellbereiche und Fließgewässer bzw. Fließgewässerabschnitte 

mit ihren Ufer - und Auenbereichen sowie ökologisch wertvolle Uferbereiche von 

Standgewässern in ihren Biotop - und natürlichen  Verbundfunktionen zu erhalten und 

von jeglicher Bebauung und Verbauung freizuhalten  sind.  

 

Entsprechend  G 4.1.1.5  sollen d ie Nutzungsansprüche an die Landschaft mit der 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so abgestimmt werden, dass die Landnutzung die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts auch vor dem Hintergrund der 

Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig gewährleistet.   

 

Der Verwaltungsverband Wildenstein ist größtenteils den Landschaftseinheit Unteres 

Mittelerzgebirge zugeordnet. Einen kleinen Teil im Ostend des  Gemeindegebiet s 

Grünhainichen liegt jedoch in der Landschaftseinheit Unteres Oste rzgebirge 7. Nach  

Z 4.1.1.14 ist es darauf hinzuwirken, dass landschaftsprägende Gehölze und Baum -

bestände entlang von Straßen, W egen und Gewässern sowie im Offenland als 

Flurelemente erhalten, wiederhergestellt oder entsprechend der kultur -

landschaftlichen Eigenart neu angelegt werden.   

 
6 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 4 ð Verkehrsinfrastruktur  
7 Sächsische s Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 6 ð Landschaftsgliederung  
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Entsprechend  G 4.1.1.15  sind zur Sicherung der biologischen Vielfalt und Bewahrung 

der biologischen Ressourcen des Freistaats Sachsen  die heimischen Tiere , Pflanzen und 

Pilze sowie ihre Lebensräume und Lebensgemeinschaften dauerhaft zu erhalten.  

Im Verwaltungsverband Wildenstein sind sowohl im Zschopau - als auch im Flöhatal 

Verbindungsberei che vorgesehen, in denen Flächen für einen Biotopverbund 

entwickelt werden sollen. Nach G 4.1.1.18  soll durch die Sicherung von Gebieten, auf 

denen dauerhaft eine natürliche Dynamik und ungelenkte Entwicklung zugelassen 

wird, langfristig ein Netz von Natur entwicklungsgebieten (Prozessschutz) aufgebaut 

und in den großräumig übergreifenden Biotopverbund integriert werden.  

 

Zum Grundwasser -. Oberflächenwasser -, Hochwasserschutz  sind entsprechend  

Z 4.1.2.3 zur Verbesserung der Gewässerökologie verrohrte oder naturfern ausgebaute 

Fließgewässer bzw. Fließgewässer abschnitte  und Quellbereiche , sofern deren 

Ausbauzustand nicht durch besondere Nutzungsansprüche gerechtfertigt ist, zu 

öffnen und naturnah zu gestalte n. Ihre Durchgängigkeit ist herzustellen.   Darüber 

hinaus sollen nach G 4.1.2.4  bei der Erschließung von Siedlungs - und Verkehrsflächen 

zur Verbesserung des Wasserhaushaltes (Grundwasserneubildung) und der 

Verringerung von Hochwasserspitzen verstärkt Maßna hmen der naturnahen 

Oberflächenentwässerung umgesetzt werden.   

 

G 4.1.2.6  gibt vor, dass d er Hochwasserschutz in den Flusseinzugsgebieten Sachsens ð 

auch grenzüber greifend ð abgestimmt sowie durch eine effektive Kombination von 

Maßnahmen der Eigenvorsorge der potenziell Betroffenen und weiteren Maßnahmen 

des vorbeugende n Hochwasserschutzes  gewährleistet werden  soll.   

 

Für den Bodenschutz und Altlasten  sieht der LEP 2013 entsprechend G 4.1.3.1  vor, dass 

bei der Nutzung des Bodens seine Leistungsfähigkeit , Empfindlichkeit sowie seine 

Unvermehrbarkeit berücksichtig t werden  sollen.   

 

Nach G 4.1.3.2 soll die unvermeidbare Neuinanspruchnahme von Flächen für 

Siedlung, Industrie, Gewerbe, Verkehr, Versorgungs - und Entsorgungseinrichtungen 

auf  Flächen mit Böden, die bereits anthropogen vorbelastet sind oder die eine geringe 

Bedeutung für die Land - und Forstwirtschaft, für die Waldmehrung, für die 

Regeneration der Ressource Wasser, für den Biotop - und Artenschutz oder als natur - 

und kulturgeschi chtliche Urkunde haben, gelenkt werden.   

 

In dem LEP 2013 wird im Verwaltungsverband Wildenstein auf Gebiete mit speziellem 

Bodenschutzbedarf  hingewiesen. Im Bereich der Flöhaaue sowie im Bereich der 

Talsperre Neunzehnhahn I  bestehen Anhaltspunkte für großflächige schädliche 

stoffliche Bodenveränderungen 8.  

 

Siedlungsklimatisch  bedeutsame Bereiche sind entsprechend Z 4.1.4.1 in ihrer 

Funktionsfähigkeit zu sichern und zu entwickeln und von Neubebauung bzw. 

Versiegelung sowie schädlichen und störenden Emissionen freizuhalten. Nach  

 
8 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 9 ð Bodenschutzbedarf  
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G 4.1.4.2 sollen innerhalb des Siedlungsgefüges siedlungsklimatisch relevante 

Strukturen und Räume mit ausgleichender Wirkung hinsichtlich sommerlicher 

Hitzebelastung geschaffen werden.   

 

Der LEP 2013 gib für den Landwirtschaft  vor, dass entsprechend  Z 4.2.1.3 darauf 

hinzuwirken  ist, dass die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen zum Erhalt der 

natürlichen Lebensgrundlagen, naturnaher Lebensräume und zur Förderung der 

biologischen Vielfalt beiträgt.  Zudem ist nach Z 4.2.1.4 darauf hinzuwirken, dass der 

Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der landwirtschaftlichen Fläche weiter 

zunimmt.  

 

Für die Forstwirtschaft sind im LEP nach Z 4.2.2.3 zur Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels M aßnahmen zur Erhöhung des Anteils standortgerechter Baumarten 

(Waldumbau) durchzuführen. Entsprechend G 4.2.2.4  sollen Waldumbaumaßnahmen 

vorrangig unter anderem im  Landschaftseinheit  Unteres Oste rzgebirge  durchgeführt 

werden, wo ein Teil des Verwaltungsve rbandes in liegt.   

 

Im LEP 2013 wird für Bergbau und Rohstoffsicherung  die Klassifizierung der Vorkommen 

von Steine - und Erden -Rohstoffen  dargestellt. Im Verwaltungsverband Wildenstein  

befinden sich kleinflächige Lagerst ätten von Festgesteine  (inkl. Karbonatgesteine) 9. Im 

Gemeindegebiet Börnichen/Erzgeb. und in den Ortsteilen Ortsteile Grünhainichen und 

Waldkirchen (Gemeinde Grünhainichen) haben diese die niedrigste  Wertigkeit  (Klasse 

1), im Ortsteil Borstendorf  (Gemeinde Grünhainichen die höchste Wertigkeit (Klasse 4).  

Der kompletten Verwaltungsverband Wildenstein liegt in einem Fluss- und Schwerspat 

Verbreitungsgebiet 10. 

 

Technische Infrastruktur   

Die Themen des LEP 2013 zur Energie - und Wasserversorgung sowie Telekommunikation 

werden im Kapitel 2.2. Regionalpl anung in Detail erläutert.   

 

Daseinsvorsorge  

Entsprechend Z 6.1.3 ist darauf hinzuwirken, dass die Versorgung der Bevölkerung mit 

Waren und Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs in allen Gemeinden 

verbrauchernah gesichert wird. Dazu sollen auch neue, am örtlichen Bedarf orientierte 

Versorgungsmodelle umgesetzt werd en.   

 

Landschaftsprogramm  

Die Landschaftsplanung ist eine naturschutzfachliche Planung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz und hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die 

Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen 

und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur - und 

 
9 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 10 ð Klassifizierung der Vorkommen 

von Steine - und Erden -Rohstoffen, aktiver Steine -und Erden -Bergbau  
10 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung : LEP Sachsen 2013, Karte 11 ð Klassifizierung der 

Braunkohllagerstätten, V erbreitung erz - und spathöffiger Gebiete  
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Landschaft auswirken können (§ 9 Abs. 1 BNatSchG).  Die fachplanerischen Inhalte des 

Landschaftspr ogramms  sind dem Landesentwicklungsplan als Anhang A 1 beigefügt .  

 

Der Landschaftsprogramm sieht u.a. vor, dass entsprechend FZ 1 (Bezug zu LEP 2013 Z 

4.1.1.14) die Eigenart der naturräumlich geprägten, historisch gewachsenen 

Kulturlandschaft in ihrer reg ionalen Ausprägung und Differenzierung dauerhaft zu 

schützen, zu pflegen und zu entwickeln ist. Im Zuge der Landschaftsrahmenplanung 

sollen Maßgaben für die künftige Entwicklung der Kulturlandschaft formuliert und 

erläutert werden (siehe Kapitel 2.3).  

 

2.2 Regionalplanung  

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes des Verwaltungsverbandes 

Wildenstein sind sowohl die regionalplanerischen Ziele und Grundsätze des  

¶ Regionalplanes Chemnitz -Erzgebirge  (rechtskräftig seit 31.07.2008, hier 

Abgek¿rzt mit ăRP 2008ò) als auch des  

¶ Regionalplan -Entwurfes Region Chemnitz  (in Aufstellung, befand sich im 

Zeitraum vom 5. Juli 2021 bis zum 20. August 2021 in der öffentlichen Auslegung, 

hier Abgek¿rzt mit ăRP-E 2021ò) zu ber¿cksichtigen.  

 

Darüber hinaus sind die 1. Teilfortschreibung Regionale Vorsorgestandorte (seit dem 

28.10.2004 in Kraft 11) sowie die 2. Teilfortschreibung Windenergienutzung (seit 

20.10.2005 in Kraft 12) zu berücksichtigen.   

 

Das Hauptanliegen de s Regionalplans besteht in der Rahmensetzung für eine 

nachhaltige Regionalentwicklung. Dabei geht es gleichermaßen um die dauerhafte 

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, um eine optimale Entfaltung der 

räumlich differenzierten wirtschaftlichen Leist ungspotenziale und die Hinwirkung auf 

möglichst gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilen der Region.  Der 

Regionalplan enthält eine Strategische Umweltprüfung gemäß § 7 Abs. 5 und 6 ROG. 

Der Umweltbericht ist gesonderter Teil der Begründung des Regio nalplanes.  

 

Regionale Siedlungsentwicklung     

Im RP-E 2021 soll gemäß G 1.2.4 d ie Entwicklung der Siedlungen an den  Prinzipien der 

Nachhaltigkeit orientiert und flächensparend erfolgen. Dabei sollen kompakte 

nutzungsgemischte Siedlungs -strukturen unter Ein beziehung der Besonderheiten der 

Siedlungs- und Bauformen erhalten bzw. wiederhergestellt werden . Auch die 

Auswirkungen bei erhöhten geogenen und bergbauinduzierten Radon -

konzentrationen sowie geogener Naturgefahren sollen sowohl bei der Planung von 

neuen als auch bei Maßnahmen an bestehenden Siedlungsflächen hinreichend 

beachtet werden.   

 
11 Planungsverband Region Chemnitz 2004: 1. Teilfortschreibung des Regionalplans Chemnitz -Erzgebirge , zum Kapitel 

5.1; Ziel 5.1.2 Regionale Vorsorgestandorte  
12 Planungsverband Region Chemnitz 2005: 2. Teilfortschreib ung des Regionalplans Chemnitz -Erzgebirge , bezüglich der 

Plansätze zur Nutzung der Windenergie   
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Nach Z 1.2.7 ist die Entwicklung der Baugebiete durch die Kommunen hinsichtlich 

Größenordnung und Schwerpunktsetzung darauf zu richten,  

¶ die Flächeninanspruchnahme im Auße nbereich ist zu minimieren,  

¶ die historisch wertvollen Siedlungs - und Bauformen sind zu erhalten, zu sanieren 

und angepasst weiterzuentwickeln,  

¶ die Wohngebiete sind unter Berücksichtigung städtebaulicher, 

denkmalpflegerischer und sozialer Belange, in städtebaulich integrierten 

Lagen, entsprechend dem Bedarf und den künftigen Anforderungen 

umzustrukturieren, um der demographischen Entwicklung hinreichend 

Rechnung zu tr agen,  

¶ nicht mehr benötigte Flächenbebauungen in randstädtischen Bereichen sind 

zurückzubauen und zu entsiegeln bzw. zu renaturieren oder bei 

nachgewiesenem Bedarf für gewerbliche und/oder touristische Entwicklungen 

zu nutzen.   

 

Im RP-E 2021 werden die Besonderheiten der Siedlungs - und Bauformen 13  für den 

Verwaltungs verband folgendermaßen definiert:   

¶ Waldkirchen : Sachgesamtheit nach Denkmalschutzrecht  

¶ Börnichen:  Sachgesamtheit nach Denkmalschutzrecht , und   

Schützenswerte Ortsstruktur   

 

Nach RP 2008 ist ergänzend zu erwähnen, dass bezüglich der f unktional en  

Siedlungse ntwicklung  entsprechend Z 2.6.1 d ie historisch gewachsene regionale 

Siedlungsstruktur soll in ihrem hierarchisch gegliederten Funktionsaufbau erhalten und 

nach Erfordernis funktionsteili g weiterentwickelt werden. Auf den Erhalt der typischen 

Funktionsverteilung in den lang gestreckten Siedlungsbändern der Waldhufenstruktur 

ist hinzuwirken.   

 

Zudem soll nach G 2.6.2 der unter den Bedingungen langfristig wirkender 

Bevölkerungsstrukturveränd erungen (Abnahme der jüngeren Bevölkerung, Zunahme 

der über 60 - Jährigen) sich vollziehende Funktionsumbau so gestaltet werden, dass die 

traditionelle Funktionsvielfalt der Region Chemnitz -Erzgebirge weitgehend erhalten 

wird.   

 

Bezüglich des Rückbau s sollen im RP 2008 entsprechend G 2.6.7 bei erforderlichem 

Rückbau von Gebäuden und Siedlungsflächen verstärkt städtebaulich 

zusammenhängende Siedlungsgebiete erhalten werden.  Eine bauliche Auflockerung 

sollte in dicht bebauten Siedlungsgebieten  unter Beachtung städtebaulicher, 

denkmalpflegerischer, sozialer und  erschließungstechnischer  Kriterien erfolgen.   

 

Regionale Besonderheiten  und ländlicher Raum   

Im RP 2008 sollen entsprechend G 2.6.14  d ie regionalen Besonderheiten der historisch 

 
13 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 2 Siedlungswesen, Arbeitsstand: März 2021  
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gewachsenen Sied lungslandschaft  und die baukulturelle Identität der Siedlungen wie 

die erzgebirgischen  Dachlandschaften in ihrer Eigenart erhalten werden.   

 

Nach  G 2.6.15  soll zudem d er Siedlungscharakter der noch nicht verstädterten 

Waldhufendörfer  erhalten werden.   

 

Zentrale Orte  und Achsen  

Siehe Kapitel 2.1.2 Vorgaben des LEP 2013 für den Verwaltungsverband Wildenstein, 

Abschnitt ăRaumstrukturelle Entwicklungò.  

 

Regionale Grünzüge und Grünzäsuren   

Zwischen den Ortslagen Börnichen und Waldkirchen (Gemeinde Grünhainichen) ist 

sowohl des RP 2008 als auch des RP-E 2021 eine Grünzäsur festgelegt 14. Grünzäsuren 

sind kleinräumige Bereiche des Freiraums zum Schutz siedlungsnaher ökologischer  

oder Erholungsf unktionen sowie zur Verhinderung des Zusammenwachsens dicht 

beieinander  liegender Siedlungsgebiete.   

 

Grünzäsuren sind im RP-E 2021 gemäß Z 1.6.1 von Bebauung oder anderen 

funktionswidrigen  Nutzungen freizuhalten. Sie sind gemäß Z 1.6.2 hinsichtlich ihrer 

Abgrenzung  und Nutzung mit den Mitteln der Bauleitplanung örtlich auszuformen.  

 

Gewerbliche Wirtschaft und Handel   

Die Gemeinden des Verwaltungsverbandes sind als Eigenentwicklergemeinden für die 

Daseinsvorsorge  der Bevölkerung und somit für die Sicherung der Nahversorgung 

verantwortlich.  Im RP-E 2021 ist entsprechend G 1.7.1 In der Region ist auf eine 

ausreichende, bedarfsgerechte Nahversorgung unter Beachtung der 

demographischen Entwicklung hinzuwirken. Dazu sollen die Betriebstypenvielfalt der 

Warenanbieter sowie auch neue Versorgungsmodelle umgesetzt werden.   

 

Im Sinne der regionalplanerischen Steuerungsfunktion un d zur Schaffung 

gleichwertiger Lebensbedingungen  auch in Kommunen ohne zentralörtliche 

Funktionen wird in der Begründung  zu Z 1.7.5 bestimmt, dass die Branchen : 

¶ Nahrungs - und Genussmittel/Bäckerei/Fleischerei  

¶ Gartenbedarf/Blumen/Zoo  

¶ Drogerie/Parfümerie/ Ap otheke/Sanitätshaus  

¶ Papier -, Büro- und Schreibwaren/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher  

der Nahversorgung zugeordnet werden.   

 

Tourismus und Erholung   

Durch die Gemeinde Grünhainichen führt entlang der Zschopau der Radfernweg 1 -5 

"Zschopautalradweg" und entlang  der Flöha die Regionale Hauptradroute 11 -14 

"Flöhatalradweg".  Zudem berührt die Regionale Hauptradroute 11 -62 "Talsperrentour" 

das Waldgebiet östlich  von Borstendorf und die Gemeinde Börnichen 15. Entlang der 

 
14 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentli che Auslegung und 

Beteiligung, Karte 1.1 Raumnutzung, Arbeitsstand: März 2021  
15 Radverkehrskonzeption für den Freistaat  Sachsen 2019, Abb. 5.5 Übersichtskarte SachsenNetz Rad  
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Zschopau führt das Tal der Burgen . Grünhainiche n ist zudem als Ort mit touristischen 

Ausstattungen und/oder Erholungsfunktionen festgelegt 16.  

 

Regionalentwicklung  

Im Verwaltungsverband Wildenstein befinden sich Gebiete mit unterirdischen 

Hohlräumen 17. Dies sind die Hohlraumgebiete im Sinne von § 2 Abs. 1 SächsHohlrVO 

sowie die Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen, die dem Geltungsbereich des 

BBergG unterliegen.  Von einer Vielzahl dieser Gebiete, speziell von denen, die sich in 

Bebauungsgebieten bzw. im unmi ttelbaren Bereich von öffentlichen Verkehrswegen 

befinden, gehen z. T. erhebliche Gefährdungen der öffentlichen Ordnung und 

Sicherheit aus.  Entsprechende Schutzmaßnahmen sind deshalb erforderlich.  Die 

Einholung entsprechender Informationen dient der Planu ng von Vorsorgemaßnahmen 

zur Abwehr von Gefahren. Siehe dazu Kapitel 3.3.2.  

 

Schutz-, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft   

Im RP-E 2021 wird für den Themen Kulturlandschaft, Landschaftsbild, Landschafts -

erleben  festgelegt, da ss entsprechend  G 2.1.2.1 d ie Landschaften der Region in ihrer 

naturraumtypischen Struktur mit ihren charakteristischen Nutzungsformen und   

-Strukturen sowie ihren spezifischen Orts - und Landschaftsbildern erhalten werden  

sollen. Ihre Identität und Verschiedenartigkeit solle n bewahrt, die landschaftliche 

Attraktivität insgesamt weiter erhöht werden. Schwerpunkte liegen hierbei in den 

festgelegten 18 Vorrang - und Vorbehaltsgebieten Kulturlandschafts -schutz sowie in den 

siedlungsnahen Freiräumen.   

 

Gemäß Z 2.1.2.2 sollen in den Vorrang - und Vorbehaltsgebieten Kulturlandschafts -

schutz  die vorhandenen charakteristischen Strukturen und Landschaftselemente 

erhalten  und unter Beachtung der Gebietsspezifik ergänzt bzw. weiterentwickelt 

werden. Hier sind  die Steckbriefe N r. 01 und Nr. 02 zu beachten  (Anlage 1) .  

 

Im RP-E 2021 sind nach G 2.1.2.3 der  Heidelberg und Börnichener Rücken  regional 

bedeutsame landschaftsbildprägende Erhebungen . Entsprechend G 2.1.2.8 sollen 

darüber hinaus o ffene (unbewaldete) Talsohlen in waldrei chen Lagen offen gehalten 

werden.  

 

Zu Arten und Biotope  und  großräumig übergreifender Biotopverbund  steht im RP-E 

2021, dass die Siedlungen innerhalb des Verwaltungsverbandes umgeben sind von 

verschiedenen Vorrang - bzw. Vorbehaltsgebieten Arten - und Biotopschutz 14. 

Folgende Vorranggebiete (VRG) Arten - und Biotopschutz sind festgelegt:  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz innerhalb des Waldes südlich der Ortslage von 

Börnichen/Erzgeb.  

 
16 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 4 Tourismus und Erholung, Arbeitsstand: März 2021  
17 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 6 Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen: März 2021  
18 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die  öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 8 Kulturlandsc haftsschutz, Arbeitsstand: März 2021  
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¶ VRG Arten - und Biotopschutz zwischen dem Ortsteil Krumhermersdorf (Stadt 

Zschopau) und  der Ortslage Börnichen/Erzgeb.  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz nordöstlich der Ortslage von Börnichen/Erzgeb.  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz entlang der westlichen Gemeindegrenze von 

Grünhainichen  sowie im Waldgebiet nördlich der Ortslage  Waldkirchen/Erzgeb.  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz entlang der Flöha  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz nördlich der Ortslage Grünhainichen  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz nördlich der Ortslage Borstendorf  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz entlang der Gemeindegre nze von Grünhainichen 

zu Pockau -Lengefeld.  

 

Entsprechend RP-E 2021 Z 2.1.3.1 ist in den festgelegten Vorrang - und 

Vorbehaltsgebieten Arten - und Biotopschutz und den Vorrang - und 

Vorbehaltsgebieten zum Schutz des vorhandenen Waldes auf eine naturschonende 

Landnutzung hinzuwirken sowie durch Schutz -, Sanierungs - und 

Entwicklungsmaßnahmen die Entwicklung des großräumig übergreifenden 

Biotopverbundes zu unterstützen. Vor allem auf besonders feuchten, trockenen, 

flachgründigen, hängigen, überschwemmungsgefährdet en und sonstigen, durch 

geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit oder erschwerende Nutzungsbedingungen 

gekennzeichneten Böden (Extrem standorte) ist auf eine geringe Nutzungsintensität 

und die Entwicklung standorttypischer Biotope hinzuwirken.   

 

Im Rahmen der Bearbeitung des Besonderen Artenschutzes  gemäß § 44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz  sind Ausführungen zu den "Gebieten mit besonderer 

avifaunistischer Bedeutung  in der Region Chemnitz"  anzuführen 19. Auf  folgende  

Gebiete wird hierbei verwiesen:  

¶ Zschopautal zwischen Flöha und Zschopau (überregional bedeutsamer Tal -

Lebensraum)  

¶ Flöhatal (überregional bedeutsamer Tal -Lebensraum)  

¶ Bornwald (Wald -Lebensraum).  

Des Weiteren wurden insbesondere entlang der Zschopau, der Flöha und der 

Gewässerabschnitte  im Bornwald Bereiche als sehr relevante und relevante 

Multifunktionsräume für Fledermäuse  festgelegt 20. Artenschutzrechtliche Konflikte in 

Bezug zur Avi - und zur Fledermausfauna sind in enger Abstimmung  mit der Unteren 

Naturschutzbehörde auszuschließen.   

 

Im RP-E 2021 sind für Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege  innerhalb der  

Waldgebiete westlich der Ortslage Borstendorf, südlich der Ortslage Börnichen/  

Erzgeb. sowie  östlich und nördlich der Ortslage Waldkirchen/Erzgeb. Moore, 

organische Nassstandorte  und  Moortypische Biotope festgelegt 21.   

 

 
19 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 12 Gebieten mit besonderer avifau nistischer Bedeutung, Arbeitsstand: März 2021  
20 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 13 Gebieten mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse, Arbeitsstand: März 2021  
21 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 11 Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft, Arbeitsstand: März 2021  
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Auf eine Renaturierung dieser Gebiete ist  gemäß G 2.1.4.1 unter Berücksichtigung  der 

Erfordernisse der Trinkwasserqualität hinzuwirke n.    

 

Im RP-E 2021 sind bezüglich der Themen Boden und Altlasten  für die Gemeinden 

Grünhainichen und Börnichen Gebiete mit besonderer  potenzieller 

Wassererosionsgefährdung  des Ackerbodens festgelegt 22. In diesen Bereichen sollen 

Bodenerosion  durch ackerbauliche und pflanzenbauliche Maßnahmen vermieden 

werden und durch a ngepasste  Baumaßnahmen Vorsorge gegen Erosionsschäden 

getroffen werden .  

 

Gemäß Z 2.1.5.3 ist in den festgelegten Gebieten mit besonderer potenzieller 

Wassererosionsgefährdung darauf hinzuwirken, dass der Bodenerosion durch acker - 

und pflanzenba uliche Maßn ahmen, landschaftsangepasste Anreicherung mit 

gliedernden Flurelementen und durch eine erosionshemmende Schlageinteilung 

sowie ggf. auch durch kulturtechnische Maßnahmen vorgebeugt wird.   

Besonders gefährdete Steillagen und besonders gefährdete Abflussbah nen sollen 

nicht als Acker, sondern vorran g ig als Grünland genutzt bzw. aufgeforstet werden. Bei 

Baumaßnahmen ist auf eine Vorsorge gegen Erosionsschäden hinzuwirken.   

 

Im RP-E 2021 sind Gebiete mit  Anhaltspunkten oder Belegen für schädlich stoffliche 

Bodenveränderungen festgelegt 21. In diesen  Gebieten sollen  gemäß G 2.1.5.5 , auf 

den standörtlichen Einzelfall bezogen, weitergehende Untersuchungen zur  genauen 

Ausdehnung und zum Gefährdungspotenzial der Bodenveränderungen sowie zu 

Vorsorge -, Anpassungs - und Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden .   

 

Im RP-E 2021 ist bezüglich den Themen Klima  und  Luft südwestlich der Ortslage 

Grünhainichen eine  siedlungsrelevante Frisch - und Kaltluftbahn festgelegt. Gemäß  

Z 2.1.6.1 sollen siedlungsrelevante Fri sch- und Kaltluftentstehungsgebiete und 

siedlungsrelevante Frisch - und Kaltluftbahnen so gesichert werden, dass sie ihre 

klimaökologische Ausgleichsfunktion erfüllen können. Maßnahmen, die die Entstehung 

und den Abfluss von Frisch - und Kaltluft verhindern,  sollen vermieden werden.   

 

Wasser 

Im RP-E 2021 ist für Grundwasser und oberirdische Gewässer  innerhalb beider  

Gemeinden ein Regionaler Schwerpunkt der Grundwassersanierung "Mittlere 

Zschopau" festgelegt 20.   

 

In diesen Bereichen sind Gemäß Z 2.2.1.1 Maßnahmen zur Erreichung der Qualitätsziele 

der EU-Wasserrahmen -richtlinie  (EU-WRRL) umzusetzen . Zudem sind die Zschopau und 

die  Flöha innerhalb der Gemeinde Grünhainichen als Regionale Schwerpunkte der 

Fließgewässe rsanierung  (Zielerreichung 2021 bzw. 2027) sowie als Regionale 

Schwerpunkte der Fließgewässer -sanierung  (Verbesserung der Gewässerökologie) 

festgelegt.   

 
22 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz , Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 9 Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen, Arbeitsstand: März 2021  
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Darüber hinaus sind fast flächendeckend für beide Gemeinden Bereiche mit 

besonderen Anforderungen an d en  Grundwasserschutz festgelegt 21. In diesen 

Bereichen soll gemäß Z 2.2.1.4 die durch Stoffeinträge bedingte Beeinträchtigung  des 

Grundwassers verringert werde n.  

 

Gemäß Ziel Z 2.2.1.6 sind in den Regionalen Schwerpunkten der Fließgewässer -

sanierung Maßnahmen durchzuführen, die  eine Verbesserung des Gewässerzustandes 

bewirken und die Erreichung der Qualitätsziele der  EU-Wasserrahmenrichtlinie 

unterstützen.  

 

Im RP-E 2021 ist entlang der Zschopau ein Vorranggebiet Hochwasser 

(Überschwemmungsbe reich)  festgelegt. Darüber hinaus  sind entlang der Zschopau 

Vorranggebiete Hochwasser (Risikobereiche)  und Vorbehaltsgebiete Hochwasser 

(Risikobereich) festgelegt 14. Entsprechend Z 2.2.2.2 ist in den Vorranggebieten 

Hochwasser (Risikobereich) auf eine Neua usweisung bzw. Erweiterung oder 

Verdichtung von Siedlungsgebieten zu verzichten. Bei einem im Einzelfall begründeten 

Erfordernis sind hochwasserangepasste Maßnahmen festzusetzen.   

 

Nach Z 2.2.2.3 ist in den Vorranggebieten Hochwasser (Überschwemmungsbereic h) 

der Erhalt bzw. die Schaffung von Retentionsraum zu sichern. Es ist darauf hinzuwirken, 

dass die Abflussbereiche von Vorranggebieten Hochwasser  (Überschwemmungs -

bereich) als Grünland genutzt oder durch Aufforstung geeigneter Gebiete in ihrem 

Retentionsvermögen gestärkt werden. Die Errichtung von Anlagen der Infrastruktur, die 

den Wasserabfluss behindern können oder Rückhalteraum nicht ausgleichbar 

einschränken, soll ausgeschlossen sein.   

 

Gemäß G 2.2.2.4  soll in den Vorbehaltsgebieten Hochwass er (Risikobereich) eine dem 

Hochwasserrisiko angepasste Nutzung erfolgen. Planungen zur weiteren baulichen 

Entwicklung, Änderung der Flächennutzung oder zu einzelnen Bauvorhaben sollen an 

die jeweilige Gefahrenintensität angepasst werden.   

 

Im RP-E 2021 sind Gebiete zur Erhaltung und Verbesserung des festgelegt 21. In diesen 

Gebieten ist nach Z 2.2.2.7 auf eine Erhaltung und Verbesserung des  Wasserrückhalts 

sowie eine Verbesserung des Retentionsvermögens und des verzögerten und  

gefahrlosen Abflusses des Wass ers bei Niederschlagsereignissen hinzuwirken. Abfluss 

mindernde  Flächennutzungen sollen erhalten, verbessert oder wiederhergestellt 

werden . 

 

Im RP-E 2021 befindet sich  für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung  in der 

Gemeinde Grünhainichen an der Gemeindegrenze zu Augustusburg das festgelegte 

Vorranggebiet Wasserversorgung "QG Forst 222 Augustusburg" 22. Gemäß Z 2.2.3.1 sind 

die  Grundwasservorkommen in den Vorranggebieten Wasserversorgung sind so zu 

nutzen, dass die dauerhafte R egenerationsfähigkeit des Wasserdargebots 

gewährleistet ist und nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden 

werden.   
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2.3 Landschaftsplan  

Für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft liegt kein Landschaftsplan vor. 

Schutzgebiete und die Schutzgüter der Umweltprüfung nach dem BauGB werden 

berücksichtigt.  

 

2.4 Planungsziele des Flächennutzungsplans  

¶ Aufstellung einer bedarfsorientierten Bauleitplanung  unter Beachtung 

demographischer Veränderungen und wirtschaftlicher Erfordernisse  

¶ Bauflächenentw icklungen sollen sich bedarfsgerecht in die vorhandenen 

Siedlungsstrukturen und die Landschaft einfügen  

¶ Bewahrung baukultureller Werte  und Berücksichtigung des Denkmalschutzes  

¶ Sicherung der  Wohnfunktion  in allen Ortsteilen unter Berücksichtigung der 

touristischen Bedeutung und der Naherholungsfunktion der Gemeinde  

¶ in allen Ortsteilen soll unter Beachtung vorhandener Baustrukturen eine, auf die 

Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmte bauliche Eigenentwicklung 

überwiegend durch Verdichtung des Innenbereichs  vorgenommen werden  

¶ eine maßvolle Erweiterung des Innenbereichs  unter Beachtung des Schutzes  

der Kulturlandschaft soll möglich sein  

 

¶ Erhalt von Handels -, Dienstleistungs - und nichtstörenden Handwerksbetrieben  

in den Ortslagen  

¶ Schaffung von bedarfsgerechten Erweiterungsmöglichkeiten der Daseinsvorsorge  

¶ Sicherung und bedarfsgerechte Entwicklung der Standorte von ortsansässigen  

Gewerbetreibenden und Handwerksbetrieben  

¶ Sicherung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf , Katastrophenschutz  und 

Klimaanpassung  

¶ Schaffung von  Möglichkeiten zur Einordnung von  Anlagen für die Nutzung 

erneuerbarer Energien  

¶ Nachnutzung von  brachgefallenen Bauflächen und Gartenanlagen mit 

rückläufiger Belegung , brachgefallene Flächen außerhalb der im Zusammenhang 

be bauten Ortslagen sollen bevorzugt entsiegelt und renaturiert werden  

¶ Anstreben einer qualitätsorientierten Entwicklung des Tourismus und der 

Naherholung, qualitative Weiterentwicklung vorhandener Einrichtungen des 

Fremdenverkehrs sowie Schaffung von ergänze nden Einrichtungen  

¶ Berücksichtigung rechtskräftiger bzw. in Aufstellung befindlich er Bebauungspläne 

und Satzungen  

 

¶ Erhalt und Sicherung der vorhandenen hochwertigen Landschaftspotenziale  

¶ Beachtung der  Belange des Natur - und Landschafts -, Wasser-, Klima - und 

Bodenschutzes sowie des  Landschaftsbildes und der  Erholungsvorsorge  durch die 

Übernahme von geeigneten Darstellungen des Landschaftsplanes in den 

Flächennutzungsplan sowie die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung  

(Umweltbericht) bei der Neuausw eisung von Bauflächen  

¶ Sicherung von geeigneten Flächen für Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen  bei 

Eingriffen in den Naturhaushalt  
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3 Sachbereiche und Begründung  

3.1 Lage im Raum  

Der Verwaltungsverband Wildenstein liegt im Nordosten des Landkreis  

Erzgebirgskreises.  Nördlich schließt sich die Gemeinde Leubsdorf an, nordöstlich die 

Gemeinde Eppendorf, beide gehören zum Landkreis Mittelsachsen. Die Stadt Pockau -

Lengefeld grenzt im Südosten an den Verwaltungsverband. Weitere 

Nachbargemeinden des Verw altungsverbandes sind Großolbersdorf (Südwesten), die 

Große Kreisstadt Zschopau (Südwesten), Gornau (Westen) und Augustusburg 

(Nordwesten).  

 

Der Sieldungsbereich von Wladkirchen wird durch das Zschopautal geprägt , 

Grünhainichen und Borstendorf durch das Fl öhatal. Börnichen liegt auf einem 

Hügelrücken zwischen diesen beiden Flüssen .  Die Siedlungsbereiche liegen 

überwiegend zwischen 328 und 545 m über NHN.  Luftlinienentfernung zu den 

Innenstädten der wichtigsten Zentralen Orte für den Verwaltungsverband Wild enstein:  

¶ Oberzentrum  Chemnitz    -  ca. 18 km  

¶ Grundzentrum Flöha     - ca. 12 km  

¶ Grundzentrum Oederan   - ca. 11 km  

¶ Grundzentrum Eppendorf   - ca. 8 km  

¶ Grundzentrum Pockau -Lengefeld  - ca. 7 km  

¶ Mittelzentrum Marienberg   - ca. 12 km  

¶ Grundzentrum Zschopau   - ca. 5 km  

Abbildung 3  Zentrale Orte der Umgebung des Verwaltungsverbandes Wildenstein  
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3.2 Verkehrliche Anbindung  

Die Eisenbahnstrecke  Annaberg -Buchholz unterer Bahnhof Flöha (Streckennummer 

6644) durchquer t die Gemeinde Waldkichen/Erzgeb. mit einem Haltepunkt in 

Waldkirchen. Die Eisenbahnstrecke Reitzenhain ð Flöha (Streckennummer 6619) 

durchquert die Gemeinde Grünhainichen mit dem Bahnhof Grünhainichen -

Borstendorf und dem Haltepunkt Floßmühle. Auf beiden S trecken hat der ZVMS 

Schienenpersonennahverkehr bestellt. Zukünftig sollen diese bei den Strecken in das 

Chemnitzer Modell einbezogen werden 23.   

 

Laut Stellungnahme der Deutschen Bahn ist die Perspektive dieser beiden Strecken 

aktuell gesichert. Es ist au ßerdem geplant, den Bahnhof Grünhainichen -Borstendorf in 

den nächsten Jahren umzugestalten und mit moderner Eisenbahnsicherungstechnik 

aufzurüsten. 24  

 

Die Bundesstraße B  101 verläuft östlich der Verwaltungsgrenze durch Pockau -

Lengefeld. Am südlichen Rand von Börnichen kreuzt sie die Bundesstraße B  174. Durch 

das Plangebiet verlaufen die Staatsstraßen S  223, S 227, S 228 und S 235 sowie die 

Kreisstraße K 8172. Für die S 235 ist der Ausbau in der Ortsdurchfahrt Borstendorf 

geplant.  

 

Die Haltestellen in den Ortsteilen des Verwaltungsverbandes Wildenstein  werden 

durch verschiedene Buslinien bedient.  

Buslinie Verbindung  

236 Eppendorf - Borstendorf - Grünhainichen - Waldkirchen - Zschopau  

725 
Augustusburg - Grünberg - Hohenfichte - Marbach - Borstendorf - 

Leubsdorf - Eppendorf  

Tabelle 2  Buslinien 

 

Durch Raumlage und Verkehrsanbindung ergeben sich für die 

Verwaltungsgemeinschaft eine Erreichbarkeit von Autobahnen von 27 PKW-Minuten, 

eine Erreichbarkeit von Flughäfen von 65 PKW-Minuten und eine Erreichbarkeit von 

IC/EC/ICE -Bahnhöfen von 67 PKW-Minuten 25.  

 

3.3 Natürliche Gegebenheiten  

3.3.1 Natürliche Gliederung und Oberflächenform  

Das Gebiet des Verwaltungsverbandes gehºrt zur Naturregion ăSªchsisches Bergland 

und Mittelgebirgeò und zur Makrogeochore ăMittleres Erzgebirgeò. Die Mesogeochore 

 
23 Stellungnahme des VMS im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 16.10.2020.  
24 Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vo rabfrage der Deutschen Bahn vom 19.11.2020 und der DB RegioNetz 

Infrastruktur GmbH vom 26.10.2020.  
25 Indikatoren und Karten zur Raum - und Stadtentwicklung. INKAR. Ausgabe 2021. Es handelt sich um 

flächengewichtete Durchschnittswerte der PKW -Fahrtzeiten nac h dem Erreichbarkeitsmodell des BBSR mit dem Stand 

2020. 
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f¿r Gr¿nhainichen ist das ăFlºhatalò, welche in der Web-GIS-Datenbank des 

Landschaftsforschun gszentrum e.V. 26 wie folgt beschrieben ist:  

ăNach dem Zusammenfluss von Natzschung, Schweinitz und Flºha hat sich die 

eindrucksvolle Olbernhauer Talwanne herausgebildet, die zwischen 130 und bis 200 m 

gegenüber den umgebenden Höhenrücken eingetieft ist.  An  den steilen Hängen sind 

im Gneisverwitterungslehm Braunerden vorherrschend, während das Auensediment 

eher lehmsandigen Charakter hat und Gleyböden auftreten. In Richtung auf Pockau 

verliert das Tal allmählich an Breite und an den flacher werden den  Hängen tritt auch 

Pseudogley auf. Ab Rauenstein verengt sich das Tal weiter und bildet bis unterhalb von 

Borstendorf ein bis 120 m eingetieftes Sohlenkerbtal. Hier sind an den Hängen auch 

Regosole vorhanden. Vor Eintritt in das Flöhaer Becken wird das Tal vom Höh enrücken 

des Schellenberges begleitet, der in einer ca. 50 m mächtigen Quarzporphyrdecke 

eine markante Kuppe bildet, die vom Schloss Ausustusberg gekrºnt wird.ò  

 

Die Mesogeochore untergliedert sich in die Mikrogeochoren P ockauer Flöha -Tal, 

Olbernhauer Tal wanne, Borstendorfer Fl öha -Tal, Augustusburger Rücken und 

Falkenauer Flöha -Tal.  

 

Börnichen gehört zur Mesogeochore ăHºhenr¿cken bei Lengefeldò, welche in der 

Web -GIS-Datenbank des Landschaftsforschungszentrum e.V.  wie folgt beschrieben 

ist: 

 

ăUm das Kerbsohlental des Lautenbaches, der auch zu zwei Talsperren 

(Neun zehnhain) aufgestaut wird und bei Wünschendorf in die Flöha mündet, sind 

Rücken - und Riedelgebiete in Höhenlagen bis 650/680 m angeordnet, die um 

Lauterbach und Lengefeld im Gneis und im Bereich Heinzebank und 

Börnichen/Waldkirchen im Glimmerschiefer ausgebildet sind. Während im südlichen 

Teil noch Höhen um 680 m erreicht werden, dacht sich der Börnichener Hang nach 

Norden bereits auf das 400 m -Niveau ab. In den Gneisbereichen wird teilweis e noch 

Ackerbau betrieben, während sonst Waldbececkung (z.B. Born -Wald) vorherrscht. 

Großflächig ist Berglehm -Braunerde ausgebildet und in den Talstrecken treten neben 

dem Auenlehm -Gley auch mehrfach Anmoorstandorte auf.ò  

 

Die Mesogeochore untergliedert sich in die Mikrogeochoren Börnichener Rücken, 

Heinzebank -Rücken, Lautenbach -Talgebiet, Lauterbacher Rücken und  Lengefelder 

Riedelgebiet . 

 

 
26  Landschaftsforschungszentrum e.V. , Arbeitsstelle źNaturhaushalt und Gebietscharakterź der Sªchsischen Akademie 

der Wissenschaften zu Leipzig  und Sächsisches  Staatsministerium des Inneren  (Urheberrechteinhaber): Recherche der 

Naturräume und Naturraumpotentiale des Freistaates Sachsen . 
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3.3.2 Geologie , Hydrologie, Lagerstätten  

Regionalgeologie 27 

Regionalgeologisch  betrachtet gehört das Plangebiet innerhalb des 

Erzgebirgsantiklinoriums zur Flöha-Zone. Der Festgesteinsuntergrund wird durch 

schiefriges, metamorphes  Gestein aus der Zeit des Proterozoikums oder 

Kambroordoviziums in Form von  Gneisen und Glimmerschiefern u nterschiedlicher 

Varietäten gebildet.  An ihrer Oberfläche liegen alle genannten Festgesteine verwittert 

bis zersetzt mit Lockergesteinseigenschaften  vor. Die Verwitterungszone des Felsô wird 

durch pleistozänen  Hanglehm bis Hangschutt überlagert.  Innerhalb der Bach - und 

Flussauen werden oberflächennah Bach - und Flusssedimente  in Form von Auelehm, 

Talsand und Talkies auftreten. Im Bereich baulicher Geländenutzungen  können lokal 

oberflächig anthropogene Auffüllungen vorkommen, die die natürliche  geologische 

Schichtenfolge überlagern oder teilweise ersetzen.  

Hydrogeologie  

Nach der hydrogeologischen Analyse sind im U ntersuchungsgebiet verschiedene 

hydraulische  Systeme bzw. Abflusskomponenten zu erwarten:  Oberflächennahes 

Grundwasser im Bereich der Talauen , welche s in den rolligen Talsedimenten 

(Porengrundwasserleiter) zirkuliert. Die Tal -/Flussauen (Flöha, Zschopau  und ihre 

seitlichen Zuflüsse) wirken als Druckentlastungszonen. In Abhängigkei t von 

Niederschlagsereignissen, Tauperioden bzw. der Wasserführ ung im Vor fluter, sind 

temporär wechselhafte, teilweise flurnahe Grundwasserstände, teilweise ge spannte 

Grundwasserverhältnisse sowie je nach Niederschlagssituation ein  verstärkter 

Grundwasserzustrom möglich. In den kleinräumigen Lockergesteinsgr undwasserleitern 

der  Flusstäler bestehen zumeist enge Wechselbeziehungen zwis chen dem 

Grundwasser der Talaue und der Vorflut. Für den Talgrundwasserleiter respektive  das 

Talgrundwasser ergibt sich häufig nur eine geringe Schutzfunktion der 

Grundwass erüberdeckung bzw. eine ger inge Verweildauer für das Sickerwasser in der 

Grundwasserüberdeckung. Demzufolge kann  dem (Tal -)Grundwasser gegenüber 

Schadstoffeintrªgen zumeist nur eine geringe ăGesch¿tztheitò unterstellt werden.  

 

Im Bereich der Hangflanken, innerhalb der rolligen Lo cke rgesteinsüberdeckung und 

den rolligen Zersatzbildungen sowie in der Auflockerungszon e des Festgesteins ist 

temporär mit einem verstärkten Zutritt von oberflächennahem Grundwasser aus dem 

Zwischenabfluss (interflow) zu rechnen. Dieses resultiert aus in den Untergrund 

infiltrierendem Niederschlagswasser auf der weniger verwitterten und gering gestörten 

Festgesteinsoberkante.  Dabei entsteht lokal zusammenhängendes o berflächennahes 

Grundwasser, da das Festgestein für das vertikal zuströmende unterirdische Wasse r 

zumeist als Grundwasserhemmer wirkt. Eine Grundwasserneubildung fi ndet bei 

Durchsickerung bis zur gesättigten Zone statt. Der oberflächennahe 

Grundwasserabfluss erfolgt regelmäßig entsprechend dem morphologischen Gefälle 

in Richtung Vorfluter als lokale Druckentlastungszone.  Die Grundwasser -

neubildungshöhe unterliegt aufgrund des zumeist geringen  bis fehlenden 

 
27 Informationen zu Regionalen Geologie und zur Hydrogeologie basieren auf der Stellungnahme zur TÖB -Vorabfrage 

zum Flächennutzu ngsplan: LfULG, Abteilung 10, Geologie vom 29.10.2020.  
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Retentionsvermögens zeitlichen, witte rungsbedingten Schwankungen, so dass 

witterungsbedingt bei längeren Trockenperioden oder Frost und in Abhängig keit  von 

den Untergrundverhältnissen auch ungesättigte Verhältnisse im Hangwasserleiter  

auftreten können.   

 

Das Kluftgrundwasser im Festgesteinsbereich wird durch gravitativ in den dränablen  

Hohlräumen/Trennflächen des Festgesteins absinkende Anteile des Zwischenabflusses  

gebildet. Die Wasserbewegung im Festgestein ist somit an das wirksame 

Trennflächengefüge  (z. B. Klüfte, Spalten, Zerrüttungszonen, Störungen) gebunden 

und erfolgt in der  Regel diskret, in den entsprechenden Hauptrichtungen die ser 

Strukturen (heterogener  Kluftgrundwasserleiter). Die resultierende hydraulische 

Potentialverteilung hängt von der  Kluftgeometrie und der spezifischen (örtlich stark 

variablen) Wasserwegsamkeit der genannten  Fließwege ab. Ein einheitliches 

horizontales Druckpotential wie im Lockergesteinsgrundwasserleiter  kann deshalb im 

Festgestein nicht unterstellt werden. Die Raumlage  der Trennflächen und die 

Klüftungsintensität sind häufig nicht bekannt. Größere  geologische Störungen in der 

Planungsfläche sind die Wa ldkirchener und Marbacher  Störung.   

 

Die im Bereich des FNP auftretenden Locker - und Festgesteine weisen unterschiedliche  

hydrogeologische Eigenschaften auf. Sowohl schluffig -tonige Verwitterungsbildungen  

der anstehenden Gesteine als auch an der Oberfläche  anstehende Gehänge -/ 

Solifluktionslehme  stellen Grundwassergeringleiter bis -stauer dar. Sie bedingen in der 

Regel einen  hohen Oberflächenabfluss des Niederschlagswassers und sind aufgrund 

ihrer erfahrungsgemäß  geringen Durchlässigkeit für mögliche Versic kerungsvorhaben 

zumeist  nicht geeignet. Die allgemein hydrogeologische Beurteilung der Festgesteine 

erfolgt zumeist  nach ihrer lithologischen Ausbildung und ihrer tektonischen Position 

bzw. ihrem  Verhalten bei tektonischer Beanspruchung. Informationen hier zu finden 

sich u. a. in den  u. g. Hydrogeologischen Berichten.  In Bereichen mit Berg -

/Altbergbau sowie Meliorations -/Drainagemaßnahmen sind die  Grundwasser -

verhältnisse sekundär beeinflusst. Durch bergbauliche Auffahrungen können  teilweise 

neue unterirdisc he Entwässerungsregime geschaffen worden sein.  

 

Bergbau  

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Erlaubnisfelder ăErzgebirge" (Feldnummer 

1680) und "Erzgebirgsnordrand" (Feldnummer 1691) zur Aufsuchung von Erzen. 

Auswirkungen auf die Aufstellung des Fläche nnutzungsplans sind nicht zu erwarten. Im 

Norden reicht das Bewilligungsfeld "Buchenberg" (Feldnummer 2103) des 

Gneisbruches Leubsdorf -Buchenberg (Betriebsnummer 7120) bis in das 

Planungsgebiet hinein 28.  

 

Hohlräumen   

Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen  gemäß §8  SächsHohlrVO finden sich vereinzelt 

im Plangebiet. Dazu gehört auch der Rohwasserstolln Neunzehnhain -Talsperre 

 
28 Stellungnahme zur TÖB -Vorabfrage zum Flächennutzungsplan : Sächsiches Oberbergamt  vom 08.10.2020. 
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EinsiedeI, der das Plangebiet quert. Für geplante Baumaßnahmen wird empfohlen, vor 

Beginn entsprechend der SächsHohlrVO konkrete objektb ezogene bergbehördliche 

Mitteilungen beim Sächsischen Oberbergamt einzuholen 28. Die Gebiete mit 

unterirdischen Hohlräumen werden nachrichtlich in die Planzeichnung des 

Flächennutzungsplanes übernommen.   

 

Radon  

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und die novellierte 

Strahlenschutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) regeln die Anforderungen an den 

Schutz vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro 

Kubikmeter Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon -222-Aktivität skonzentration in 

der Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  

 

Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung Gebiete nach  

§ 121 Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz festgelegt. Für diese sogenannten 

Radonvorsorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon -222-

Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit 

Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ 

überschreitet. In diesen Ge bieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor 

Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen 

sind unter www.radon.sachsen.de  nachzulese n.  

 

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes liegt nach § 121 Abs. 1 Satz 1 

Strahlenschutzgesetz in einem Radonvorsorgegebiet. Beim Neubau von Gebäuden 

mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen sind neben der fachgerechten Ausführung 

der Maßnahmen hi nsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik ein zusätzlicher Radonschutz einzuplanen und eine der folgenden 

Möglichkeiten nach § 154 StrlSchV durchzuführen:  

1. Verringerung der Radon -222-Konzentration unter dem Gebäude , oder  

2. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und 

Bodenluft an der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, oder  

3. Begrenzung der Rissbildung an Wänden und Böden mit Erdkontakt und 

Auswahl diffusionshemmender Bet onsorten mit der erforderlichen Dicke der 

Bauteile, oder  

4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, oder  

5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien 

oder Konstruktionen.  

 

In der Brosch¿re ăRadonschutzmaÇnahmen - Planungshilfe für Neu - und 

Bestandsbautenò (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126 ) sind die 

Möglichkeiten zum Radonschutz praxisnah erlä utert. Diese Broschüre kann kostenlos 

heruntergeladen werden.   

 

Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz gibt die 

Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen Auskunft:  

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
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Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft ð 

Rado nberatungsstelle, Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz, 

www.smul.sachsen.de/bful  und   

https://www.bful.sach sen.de/radonberatungsstelle.html   

 

Rohstoffgeologie  und Lagerstätten  

Der Geltungsbereich des FNP überdeckt sich mit insgesamt acht z.T. großflächigen 

Verbreitungsgebieten von Festgesteinsvorkommen (Gneis und Glimmerschiefer). 

Diese Vorkommen sind als sicherungswürdig aufgeführt 29. Dabei besitzen sechs dieser 

Vorkommen eine niedrige und zwei eine sehr hohe Sicherungswürdigkeit. Die 

Vorkommen sind nicht durch flächenintensive und dauerhafte Überplanungen 

unnötig  für potenzielle Abbauvorhaben in absehbarer Zukunft zu blockieren. Dies gilt 

insbesondere für die beiden Gneis -Vorkommen Borstendorf und Wolfstein, welche die 

höchste Sicherungswürdigkeit aufweisen.  

  

Abkürzungen:  

SW 1 ð niedrige  

Sicherungswürdigkeit  

SW 4 - sehr hohe             

Sicherungswürdigkeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4  Verbreitung von Festgesteinsvorkommen (Gneis und Glimmerschiefer) innerhalb des 

Geltungsbereiches des F lächennutzungsplanes des Verwaltungsverbandes  Wildenstein  

 
29 Stellungnahme zur TÖB -Vorabfrage zum Flächennutzungsplan : Sächsiches Oberbergamt  vom 08.10.2020. 

http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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Im nordwestlichen Teil des Gneis -Vorkommens Borstendorf befindet sich der aktive 

Steinbruch Leubsdorf -Buchenberg, dessen räumliche Erstreckung unmittelbar an den 

Geltungsbereich  des Flächennutzungsplanes  angrenzt. Die bergr echtlichen Grenzen 

des Tagebaues (Bewilligung) überlagern sich in diesem Bereich geringflächig mit dem 

Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes .   

 

Detaillierte Informationen zu den bergrechtlichen Flächen sind beim  Sächsische 

Oberbergamt als zuständige B ehörde  erhältlich . Westlich der Ortslage Börnichen sind 

geringmächtige, gangförmige Spat -Vorkommen (Fluorit, Baryt) verbreitet. Es 

resultieren, aufgrund aktuell fehlender wirtschaftlicher Relevanz dieser Spat -

Vorkommen, keine Einschränkungen  für den Fläche nnutzungsplan.   

 

Massenbewegungen  

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet verschiedenartige natürliche 

Hangböschungen  befinden.  Derartige Böschungen sind grundsätzlich durch 

Massenverlagerungen gefährdet, wie z. B. Rutschungen oder Steinschläge . Das 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie führt ein Ereigniskataster zur 

Erfassung von Massenbewegungen im Freistaat Sachsen.  Im Flächennutzungsplan -

gebiet ist derzeit kein Ereignis registriert. Grundsätzlich soll jede Art von 

Massenverlageru ngen beim LfULG Referat  Ingenieurgeologie  gemeldet werden 30.  

Im Plangebiet sind lokal begrenzte Oberflächenwasserabflussbahnen erfasst, die als 

erosionsgefährdet gelten und damit potenziell eine geogene Naturgefahr für 

Lockergesteins -Massenverlagerungen d arstellen können.   

 

3.3.3 Böden  

Das Verwaltungsgebiet gehört zur Bodenregion der Berg - und Hügelländer mit hohem  

Anteil an Magmatiten und Metamorphiten 31. Der Großteil des sächsischen 

Mittelgebirgsraums wird entsprechend  der im geologischen Untergrund anstehenden 

Gesteine  dem Berg - und Hügelland mit hohem Anteil an sauren bis intermediären  

Magmatiten und Metamorphiten zugeordnet.   

 

Die sächsischen Mittelgebirge bestehen zum großen Teil aus magmatischen und 

metamorphen Gesteinen, die älter als 300 Mio. J ahre sind 32. Die daraus resultierenden 

Verwitterungsprodukte, vermischten sich mit unterschiedlichen Ausprägungen 

während der Eiszeiten mit dem angewehten Löss. Eiszeitliche Gefrier - und 

Auftauprozesse schufen charakteristische Strukturen innerhalb dieser Böden. Diese 

Prozesse der so genannten Kryoturbation können am ehesten mit Begriffen wie 

 
30 Stellungnahme des Landesamt es für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie  vom 29.10.2020. 
31 Steckbrief Bodenregionen in Sachsen, Landesamt es für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie  auf 

www.bo den.sachsen.de/boden -in-sachsen -17953.html , abgerufen am 01.12.2022  
32  Böden der Berg - und Hügelländer, Landesamt es für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie  auf 

https://www.boden.sachsen.de/boden -der -berg -und -hugellander -17992.html , abgerufen am 01.12.2022  

http://www.boden.sachsen.de/boden-in-sachsen-17953.html
https://www.boden.sachsen.de/boden-der-berg-und-hugellander-17992.html
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Verknetungen, Verwürgungen oder Vermengungen beschrieben werde. Ein typischer 

Boden im Erzgebirge ist die Braunerde aus vermengtem Lösslehm und Gneiszersatz.  

Schwerpun kte Bodenschutz  

1. Der Boden ist als Naturgut nicht vermehrbar. Der Boden ist als Lebensgrundlage 

für Flora/Fauna und den Menschen nachhaltig zu sichern.  

2. Unnötiger Verbrauch und der damit verbundene Verlust der Bodenfunktionen 

sowie der Fruchtbarkeit ist zu vermeiden.  

3. Maßvoller und sparsamer Umgang mit dem Natur - und Kulturgut 

Flächeninanspruchnahme durch Siedlungsentwicklung und Verkehrswegebau ist 

auf das erforderliche Maß im Rahmen der Daseinsvorsorge zu beschränken.  

4. Altlasten sind, al s Teil des nachsorgenden Bodenschutzes zu sanieren .  

Die im Rahmen der Bauleitplanung ausgewiesenen baulichen Entwicklungsflächen 

sind im Rahmen des Umweltberichtes hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem 

Schutzgut Boden zu bewerten. Hierzu wird für diese  Flächen das 

ăBewertungsinstrument Bodenò33 herangezogen.   

 

Der Materialienband ăLeitfaden Bodenschutz bei Planungs- und Genehmigungs -

verfahrenò (LfUG, 2001) enthªlt f¿r unterschiedliche Verfahren eine Darstellung der 

bodenschutzfachlichen Anforderungen. D anach ist es notwendig, den Zustand und 

die Ausprägung der betreffenden Böden im Untersuchungsraum zu kennen, 

hinsichtlich der Funktionserfüllung im Naturhaushalt zu bewerten und als Planungs - und 

Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Insbesondere für plan erische Frage -

stellungen, so z.B. zur Standortwahl von flächenbeanspruchenden Nutzungen, sind die 

Erfassung und Bewertung des Zustandes von Böden erforderlich. Auch das 

Bundesbodenschutzgesetz  fordert in seiner Zweckbestimmung die nachhaltige 

Sicherung ode r Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. 34 

Die Kenntnis der Fähigkeiten verschiedener Böden zur Erfüllung ihrer natürlichen 

Funktionen ist ein wesentlicher Schritt in Richtung des vorsorgenden Bodenschutzes 

und kann zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung einen wichtigen Beitrag 

leisten.  

Das ăBewertungsinstrument Bodenò enthªlt methodische Vorschlªge f¿r die 

Beschreibung und Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen unter 

Berücksichtigung der Empfindlichkeit und Vorbelastung der Böd en. Sie sind in erster 

Linie für Anwendungen in Fachplanungen wie der Landschaftsplanung oder der 

Flurneuordnung anwendbar.  

Die empfohlenen Bewertungskriterien orientieren sich an dem derzeitigen fachlichen 

Diskussionsstand sowie der in Sachsen verfügbaren  Datengrundlagen und sollen durch 

 
33 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u nd Geologie  (LfULG) 2008: Datengrundlagen und Bodenbewertung  

in Sachsen  
34 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  (LfULG) 2001: Leitfaden Bodenschutz bei Planungs - und 

Genehmigungsverfahren  
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die quantitative und z. T. qualitative Bewertung auf der Basis bodenkundlicher 

Kennwerte Aufschluss über den Erfüllungsgrad der natürlichen Bodenfunktionen 

geben. Des Weiteren fließen Aspekte wie die Seltenheit, die Naturn ähe und die 

Empfindlichkeit von Böden in die Betrachtungen mit ein. Damit sollen ausgewählte 

Bewertungsansätze für verschiedene Planungs - und Genehmigungsverfahren im 

Freistaat Sachsen dargestellt werden und ermöglichen, dass zukünftig in stärkerem 

Maße bo denschutzrelevante Aspekte in Abwägungs - und Entscheidungsprozesse 

einfließen, damit Bodenbeeinträchtigungen vermieden bzw. Eingriffe in den Boden 

auf Flächen mit geringerer Funktionserfüllung gelenkt werden.   

 

Zunächst erfolgt eine verbale Einschätzung de r Vorbelastung der Böden (Schäden ð 

Bodenverdichtung, Bodenversiegelung, Altlasten etc.). Anschließend werden fünf 

Bodenteilfunktionen abgeleitet:  

¶ Archivfunktion der Natur und Kulturgeschichte (Seltenheit, 

landschaftsgeschichtliche Bedeutung, Naturnähe)  

¶ Na türliche Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit des Bodens)  

¶ Biotopentwicklungspotenzial (Funktion des Bodens als Standort für spezialisierte 

natürliche Vegetationsgesellschaften)  

¶ Bestandteil des Wasserkreislaufs (Wasserspeichervermögen des Bodens)  

¶ Ausgleichs medium für stoffliche Einwirkungen (Filter und Puffer für Schadstoffe)  

 

Weiterhin ist die Empfindlichkeit des Bodens einzuschätzen. Hierzu werden die Erosion 

durch Wasser sowie die Empfindlichkeit gegenüber der Änderung der Wasser -

verhältnisse und die Empf indlichkeit gegenüber Stoffeinträgen abgeleitet. 

Anschließend erfolgt eine Gewichtung der Bodenteilfunktionen und eine Verknüpfung 

mit der Vorbelastung und der Empfindlichkeit . 

¶ Böden mit sehr hoher und hoher Wertigkeit sind vor baulicher Inanspruchnahme 

zu schützen  

¶ Böden mit mittlerer Wertigkeit stellen Optionsflächen für bodenbezogene 

Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen bzw. für nachrangige bauliche Nutzung dar  

¶ Böden mit geringer Wertigkeit stellen bei Bedarf primär baulich zu nutzende 

Flächen dar   

Im Umweltbericht werden die im Rahmen der Flächennutzungsplanung geplanten 

Bauflächen einer Bewertung in Bezug auf das Schutzgut Boden unterzogen.   

 

3.3.4 Klima  

Die kommunalen Klima -Steckbriefe 35 enthalten die beobachtete und die 

voraussichtliche zukünftige Tempera tur- und Niederschlagsentwicklung für die  

Gemeinde n in Mitteldeutschland . Gemäß dieser Klima -Steckbriefe wird die 

Veränderung der  Temperatur  in Bezug auf der Klimawandel  sich im 

Verwaltungsverband Grünhainichen  folgendermaßen entwickeln : 

 
35 Steckbriefe Temperatur und Niederschlag für Bö rnichen /Erzgeb. und Grünhainichen, Regionale Klima -

Informationssystem (ReKIS), Daten bis 2019  
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¶ Ab 20 37/2038  ist ein Jahr wie 2019 Durchschnitt  

¶ Starke Zunahme von heißen Tagen/  sommerlicher Hitze  

¶ Dauerfrost wird immer weniger wahrscheinlich  Kälteperioden werden 

abnehmen  

Wichtige Maßnahmen  zur Bekämpfung der  prognostizierte  Temperaturänderung in 

Folge des Klimawandels : 

¶ Erstellung eines Hitzeaktionsplanes  

¶ Anpassung der Bauleitplanung und des  Gebäudebestands an Hitze  

¶ Schutz der Älteren und kleinen Kinder vor Hitz e 

¶ Notwendigkeit des Winterdienstes bleibt weiterhin bestehen   

 

Temperatur Verwaltungsverband Wilde nstein  Grünhainichen  Börnichen/Erzgeb.  

Jahresmitteltemperatur 1961 bis 1990 : 7,2 °C 7 °C 

Die Veränderungen im Zeitraum 1991 bis 2020:  + 0,9 °C + 0,9 °C 

Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur 

2021-2050: 

+ 2,7 °C + 2 °C 

Stärkste projizierte Temperaturveränderung   

bis 2100: 

+ 5,4 °C  

(im Sommer)  

+ 5,4 °C  

(im Sommer)  

Geringste projizierte Temperaturveränderung  

bis 2100: 

+ 4 °C  

(im Frühling)  

+ 4,1 °C  

(im Frühling)  
Tabelle 3  Temperaturveränderung im Verwaltungsverband Wildenstein  

 

Entsprechend der kommunalen Klima -Steckbriefe wird d ie Veränderung de s 

Niederschlag s in Bezug auf der Klimawandel wird sich im Verwaltungsverband 

Grünhainichen folgendermaßen entwickeln:  

¶ Der Jahresni ederschlag ändert sich in der Zukunft nur geringfügig  

¶ Allerdings gibt es Veränderungen innerhalb der Jahreszeiten  

¶ Im Sommer nimmt der Niederschlag ab und im Winter zu  

Wichtige Maßnahmen  zur Bekämpfung der prognostizierte Niederschlagsänderung in 

Folge des Klimawandels:  

¶ Anpassung der Bauleitplanung an  Wechsel von Starkregen und Trockenheit  

¶ Anpassung der Kanalisation an  Wechsel von Starkregen und Trockenheit  

¶ Wasserrückhalt in der Fläche erhöhen   

¶ Entsiegelung von Flächen  

¶ Einplanung von höheren Kosten für  die Pflege von Stadtgrün  

 

Niederschlag  Verwaltungsverband Wildenstein  Grünhainichen  Börnichen/Erzgeb.  

Jahresniederschlag 1961 bis 1990  958 mm  957 mm  

Veränderungen im Zeitraum 1991 bis 2020:  +6 mm/Jahr  +4 mm/Jahr  

Zunahme des Jahresniederschlages  

2021-2050: 

+6 mm / Jahr  +6 mm / Jahr  

Stärkste projizierte Niederschlagsänderung  

bis 2100: 

-53 %  

(im Sommer)  

-49 %  

(im Sommer)  

Geringste projizierte Niederschlagsänderung 

bis 2100: 

+27 %  

(im Winter)  

+25 %  

(im Winter)  
Tabelle 4  Niederschlagsveränderung im Verwaltungsverband Wildenstein  
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3.3.5 Gewässer  

Hydrologie  

Im Planbereich liegen zahlreiche Oberflächengewässer, von denen vier 

berichtspflichtige Gewässer  nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind: Flöha  

(1. Ordnung), Zschopau (1. Ordnung), Röthenbach, Lautenbach.   

 

Im Plangebiet befinden sich die Talsperren Neunzehnhain I und II mit Nebenanlagen 

sowie die Rohwasserüberleitung von der Talsperre Neunzehnhain I  zur Talsperre 

Einsiedel, ebenso mit Nebenanlagen. Für die vorstehenden Anlagen sind 

Wasserschutzgebiete festgesetzt bzw. in Neufestsetzung 36. Diese Gebiete werden im 

FNP nachrichtlich gekennzeichnet.  

 

Schutzgebiete ð Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiet e  

Rechtsgrundlagen stellen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Sächsische 

Wassergesetz (SächsWG) dar. Weiterhin ist auf den Erlass des SMUL vom 10.05.2006 

ăBautªtigkeit in ¦berschwemmungsgebietenò eine Gemeinsame Handlungs-

empfehlung des SMUL und de s SMI zu verweisen.  

 

Nach SächsWG sind die, der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen  

der Gewässer sowie der Sicherung des Gewässerabflusses dienenden, Gewässer -

randstreifen ab Böschungsoberkante innerörtlich auf 5 m und ansonsten auf 10 m 

Breite auszulegen.  Die Gewässerrandstreifen dienen dabei der Erhaltung und 

Verbesserung der ökologischen Funktionen der Gewässer sowie der Sicherung des 

Wasserabflusses. In diesen Bereichen ist u.a. verboten:   

¶ Umbruch von Grünland in Ackerland  

¶ Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen  

¶ Entfernung von Bäumen und Sträuchern sowie die Neupflanzung nicht 

standortgerechter Gehölze  

¶ Ausnahmen und Befreiungen regeln sich nach § 50 Abs. 3  

Die zuständige Wasserbehörde setzt die Überschwemmungsgebiete durch 

Rechtsverordnung fest (§ 72 SächsWG / §§ 76 und 78 WHG). Diese bestimmen sich 

durch mind estens e in Hochwasserereignis, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren 

zu rechnen ist. Ökologische Belange sind zu berücksichtigen. In der Rechtsverordnung 

können auch folgende Maßnahmen festgelegt werden:  

¶ Beseitigung von Hindernissen  

¶ Nutzungsänderung von Grundstücken  

¶ Maßnahmen zur Verhütung von Auflandungen und Abschwemmungen  

¶ Maßnahmen zur Rückgewinnung natürlicher Rückhalteflächen  

 
36 Stellungnahme der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen vom 23.10.2020.  
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Im Verwaltungsverband Wilde nstein befinden sich Überschwemmungsgebiete 

entlang der Zschopau und der Flöha gemäß § 72 Sächsisches Wassergesetz 37. Diese 

wurden nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen. Danach gelten 

gemäß § 72 des SächsWG die Verbote und Nutzungsbeschränkungen gemäß § 72 

SächsWG in diesen Gebieten.   

 

Im Hinblick auf den Hochwasserschutz gelten die Entwicklungseinschränkun gen  in den 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten  (ÜSG) bzw. überschwemmungs -

gefährdeten Gebieten (ÜSGG) der  Gewässer I. Ordnung Zschopau und Flöha. In 

diesem Zusammenhang  wird darauf hingewiesen, dass mit der 2021 abgeschlossenen 

Überarbeitung/Aktualisieru ng der Hochwassergefahren - und Hochwasserrisikokarten  

geänderte Abflusswerte und bauliche Veränderungen entlang  dieser Gewässer 

Berücksichtigung finden und Änderungen der  ÜSG/ÜSGG bedingen können.  Aus Sicht 

des Hochwasserrisikomanagements ist für den ausge wiesenen  Geltungsbereich eine 

Verbesserung der Hochwasserrückhaltung  sowie größtmögliche Reduzierung der 

Flächenversiegelung anzustreben.   

 

In Überschwemmungsgebieten sind u.a. folgende Handlungen mit Auswirkungen auf  

die Flächennutzungsplanung untersagt:  

¶ Ausweisung von neuen Baugebieten nach BauGB  

¶ Errichtung oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen  

¶ Umwandlung von Grünland in Ackerland  

¶ Anlegen von Baum - und Strauchpflanzungen, sofern diese nicht der 

Uferbefestigung oder dem Hochwasserschutz dienen  

Bauflä chenausweisungen bleiben im Flächennutzungsplan auf notwendige 

Bestandsfeststellungen beschränkt. Hier sind vor allem Altindustriestandorte an der 

Zschopau und an der Flöha betroffen, die z.T. nachgenutzt wurden. Eine 

Neuausweisung von Baugebieten innerhal b der Überschwemmungsgebiete wurde 

nicht vorgenommen.  

 

In Waldkirchen befindet sich eine Hochwasserschutzanlage (Zschopau -re-

Waldkirchen -Rollemühle) 38. 

 

Schutzgebiete ðTrinkwasserschutz  

Im Verwaltungsverband Wildenstein befinden sich folgende Wasserschutzgebiete 

gemäß § 46 Sächsisches Wassergesetz  (vollständig bzw. teilweise) 39: 

¶ Trinkwasserschutzgebiet für Oberflächenwasser - Talsperren "Talsperren 

Neunzehnhain I und 11"  

¶ Trinkwasserschutzgebiet für Grundwasserfassung "QF Langer Grund"  Borstendorf  

 
37 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die ö ffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 9 Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen, Arbeitsstand: März 2021  
38 Stellungnahme der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen vom 23.10.2020.  
39 Stellungnahme des Landesamt es für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie  vom 08.10.2020.  
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¶ Trinkwasserschutzgebiet für Grundwasserfassung "Rohwasserstollen Talsperre 

Neunzehnhain - Talsperre Einsiedel" 

¶ Trinkwasserschutzgebiet für Grundwasserfassung "QG Krumhermersdorf/ 

Bornwald, Großolbersdorf OT Hohendorf'   

¶ Rohwasserstollen zwischen den Talsperren Neunzehnhain und Einsiedel  

 

Dem LfULG lagen zudem ein Verordnungsentwurf des Landkreises Freiberg vom 

01.02.2008 zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Trinkwasserfa ssungs-

anlage ăTiefbrunnen Marbachò sowie der Verordnungsentwurf des Landkreises 

Mittlerer Erzgebirgskreis zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes  zum Schutz des 

Grundwassers  im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Quellgebiet Langer 

Grund,  Borstendorf vom 30.04.2008 vor. Teilweise weisen die Konturen des VO -

Entwurfes und  des bestehenden Trinkwasserschutzgebietes Unterschiede auf.    

 

Es ist bezüglich der betroffenen Flächen, der  möglichen Nutzungskonflikte sowie der 

damit verbundenen Verbote und Nut zungsbeschränkungen  innerhalb dieser 

Wasserschutzgebiete, die zuständige Untere Wasserbehörde  des Landkreises zu 

konsultieren.   

 

Es sind bei Planvorhaben, die die Belange des Trinkwasserschutzes berühren, die 

Trinkwasserschutzgebiete hinreichend zu berücks ichtigen.  Es ist sicherzustellen, dass 

von solchen Planvorhaben für die Trinkwasserfassungen  keine Gefährdungen 

ausgehen können.  

 

Wasserwirtschaftliche Anlagen 40 

Im Bereich des Fließgewässers Zschopau und Flöha befinden sich diverse 

Wasserkraftanlagen und die Pegel Borstendorf und Grünhainichen. 

Wasserwirtschaftliche Anlagen aus dem Bereich der Stauanlagen sind vom 

Flächennutzungsplan nicht betroffen.   

 

Wasserrückh alt  

In nachgeordneten Verfahren, verbindlichen Bauleitplanungen oder im Zuge der 

Ausführung soll geprüft werden, ob das auf den Grundstücken anfallende 

Niederschlagswasser gesammelt und genutzt (z. B. Zisterne) bzw. vor Ort versickert 

werden kann,  Flächen  größtenteils begrünt und kleine versiegelte Flächen mit 

wasserdurchlässigem Material, z. B. Ökopflaster, angelegt werden können.  

 

3.3.6 Flora und Fauna  

Die potentielle natürliche Vegetation (PNV) des Plangebietes ist in Abbildung 5 

dargestellt. Neben der Bezeichnung der PNV selbst ist auch die Nummer dargestellt, 

 
40 Landestalsperrenverwaltung Sachsen: Stellungnahme vom 28.09.2020 
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welc he üblicherweise für Legendeneinträge der sächsischen PNV -Karten genutzt 

wird 41. Auf diese Weise kann unter anderem bei Schmidt et al. 42 eine nähere 

Beschreibung der einzelnen PNV -Formen gefunden werden. Das nördliche Plangebiet 

wird von Submontanem Eichen -Buchenwald dominiert. Im südlichen Plangebiet sind 

vorwiegend Hainsimsen -(Tannen -Fichten -)Buchenwälder vorhanden .   

 

Im Plangebiet liegen anteilig oder vollständig verschiedene naturschutzfachlich 

relevante Flächen bz w. Objekte. Diese sind in Kapitel 3.14.4 dargestellt.   

  
Abbildung 5  Potenzielle natürliche Vegetation innerhalb des Geltungsbereiches des FNP Wildenstein  

 

 

 
41 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2022, Geoportal Sachsen, Potenziell natürliche Vegetation (pnV) in 

Sachsen, abgerufen am 01.12.2022  
42 Peter A. Schmidt, Werner Hempel, Maik Denner, Normann Döring, Andreas Gnüchtel, Birgit Walter, Dirk Wendel 

(Autore n): Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1:200.000. In: Sächsisches Landesamt für Umwelt und 

Geologie (Hrsg.)  ð Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden, 2002).  
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 Potentielle Natürliche Vegetation  Nummer  

 
Offene Wasserflächen  0.1.1 

 
Waldmeister Buchenwald  1.1 

 
Waldgersten -Buchenwald  1.3 

 
Zittergrasseggen -Waldmeister -Buchenwald  1.1.6 

 
(Hoch)kolliner Eichen -Buchenwald  2.1.2 

 
Submontaner Eichen -Buchenwald  2.1.1 

 
Zittergrasseggen -Eichen -Buchenwald  2.1.6 

 
Flattergras -Eichen -Buchenwald  2.1.8 

 
Hainsimsen-(Tannen -Fichten -)Buchenwald  2.3 

 
Submontaner Fichten -Stieleichenwald  5.2.4 

 

Wollreitgras -Fichtenwälder im Komplex mit 

Montanem Sumpfdotterblumen -Erlenwald  
6.1/11.4  

 
Rasenschmielen -Fichtenwald  6.1.6 

 

Typischer Hainmieren -Schwarzerlen -

Buchenwald  
8.1.1 

 
Traubenkirschen -Erlen-Eschenwald  8.2 

 
Schaumkraut -(Eschen -)Erlen-Quellwald  8.3.3 

 
Montaner Sumpfdotterblumen -Erlenwald  11.4 

 
Submontane Hangwaldkomplexe  sHK 

 
Eschen-Ahorn -Schlucht - und Schatthangwald  13.1 

 
Dichte Siedlungsgebiete  16.2 

Tabelle 5  Legende Potentielle natürliche Vegetation im Geltungsbereich  des FNP Wildenstein  

 

3.3.7 Historische Ortsentwicklung  

Der Verwaltungsverband Wildenstein ist mit der Bekanntmachung der Satzung im 

Sächsischen Gesetz - und Verordnungsblatt am 02. März 1994 rechtskräftig entstanden. 

Der Sitz der Verwaltung ist in Grünhainichen. Die Mitgliedsgemeinden haben diese 

Form der kommunalen Zusammenarbeit gewählt, um die politische  Selbstständigkeit 

der annähernd glei ch großen Gemeinden zu wahren.   
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Grünhainichen  wird 1349 zum ersten Mal urkundlich als ăHeinchinò erwªhnt. Die 

Gemeinde Grünhainichen  ist sehr eng verbunden mit der Tradition der Herstellung und 

dem Verlegen von Erzeugn issen der erzgebirgischen Volkskunst und von Spielwaren. 

Diese rege Verleger - und Handelstätigkeit schon über mehrere Jahrhunderte brachte 

dem Ort den Beinamen ăKlein-Leipzigò ein. Zeugnis der um die vorige Jahrhundert-

wende sich entwickelnde Holzbearbeitu ng auf dem Gebiet der kleinfigürlichen 

Volkskunst und des wachsenden Wohlstandes ist die relativ dichte, fast städtische 

Bebauung entlang der Chemnitzer Strasse mit zahlreichen Gebäuden der Gründerzeit.  

 

Glücklicherweise hat sich  nach Rückgang zur Kriegs - und DDR -Zeiten  diese 

gewerbliche Infrastruktur nach der politischen Wende und der Wiedervereinigung der 

beiden deutschen Staaten in den Jahren 1989/1990 wieder aufgebaut und stellt 

wieder die wirtschaftliche Bedeutung dieser Region dar.   

 

1350 wird Börnic hen  erstmals urkundlich als ăBurnichinò erwähnt.  Auch in der 

Gemeinde Börnichen  hat die Tradition der erzgebirgischen Volks kunst tiefe Wurzeln. 

1998 konnte die Gemeinde Bºrnichen den 2. Platz im Kreiswettbewerb ăUnser Dorf soll 

schºner werdenò belegen und wurde schließlich im Jahr 2000 in das Sächsische 

Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen.    

 

In Borstendorf  wird die Tradition des Schnitzens in einem Verein in besonderer Weise 

gepflegt. Die im Abstand von 5 Jahren stattfindenden Schnitzausstellungen erfreue n 

sich einer überaus großen Beliebtheit und weisen Rekordbesucherzahlen aus. 2012 

wurde der "Schachwanderweg" rund um Borstendorf eingeweiht. Die Tafeln entlang 

des Weges geben Auskunft zum Schachsport und der Geschichte zur Herstellung von 

Schachbrettern und Figuren in Borstendorf.   

 

Im klassischen Waldhufendorf Waldkirchen  ist in der  Dorfstraße die Gestaltung des 

Ortsbildes durch Erhalt solcher typischen Elemente  wie Trockenmauern, gepflasterte 

Schnittgerinne und vieles andere mehr besonders gelungen.   

 

Im Zschopenthal zeugt das Ensemble des ehemaligen Blaufarbenwerkes von der bis 

ins 19. Jahrhundert andauernden Herstellung von blauer Farbe aus Kobalterz. Es hat 

sich dieser Tradition folgend wieder eine Hüttenknappschaft gegründet, die dieses 

Brauchtum in  besonderer Weise pflegt und durch ihre Teilnahme an den 

verschiedensten berg - und hüttenmännisc hen Veranstaltungen verbreitet 43.  

 

Archäologie  

Innerhalb beider Gemeindeterritorien befinden sich archäologische Relevanz -

bereiche (gemäß den Daten des Landesamtes für Archäologie, Stand: April 2016). 

Abstimmungen mit dem Landesamt für Archäologie und mit der Unteren 

Denkmalschutzbehörde sind erforderlich 44. Siehe dazu Kapitel 3.7.1.  

 
43 Informationen nach www.wildenstein.vs , abgerufen am 06.05.2020 
44 Stellungnahme des Planungsverband Region Chemnitz  im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 19.10.2020  

http://www.wildenstein.vs/
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3.4 Bevölkerung  

3.4.1 Bevölkerungsentwicklung  und -Prognose  

Zur Abschätzung einer zukünftigen Bevölkerungsentwicklung wird die 7. Regionalisierte 

Bevölkerungsvorausberechnung  des Freistaates Sachsen  (7. RBV)45, sowie die 

Gemeindestatistik des Freistaates Sachsen, abgerufen über GENESIS-Online 46, genutzt.  

Die Entwicklung von Bevölkerungs zahl und -struktur entsprechen im Wesentlichen der 

des Landkreises Erzgebir gskreis. Kennzeichnend sind eine ăSchrumpfungò und 

ăAlterungò der Bevölkerung.  Abbildung 6 zeigt  die Entwicklung der tatsächlichen und 

voraussichtlichen Bevölkerungszahl in den Jahren 1990 bis 2035.  Nach Bevölkerungs -

verlusten in der ersten Hälfte der 1990er Jahre stabilisierte sich die Bevölkerungszahl 

zunächst und erreichte zur Jahrtausendwende das Niveau von 1990. Dann folgte eine 

Trendwende. Seither ist der Bevölkerungsrückgang mehr oder weniger kontinuierlich. 

Folgerichtig setzt die 7.  RBV den Trend in die Zukunft fort.   

 

 
Abbildung 6  Bevölkerungs entwicklung Verwaltungsverband Wildenstein 1995 ð 2035 

 

Der Verlauf der Bevölkerungsentwicklung des Verwaltungsverbandes Wildenstein liegt 

prozentual leicht über der  des gesamten Erzgebirgskreises aber leicht unter der  vom 

gesamten Land Sachsen, wie aus un te nstehender Tabelle  6 zu entnehmen ist. Dieser 

Trend setzt sich in den beiden Varianten der Bevölkerungsvorausberechnung  fort.  

 
45 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (7. RBV) des Freistaates Sachse n 2019 bis 2035, Statistisches 

Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 202 0 
46 GENESIS-Online, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 202 2 
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 Verwaltungsverband 

Wildenstein  
Erzgebirgskreis  Land Sachsen  

 
Absolut  

In % 

1990 = 100 %   
Absolut  

In % 

1990 = 100 %   
Absolut  

In % 

1990 = 100 %   

1990 5.566 100,00 456.788 100,00 4.775.914 100,00 

1995 5.575 100,16 434.001 95,01 4.566.603 95,62 

2000 5.432 97,59 417.201 91,33 4.425.581 92,66 

2005 5.126 92,09 393.225 86,08 4.273.754 89,49 

2010 4.724 84,87 368.167 80,60 4.149.477 86,88 

2015 4.503 80,90 347.665 76,11 4.084.851 85,53 

2020 4.340 77,97 332.150 72,71 4.075.740 85,34 

2025 V1 4.160 74,74 317.210 69,44 4.049.340 84,79 

2025 V2 4.150 74,56 316.000 69,18 4.017.580 84,12 

2030 V1 3.970 71,33 301.740 66,06 4.002.010 83,80 

2030 V2 3.930 70,61 298.460 65,34 3.922.900 82,14 

2035 V1 3.790 68,09 286.680 62,76 3.945.430 82,61 

2035 V2 3.710 66,65 280.870 61,49 3.814.570 79,87 

Tabelle 6  Einwohnerentwicklung  und -Prognose   

 

Mit der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 

Landesamtes, liegen erstmalig für alle Gemeinden des Freistaates Sachsen Ergebnisse 

und Daten zur voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung vor.   

 

Variante 1: ăFür die Variante 1 wurden die Annahmen aus der aktuellen 

Bevölkerungsvorausberechnung für die Länder des Statistischen Bundesamtes 

(Variante G2 -L2-W3) weitestgehend ¿bernommen.ò  

 

Variante 2:  ăIn Variante 2 wurden nur die Annahmen zum Wanderungsaustausch (W1) 

sowie zur Lebenserwartung (L2) eingebunden. Das Erreichen des Zielwertes beim 

Wanderungsaustausch erfolgt in anderer Form als in der 14. kBV.ò 

 

3.4.2 Altersstruktur  

Der relative Anteil der unter 20 -Jährigen an der Gesamtbevölkerung des Verwaltungs -

verbandes Wildenstein und des Erzgebirgskreis ist nach deutlichem Rückgang 

zwischen 1990 und 2010 seit der 2010er -Jahre wieder am Steigen ( Abbildung 7).  

 

Der relative Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ( Abbildung 8) ist zwischen 

1990 und 2000 im Verwaltungsverband Wildenstein und im Erzgebirgskreis zunächst 

gestiegen, danach gab es bis 2010 einen leichten und seit der 2010er -Jahre einen 

deutlicheren Rückgang.   

 

Dagegen haben sich die Bevölkerungsanteile der Bewohnter im Rentenalter 

(Abbildung 9) für beide Gemeinden stetig erhöht. Mit einer weiteren Zunahme is t zu 

rechnen, sobald die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter kommen.  
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Abbildung 7  Bevölkerungsentwicklung der Altersgruppe 0 -19Jahre im Erzgebirgskreis und im 

Verwaltungsverband Wildenstein 1990 -2020  

 

 

 
Abbildung 8  Bevölkerungsentwicklung der Altersgruppe 20 -64Jahre im Erzgebirgskreis und im 

Verwaltungsverband Wildenstein 1990 -2020  

 

Im Vergleich zum Landkreis Mittelsachsen gibt es im Verwaltungsverband 

verhältnismäßig viele Kinder, Jugendli che und junge Erwachsene. Die Anzahl der unter 

20-Jährigen in den Gemeinden Börnichen/Erzgeb. und Grünhainichen hat sich 

positiver gegenüber dem Jahr 1990 entwickelt als der Erzgebirgskreis.  

Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist in beiden  Bezugsräumen 

vergleichbar. Der Bevölkerungsanteil im rentenfähigen Alter ist dagegen unter den 

Kreisdurchschnitt geblieben.   
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Abbildung 9  Bevölkerungsentwicklung der Altersgruppe Ó65 Jahre im Erzgebirgskreis und im 

Verwaltungsverband Wildenstein 1990 ð 2020 

 

Die Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen im Verwaltungsverband 

Wildenstein entspricht trotz geringfügiger Unterschiede weitestgehend der Tendenz 

des Landkreises.    

 

3.4.3 Bevölkerungs wa nderung  

Zur Analyse der Be völkerungswanderung wird die Gemeindestatistik des Freistaates 

Sachsen, abgerufen über GENESIS-Online 47, genutzt.   

 

In den vergangenen 22 Jahren übertrafen im Verwaltungsverband Wildenstein die 

Todesfälle die Geburten fast durchgehend  (Tabelle 7). Der Saldo der natürlichen 

Bevölkerungs -entwicklung wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter 

ins Negative verschieben, da di e geburtenschwachen Jahrgänge der nach 1990 

Geborenen in dem Alter kommen  wo am häufigsten eine Familiengründung 

stattfindet . Zusätzlich nehmen durch die Überalterung der Bevölkerung die Todesfälle 

zu.   

  

Seit 2014 ist das Wanderungssaldo im Verwaltungsve rband im Schnitt leicht positiv. Die 

weitere Bevölkerungsentwicklung des Verwaltungsverbandes  wird vom zukünftigen 

Wanderungsverhalten und von den wirtschaftlichen geprägt werden.  

 

 

 
47 GENESIS-Online, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 202 2 
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Jahr  Geburten  Sterbefälle  

Natürliche 

Bevölkerungs -

entwicklung  

Zuzüge  Fortzüge  
Wanderungs -

saldo  

Saldo 

insgesamt  

1990 58 80 -22 86 230 -144 -166 

1991 41 74 -33 97 181 -84 -117 

1992 33 72 -39 189 143 46 7 

1993 33 53 -20 343 228 115 95 

1994 39 61 -22 316 366 -50 -72 

1995 33 74 -41 386 249 137 96 

1996 28 59 -31 304 208 96 65 

1997 45 65 -20 251 193 58 38 

1998 43 77 -34 197 299 -102 -136 

1999 40 58 -18 372 345 27 9 

2000 42 46 -4 322 360 -38 -42 

2001 33 49 -16 229 297 -68 -84 

2002 39 49 -10 242 300 -58 -68 

2003 37 48 -11 190 296 -106 -117 

2004 38 44 -6 139 135 4 -2 

2005 43 45 -2 126 160 -34 -36 

2006 46 42 4 87 179 -92 -88 

2007 39 51 -12 113 177 -64 -76 

2008 39 50 -11 138 180 -42 -53 

2009 41 41 0 88 173 -85 -85 

2010 32 46 -14 123 211 -88 -102 

2011 39 44 -5 102 155 -53 -58 

2012 36 39 -3 102 157 -55 -58 

2013 24 48 -24 98 155 -57 -81 

2014 33 53 -20 155 146 9 -11 

2015 37 76 -39 193 153 40 1 

2016 27 69 -42 157 179 -22 -64 

2017 36 66 -30 178 162 16 -14 

2018 32 55 -23 158 162 -4 -27 

2019 26 56 -30 120 159 -39 -69 

2020 33 74 -41 156 135 21 -20 

2021 41 64 -23 156 152 4 -19 

Summe  1186 1828 -642 5913 6625 -712 -1354 

Tabelle 7  Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderung , Verwaltungsverband Wildenstein  

 

3.4.4 Haushaltsstruktur  

 

Die Anzahl der Haushalte ist eine wesentliche Ausgangsgröße zur Ermittlung des 

Wohnungsbedarfs. Im Rahmen des ZENSUS 201148 wurde für den Verwaltungsverband 

Wildenstein  eine Haushaltsgröße von 2,2 ermittelt, was auf einen höheren Anteil an 

Familien mit Kindern als im Landesdurchschnitt schließen lässt. Die durchschnittliche 

Haushaltsgröße im Erzgebirgskreis ist 2,1 und im Freistaat Sachsen beträgt 2,0.   

 

Auf Grund der de mografischen Entwicklung ist mit einer weiteren Verringerung der 

Haushaltsgröße zu rechnen, so dass auch bei anhaltender rückläufiger Bevölkerungs -

entwicklung, die Anzahl der Haushalte relativ gleichbleibend sein wird.  Basiert auf  der 

 
48 Zensus 2011, Wohnsituation der Haushalte im Freistaat Sachsen am 9. Mai 2011 nach Gemeinden , Statistische Ämter 

des Bundes und Länder, 28.05.2014  
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älterwerdenden Bevölk erung ist insbesondere mit einer Zunahme der  

1-Personen -Haushalte zu rechnen. Die Haushalte mit 3 und mehr Personen werden 

abnehmen.  

 

3.4.5 Pendler _innen bewegungen  

Im Verwaltungsverband Wildenstein  überwiegt die Wohnfunktion gegenüber der 

gewerblichen Nutzung 49. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig (SV-pflicht.) 

beschäftigten Arbeitnehmer _innen  am Wohnort liegt wesentlich höher als die Anzahl 

der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer am Arbeitsort. Der 

Verwaltungsverband  ist ein Auspend lerort . Pendlerbeziehungen bestehen 

insbesondere ins benachbarte Oberzentrum 

Chemnitz  und Grundzentrum Zschopau  sowie 

in andere Orte  der Umgebung.   

Der Verwaltungsverband hat verhältnismäßig 

viel SV-pflicht. Beschäftigte Arbeitsnehmer 

(60%) im Vergleich mi t den Erzgebirgskreis 

(53%) und dem Land Sachsen (50%).  

Aufgrund der demografischen Entwicklung 

(Zunahme der Einwohner im Rentenalter) ist 

die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 

beschäftigten Arbeitnehmer am Wohnort 

leicht rückläufig. Die Zahl der Arb eitsplätze im 

Ort weist nur geringe Schwankungen auf.  

   

       
 

Abbildung 10  Sozialversicherung spflichtig Beschäftigten  auf Gemeinde, Kreis und Landebene  

 
49 GENESIS-Online, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 202 2 
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3.5 Gewerb estruktur  

3.5.1 Wirtschaftsstruktur und Standortbedingungen  

Die Spannziehmühle, für die Herstellung von Spänen  für das Holzwarengewer be , 

wurde an einem Staubecken im Dorfbach  in Grünhainichen (mündet in der Flöha) 

gebaut.  Grünhainichen und Börnichen haben eine lange Tradition der Herstellung und  

dem Verlegen von Erzeugnissen der erzgebirgischen Volkskunst und von Spielwaren . 

Im Verwaltungsverband werden nachweislich seit 1579 Holzwaren hergestellt. Es 

entstand über der Zeit eine relativ dichte Mischbebauung für Wohnen und Gewerbe 

entlang  den  Haup tstraße n der Siedlungen. Auch heute wird diese Tradition u.a. von 

zwei international renommierten Firmen  im Verwaltungsverband fortgeführt .  

 

An der Zschopau in Waldkirchen wird von 1687 bis etwa 1850 blaue Farbe aus 

Kobalterz  hergestellt im Ensemble des Blaufarbenwerk Zschopenthal .   

 

Der Anschluss an das Bahnnetz 1875 ist für die Wirtschaft einen großen Schub. 1881 

geht die Papierfabrik Siegel & Hasse an der Flöha bei Borstendorf  in betrieb, wo auch 

heute noch Papier hergestellt wird.  Um 1900 gibt es im Verwaltungsverband sieben 

Spielwarenbetriebe und darüber hinaus ein Gewerbe von über 1000 Hausindustrielle.  

Vom strukturellen Wandel waren auch die Betriebe im Gemeindegebiet betroffen , 

aber e inige Altstandorte werden auch heute noch gewerblich genutzt . 

 
 

Abbildung 11  Blaufarbenwerk Zschopenthal  
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1993 wurde das Gewerbegebiet Am Wasserwerk  ăAm Wasserwerkò ausgewiesen 

und 2011 und 2013 in zwei Schritten erweitert. Der Standort kann aufgrund der Lage 

und der Erschließungssituation als gut bewertet werden.   

 

Vergleich Wirtschaftssektoren  

Jahr  

Landwirtschaft  

Bergbau und 

Verarbeitendes 

Gewerbe  

Bauhauptgewerbe  Ausbaugewerbe  

Betriebe  Betriebe  
Tätige 

Personen  
Betriebe  

Tätige 

Personen  
Betriebe  

Tätige 

Personen  

2000 (Datenlücke)  4 377 6 >14* 2 k.A.* 

2005 12 5 400 7 >14* 1 k.A.* 

2010 11 7 484 7 41 1 k.A.* 

2015 12 8 616 11 56 1 k.A.* 

2020 12 8 639 11 61 3 k.A.* 

Tabelle 8  Wirtschaftssektoren  im Verwaltungsverband Wildenstein (* Angaben zu den 

Beschäftigten sind erst ab 3 Betrieben verfügbar)   

 

 

Die Landwirtschaft  kommt von der Anzahl der Betriebe sowie der 

Flächeninanspruchnahme eine bedeutende Stellung zu 50. Sie bewirtschafte t 

wesentliche Flächen  innerhalb des Plangebietes  (etwa 36%) . Die Zahl der 

Unternehmen im Landwirtschaftssektor  ist in den letzten 16 Jahren nahezu 

gleichgeblieben .  

 

Bergbaubetriebe  gibt es nach Angaben des Verwaltungsverbandes nicht 51. Die 

Anzahl der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes  ist im Verwaltungsverband stark 

vertreten u.a. durch oben genannte Holzkunst -Tradition und konnte in den letzten zwei 

Jahrzehnten ein deutliches Wachstum verzeichnen.   

 

Das Bauhauptgewerbe  ist ebenfalls leicht gewachsen seit 2000. Das Ausbaugewerbe 

ist dagegen fast gleichgroß geblieben.    

 

Firmen im Bereich Tourismus sind bisher unterrepräsentiert. 2017 wurde jedoch das 

erste Unternehmen in diesem Sektor angemeldet in Grünhainichen.   

 

Nahversorgung  

Im Verwaltungsverband Wildenstein ist der Rückgang der Einzelhandel merkbar. Der 

Planungsverband Region Chemnitz sagt in seiner Stellungnahme dazu folgendes:  

 

ăDie Entwicklung der Einzelhandelsstruktur im Zusammenhang mit der betrieblichen 

Konzentration führt zu einem Rückzug des Einzelhandels aus der Fläche, d. h. zur 

 
50 Regionaldaten Gemeindestatis tik Sachsen auf: www.statistik.sachsen.de/Gemeindetabelle/ , abgerufen am 

02.12.2022  
51 Verwaltungsverband Wildenstein: Wirtschaft auf www.vv -wildenstein.com/wirtschaft/ , abgerufen am 02.12.2022  

http://www.statistik.sachsen.de/Gemeindetabelle/
http://www.vv-wildenstein.com/wirtschaft/
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Aufgabe von klei nen Nachbarschaftsläden und generell zu einer Erosion des 

wohnstandortnahen Einzelhandels 52. Damit verschlechtert sich insbesondere die 

Nahversorgung in den ländlichen Gebieten  sowie generell die Versorgungssituation 

von nicht motorisierten Haushalten, da sich immer weniger Geschäfte in fußläufiger 

Erreichbarkeit befinden. ò  

 

ăDie Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen und somit die Sicherung der 

Grundversorgung mit Waren des kurzfristigen Bedarfs in den Gemeinden sollte 

verbrauchernah, d. h. möglichst fußläufig oder zumindest mit zumutbarem Wege - und 

Zeitaufwand abgesichert werden. Dafür sollen die Gemeinden bei Bedarf die 

städtebaulichen Voraussetzungen schaffen . Zur Sicherung der verbrauchernahen 

Grundversorgung sollen neben herkömmlichen auch neue, a m örtlichen Bedarf 

orientierte Versorgungsmodelle umgesetzt werden. ò  

 

Für den Verwaltungsverband liegt derzeit kein Einzelhandelskonzept  vor.  Der 

Verwaltungsverband möchte die die entstandenen Defizite in dem Einzelhandel 

entgegenwirken indem in Grünhainichen in zentraler Lage Gewerbeflächen 

ausgewiesen werden für die Ansiedlung eines Supermarktes (Kapitel 3.8. 5).  

 

3.5.2 Arbeitsmarkt  

Die absolute Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen im 

Verwaltungsverband Wildenstein geht aufgrun d des demographischen Wandels in 

letzten Jahren leicht zurück 53. Die Anteile von Frauen und Männern sind relativ 

ausgewogen.   

 

Im Zuge der wirtschaftlichen Umstrukturierungen nach 1990 und mit dem Wegbrechen 

beschäftigungsintensiver Produktionen kam es zu nächst zur Freisetzung, 

Umorientierung (Verschiebungen zugunsten des Dienstleistungssektors) aber auch zur 

Abwanderung von Arbeitskräften. In Betrieben des produzierenden und 

verarbeitenden Gewerbes  wurden in den letzten Jahren neue Arbeitsplätze 

geschaffe n. Industrie und Gewerbe beklagen inzwischen zunehmend einen 

Fachkräftemangel. Was auch damit zusammenhängt, dass in Folge der 

demografischen Entwicklung weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter in der 

Region leben. Diese Situation könnte sich in den nächs ten Jahren weiter verschärfen . 

 

Jahr  
Sozialversicherungs - 

pflichtig Beschäftigte (n)  

Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte (n)  mit ausländischer Herkunft  

2008 1.056 0 (0%) 

2012 1.156 0 (0%) 

2016 1.331 k.A. 

2020 1.237 k.A. 
Tabelle 9  Arbeitsmarktdaten vom Verwaltungsverband Wildenstein  

 

 
52 Stellungnahme des Planungsverband Region Chemnitz im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 19.10.2020  
53 GENESIS-Online, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 202 2 
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Beschäftigungsverhältnisse werden  in Sachsen  in letzten Jahren öfter mit 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte(n) mit ausländischer Herkunft  besetzt, auch 

wenn der Anteil insgesamt noch sehr gering ist  (im einstelligen Prozentbereich) . Hier 

liegt ein riesiges Potenzial  für die Bekämpfung der Fachkräftemangel. Angaben zu 

Erwerbslosen sind aktuell nur auf Kreisebene verfügbar.  Im Erzgebirgskreis liegt die Zahl 

der Arbeitslose deutlich unter dem Schnitt des Land Sachsen.   

 

Jahr  Arbeitslose Erzgebirgskreis  Arbeitslose Sachsen  

2008 25.614 (14,2 %) 279.573 (14,3%) 

2012 17.032 (9,0 %) 207796 (9,8%) 

2016 11.288 (6,3 %) 157.862 (7,5%) 

2019 7.644 (4,4 %) 116051 (5,5%) 

Tabelle 10  Zahl der Arbeitslose im Erzgebirgskreis und Sachsen   

 

 

3.6 Nutzungseinschränkungen  

3.6.1 Kultur- und Bodendenkmale , Archäologie  

Kulturdenkmale  

Im Zusammenhang mit der Neuerfassung der Denkmale im Freistaat Sachsen gemäß 

§ 10, Abs. 2 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG) vom 03.03.1993 

wurde eine Vielzahl von Kulturdenkmalen unter Schutz gestellt ð vgl. Aufstellung 

ăKulturdenkmale in Sachsenò f¿r den Verwaltungsverband Wildenstein  (Liste  

Anlage 2). Im Zuge der Aufstellung des F lächennutzungsplan  Wildenstein  müssen 

denkmal -pflegerische Prämissen bei öffentlichen Planungen nach dem  

§ 1 SächsDSchG beachtet werden. 54  

 

Neben Einzeldenkmalen wurden im Gemeindegebiet vier Denkmalschutzgebiete 

ausgewiesen:  Waldkirchen  (Sachgesamtheit nach Denkmalschutzrecht) und 

Börnichen  (Sachge samtheit nach Denkmalschutzrecht, und Schützenswerte 

Ortsstruktur).  Auch in den Ortskernen der Ortsteile Grünhainichen  und Borstendorf  sind 

großflächig archeologische Kulturdenkmale festgelegt.   

 

Kulturdenkmale im Sinne des SächsDSchG sind von Menschen ges chaffene Sachen, 

Sachgesamtheiten, Teile und Spuren von Sachen einschließlich ihrer natürlichen 

Grundlagen, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, 

wissenschaftlichen, städtebaulichen oder landschaftsgestaltenden Bedeutung im 

öffentlic hen Interesse liegt.   

 

Sämtliche Kulturdenkmale sind gemäß SächsDSchG unabhängig vom Eintrag in eine  

Liste geschützt. Alle baulichen und landschaftlichen Veränderungen an Denkmalen  

bedürfen der Zustimmung durch die Untere Denkmalschutzbehörde.   

 
54 Landesamt für Denkmalpflege: Stellungnahme 17.03.2020  
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Bodendenkma le  

Im Verwaltungsverband Wildenstein  befinden sich archäologische Denkmalzonen, in 

denen unterirdisch flächig Sachzeugen der Siedlungs - und Kulturgeschichte aus 

Jahrhunderten erhalten und bei jeder Tiefbaumaßnahme zu erwarten sind. Es handelt 

sich dabei um Funde und Fundzusammenhänge im Sinn e von § 2 des Sächsischen 

Denkmalschutzgesetzes (SächDSchG), die in ihren Aussagen ortgeschichtliche 

Entwicklungen überhaupt erst aufzuklären vermögen bzw. ergänzen oder stützen. 

Gemäß § 14 SächsDSchG sind deshalb sämtliche Tiefbaumaßnahmen innerhalb diese r 

archäologischen Denkmalzonen bei der Denkmalschutzbehörde genehmigungs -

pflichtig. Das Auftreten von Bodenfunden ist meldepflichtig.   

 

Eine Übersicht über archäologische Denkmalzonen und Bodendenkmale ist in der  

Anlage 2 bzw. Anlage 3 zu finden .  

 

3.6.2 Altlasten, Altlastenverdachtsflächen  

Laut dem Sächsisches Kreislaufwirtschafts - und Bodenschutzgesetz vom 

22. Februar  2019 (SächsGVBl. S. 187) sind Maßnahmen des Bodenschutzes zu 

berücksichtigen. Das gilt besonders für Bereiche, von denen Beeinträchtigunge n der 

Schutzgüter Boden und Wasser ausgehen. Die beim Landratsamt erfassten 

altlastverdächtigen Flächen sind der Anlage 4 Altlastenverdachtsflächen zu 

entnehmen. Die untere Abfallbehörde macht darauf aufmerksam, dass das 

zugrundeliegende Altlastenkataster keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und 

insofern keine Garantie der Altlastenfreiheit bezüglich der nicht aufgeführten Flächen 

gegeben werden kann. Die Altstandorte und Altablagerungen wurden in die 

Planzeichnung übernommen.    

 

In der Talaue der Zsc hopau sind großflächig geogen -bergbaubedingt erhöhten Arsen - 

und Schwermetallbelastungen vorhanden.  Daraus ergeben sich besondere 

Anforderungen an den Umgang mit anfallendem Bodenmaterial.   

 

3.6.3 Sonstige Baubeschränkungen  

Folgende Baubeschränkungen können  sich aus den im Flächennutzungsplan 

dargestellten nachrichtlichen Übernahmen ergeben:  

¶ Überschwemmungsgebiete  

¶ Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechtes  

¶ Denkmale, Bodendenkmale  

¶ Geplante überörtliche Straßentrassen (B 180)  

¶ Flächen mit Altlasten  

¶ Altbergbau, Ab bau von Mineralien  

¶ Versorgungsleitungen  
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Zusätzlich zu den in vorherigen Abschnitten, auf der Grundlage bestehender 

Gesetzlichkeiten genannten Baubeschränkungen, ergeben sich durch die Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange weitere Baubeschränkungen.  

 

Darstellungen ohne nachrichtliche Übernahme :   

 

MITNETZ55 

Die Mitbenutzung von Grundstücken bei Energiefortleitungen (110/30 kV) mit einem 

Errichtungszeitraum vor dem 03.10.1990 nach den Bestimmungen des § 9 des 

Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) in Verbindung mit der Sachenrechts -

Durchführungsverordnung (SachenR -DV) ist rechtlich geregelt. Bei Anlagen, die den 

Bestimmungen des GBBerG nicht unterliegen, erfolgt die Mitbenutzung der 

Grundstücke mit beschränkt p ersönlichen Dienstbarkeiten nach § 1090 ff BGB bzw. bei 

Verkehrsflächen nach dem Musterrahmenvertrag.   

 

Die vorhandenen Dienstbarkeiten beinhalten u. a. die Maßgabe, dass die 

Stromanlagen durch Bauwerke  sowie Arbeiten jeder Art nicht gefährdet werden 

dürfe n.  

 

Auf Grund der großen regionalen Bedeutung bei der Versorgung der Bevölkerung 

durch die 110 -kV-Anlage kann einer Verschlechterung der bisherigen bestehenden 

Rechtsposition nicht zugestimmt werden.  Jegliche leitungs -gefährdenden 

Verrichtungen ober - oder  unterirdisch müssen  unterbleiben. Die Zufahrten zu den  

Anlagen sind ständig sicherzustellen.  Die Abstände nach DIN EN zu 110 -/30 -kV-

Freileitungen sind immer einzuhalten. Dies gilt auch für die Errichtung  von 

Windkraftanlagen ab einen Abstand von mindesten  300 m vom vorgenannten 

Anlagenbestand.  

 

Bei einer Bebauungsplanung bzw. der  Bebauung im Bereich der 110 -/30 -kV-Anlagen 

bestehen bei Näherung Einschränkungen bezüglich der einzuhaltenden  

Mindestabstände u. a. zu Gebäuden, Verkehrswegen, anderen Versorgungs -

leitungen, Erholungsflächen  etc. (siehe DIN EN 50341). Zu den  Kabeln sind die 

Abstände nach DIN VDE 0100 und 0101  einzuhalten.   

 

Mittel - und Niederspannungsanlagen:  

Die vorhandenen Kabel dürfen im Rahmen der Baumaßnahmen nicht in der Lage 

verä ndert, überbaut bzw. durch Baumaßnahmen geschädigt werden. Zur Kabellage 

ist ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Während der Bauphase ist eine 

Mindestüberdeckung von 0,4 m zu gewährleisten.    

 

Bei Kreuzungen von Kabeln und Oberflächenerdern mit ander en Ver - und 

Entsorgungsleitungen ist ein Mindestabstand von 0,2 m einzuhalten. Bei seitlichen 

Näherungen bzw. Parallelführung ist zwischen Kabeln und Oberflächenerdern und 

 
55 MITNETZ Strom mbH: Stellungnahme vom 09.01.2020  
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anderen Ver - und Entsorgungsleitungen, mit Ausnahme von Telekom -Kabel, ein 

Mindestab stand von 0,4 m einzuhalten. Können die bei Näherungen und Kreuzungen 

vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten werden, muss eine Berührung 

zwischen Kabeln sowie Oberflächenerdern und anderen Ver - und 

Entsorgungsleitungen durch geeignete Schutzmaß nahmen verhindert werden. 

Anderenfalls ist eine Umverlegung der Kabel im Rahmen einer Baufeldfreimachung 

erforderlich.  

 

Im Bereich von vorhandenen Freileitungen verweisen wir auf die Einhaltung der 

gültigen Normen, insbesondere der DIN VDE 0105 -100, 0210-1 und 0211. Der 

einzuhaltende seitliche Mindestabstand beträgt 3,0 m (20 kV) bzw. 1,0 m (1 kV) zum 

ausgeschwungenen Leiterseil. Unter der Freileitung sind keine Aufschüttungen von 

Erdmassen zulässig. Bei der Veränderung der Straßenhöhe (Geländehöhe) gegenüb er 

der Freileitung ist der Nachweis zu führen, dass die vorgeschriebenen 

Mindestabstände eingehalten werden. Bei  Nichteinhaltung der Mindestabstände ist 

die Veränderung der Freileitung zu beantragen.   

 

Konkrete Netzmaßnahmen ergeben sich erst nach dem Erha lt bestätigter 

Bebauungspläne und der dazugehörigen Leistungsanmeldungen durch die 

entsprechenden Baulastträger oder Anschlussnehmer.   

 

Oberbergamt 56  

Außer die in Kapitel 3.3.2 genannte (Alt)Bergbaustätten und Hohlraumgebiete sind im 

Geltungsbereich des F lächennutzungsplanes außerdem die Restlöcher mehrerer alter 

Tagebaue (Steinbrüche) bekannt. Für die Tagebaurestlöcher ergibt sich die 

ordnungspolizeiliche Zuständigkeit des Sächsischen Oberbergamtes aus dem § 3 der 

SächsHohlrVO.  

 

Landesamt für Archäologie 57 

Gemäß § 14 SächsDSchG bedürfen alle Tiefbauarbeiten im Bereich der 

archäologischen Denkmalzone einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. 

ăFlªchen mit archªologischen Kulturdenkmalen sollen so genutzt werden, dass deren 

Erhaltung dauerhaft gewährleistet ist. Eine archäologische Ausgrabung, das bedeutet 

letztlich die Zerstörung  eines Bodendenkmals, sollte nur als letzte Möglichkeit in 

Betrach t gezogen werden.ò  

 

Immissionsschutz 58 

Im Plangebiet sind folgende immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlagen in Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen registriert:  

 
56 Sächsisches Oberbergamt:  Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vo m 08.10.2020 
57 Landesamt für Archäologie Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 01.10.2020 
58 Stellungnahme des Landratsamtes Erzgebirgskreis im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 27.10.2020  
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1. Windenergieanlage Börnichen RW 367960 HW 5624494  

Typ ENERCON E-66/18.70, Nabenhöhe 65 m, Rotordurchmesser 70 m  

2. Milchviehanlage Waldkirchen RW 365709 HW 5625076  

Tierplatzkapazität : 820  

Güllelagerkapazität : 4.429 m³ 

3. Papierfabrik Grünperga RW 370250 HW 5626834  

 

 

3.7 Siedlung  

3.7.1 Vorbemerkungen  

Die Darstellungen des Bestandes und der geplanten Bauflächen erfolg en  im 

Flächennutzungsplan überwiegend nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung 

(Bauflächen). Diese Darstellungsform ordnet sich dem Prinzip der gebotenen 

planerischen Zurückhaltung  unter. Die vorbereitende Bauleitplanung (F lächen -

nutzungsplanung) gibt somit den erforderlichen Rahmen gemäß BauGB bzw. BauNVO 

vor, ohne der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplanung) 

vorzugreifen. Somit bleibt die Festsetzung der besonderen Art der baulichen Nutzung 

(Baugebiete ) i.d.R. der verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten.   

 

Sämtliche Gebietsabgrenzungen sind nicht grundstücksscharf dargestellt . 

Rechtskräftige Satzungen gemäß § 34 BauGB sowie B ebauungspl äne wurden mit der 

größtmöglichen Exaktheit übertragen bzw. absehbar en künftigen Erfordernissen 

angepasst. Die Grundzüge der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung sind somit 

ablesbar und lassen eine angemessene Ausgestaltung im Verfahren der verbindlichen 

Bauleitpläne zu.   

 

Die Einstufung bzw. Ausweisung der bebauten Gebiete sind nicht als Bewertung des 

Bestandes zu sehen, sondern als Entwicklungsziele für diese Bereiche zu betrachten . 

Für die Entwicklung aller nachfolgend betrachteten Flächenkategorien gelten 

gleichermaßen folgende Prinzipien:  

¶ Erhalt und Pflege sowie angemessene Weiterentwicklung der gewachsenen 

Landschafts - und Siedlungsstruktur unter Beachtung historischer Wertigkeiten  

¶ Beseitigung störender Nachbarschaften bzw. auch gegenseitige Akzeptanz in 

Verbindung mit Maßnahmen zum Schutz der Menschen  

¶ Aufzeigen optimaler Entwicklungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 

vorhandenen  

¶ Strukturen - Ausweisung innerer Entwicklungsflächen, Revitalisierung von Brachen, 

bedarfsorientierte Siedlungserweiterungen  

¶ Prüfung und Gewährleistung der Umweltverträglichkeit der Planungen / 

Zurückstellung von Ausweisungen mit erheblichen Umweltauswirkungen  

Aufgabe der vorbereitenden Bauleitplanung ist es, die vorhersehbare Bodennutzung  

für das Gemeindegebiet entsprechend den Bedürfnissen der Kommune n für die 

kommenden Jahre in den  groben Zügen darzustellen. Im Wesentlichen sind 
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bebaubare und die von einer Bebauung freizuhaltenden Bereiche festzulegen.  Dabei 

schafft der Flächennutzungsplan kein Baurecht.  Für die, als bebaubare Bereiche  

ausgewiesenen Flächen gelten bei Bauanträgen ne ben dem Baugesetzbuch im 

Besonderen, alle anderen Gesetzlichkeiten (z. B. BauNVO, SächsNatSchG, Wasser -

gesetz, Denkmalschutzgesetz usw.) fort.   

 

Das heißt z. B., dass trotz Bauflächenausweisung eine innerörtliche Streuobstwiese, als 

Biotop gem. § 21 Sächs NatSchG geschützt, i n der Regel  nicht überbaut werden darf. 

Begründete Ausnahmeanträge sind im Einzelfall gemäß SächsNatSchG sowie der 

Verwaltungsvorschrift Biotopschutz zu prüfen und entsprechend zu behandeln.  

 

Aus der Darstellung von Bauflächen im F läche nnutzungsplan  leitet sich keine generelle 

Überbaubarkeit dieser Flächen ab. Zu den Grundstücken gehören sowohl 

überbaubare als auch nicht überbaubare Teile dieser Grundstücke. Beispielsweise 

gehören zu Wohnhäusern im Allgemeinen Wohngebiet neben dem Gebäud e auch 

Vorgärten, Gärten, Obstwiesen und anderes mehr. Allgemeinverbindliche 

Regelungen in Form von Festsetzungen können hinsichtlich der tatsächlichen 

Überbaubarkeit (Baurecht) hierzu jedoch erst auf der Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung (B ebauungsp läne, Satzungen) getroffen werden.   

 

Im § 17 BauNVO sind in diesem Zusammenhang für alle Gebietstypen Obergrenzen für 

die Bestimmung des jeweils zulässigen Maßes der baulichen Nutzung  vorgegeben.  

 

Baug ebiet  Grundflächenzahl (GRZ)  

Kleinsiedlungsgebiet  (WS) 0,2 

Reines Wohngebiet  (WR), Allgemeines Wohngebiet  (WA) 

Ferienhausgebiet  

0,4 

Besonderes Wohngebiet  (WB) 0,6 

Dorfgebiet  (MD), Mischgebiet  (MI),  

Dörfliches Wohngebiet ( MDW) 

0,6 

Urbanes Gebiet ( MU) 0,8 

Kerngebiet  (MK) 1,0 

Gewerbegebiet  (GE), 

Industriegebiet ( GI), 

Sonstiges Sondergebiet  

  

0,8 

Wochenendhausgebiet  0,2 

Tabelle 11  Maß der baulichen Nutzung: Grundflächenzahlen nach § 17 BauNVO  

 

So können z. B. in einer dörflichen Struktur bei einer Grundstücksgröße von 1.000 m 2 und 

einem Nutzungsmaß von 0,2 in einem Kleinsiedlungsgebiet i n der Regel  20% (200 m2) 

überbaut bzw. versiegelt werden. Die übrigen Grundstücksteile sind i n der Regel  nicht 

überbaubar, wertvolle Grünbestände sind zu siche rn und übrige Grundstücksteile 

entsprechend neu zu begrünen.   
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Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass mit der Darstellung von Bauflächen (v.a. 

Wohn - und Mischbauflächen) im Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

eine generelle Überbauung der O rtsbereiche bzw. die Überbauung ortsbildprägender 

Grün - und Freiflächen durch den F lächennutzungsplan  vorbereitet wird. Der dörfliche 

Charakter bzw. ökologisch wertvolle Strukturen sollen durch die differenzierte 

Ausweisung von Bauflächen mit unterschiedli chem Nutzungsmaß gesichert werden.  

 

Die ländlichen Ortsteile  werden auch heute noch in vielen Bereichen durch orts - und 

landschaftsbildprägende Drei - und Vierseitenhöfe geprägt. Auch hier will der 

Flächennutzungsplan keine generelle Überplanung und Verdich tung dieser 

Dorfstrukturen vorbereiten. Zunächst besteht das planerische Ziel diese gewachsenen 

und prägenden Baustrukturen zu sichern und angemessen weiter zu entwickeln.   

 

Da die Gehöfte ihre ursprüngliche landwirtschaftliche Funktion bereits überwiegend  

verloren haben, weil sie i n der Regel  nicht mehr den Anforderungen moderner 

Landwirtschaftsbetriebe entsprechen oder die jetzigen Eigentümer keine 

Landwirtschaft mehr betreiben, sind im Sinne der Bestandssicherungen Möglichkeiten 

zur Umnutzung einzuräumen . Eine längerfristige Sicherung dieser Baustrukturen ist 

tatsächlich nur dann gegeben, wenn vielfältigste Formen der Nach - und Umnutzung 

wie etwa Wohnen, Handel/Dienstleistung, Gewerbe, Lager, Garagen usw. ermöglicht 

werden.  

 

Der Flächennutzungsplan kann als nicht -allgemeinverbindlicher, vorbereitender 

Bauleitplan nur die  Grundzüge der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung  

gem äß § 5 BauGB darstellen. In diesem Zusammenhang wird die allgemeine und z um 

Teil die besondere Art der  baulichen Nutzung sowie das damit gemäß BauNVO in 

Verbindung stehende Maß der baulichen Nutzung fixiert. Die grundstücksscharfe 

Bewertung und Einordnung einzelner Bauvorhaben kann jedoch weder baurechtlich 

noch planerisch auf dieser Planungsebene bewältig t werden. Es sei an dieser Stelle 

nochmals darauf verwiesen, dass der Flächennutzungsplan kein Baurecht schafft.  

 

Drei- und Vierseitenhöfe, die nicht in der im Zusammenhang bebauten Ortslage liegen, 

genießen im Außenbereich Bestandsschutz und sollen als st ädtebauliche Dominante 

sowie kulturhistorisch wertvolle Gebäudeensemble weitestgehend gesichert werden. 

Diese Gehöfte sind nicht als Bauflächen ausgewiesen. Die Umgestaltung soll in diesen 

Fällen auf die Möglichkeiten des § 35 BauGB beschränkt bleiben bzw.  im Einzelfall 

entschieden werden. Funktionslos gewordene Gebäude sollen entweder 

landwirtschaftlich nachgenutzt oder aber einer angemessenen, neuen Nutzung 

zugeführt (z. B. Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen, Ferienwohnungen, Wohn -

nutzung) bzw. abgerisse n werden. Der § 35 BauGB greift dabei restriktiv ein.   

 

Anhand von Bestandsermittlungen sind planerische Ziele zu formulieren und 

Ausweisungen vorzunehmen, wie mit Konversionsflächen  künftig verfahren werden 

soll. Dabei sollten revitalisierbare Gewerbe - und Industriegebäude an geeigneten 

Standorten Nachnutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkaufseinrichtungen, öffentliche 

Nutzungen usw.) zugeführt werden. Wenn eine Nachnutzung nicht in Frage kommt 
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sind Rückbaumaßnahmen zu ergreifen und im Eignungsfall Renaturierung en 

(Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen) vorzunehmen. Im Programmzeitraum 2014 -2020 

wurde durch die LEADER -Region Flöha - und Zschopautal, zu der der 

Verwaltungsverband Wildenstein  gehört, der Rückbau von Brachen  bei der Förderung 

berücksichtigt.   

 

Ungeordnete Gemengelagen mit Nutzungs - und Gestaltungsproblemen sind 

entsprechend planerisch zu behandeln und nachfolgend umzustrukturieren. 

Immissionsschutzrichtlinien sind dabei generell zu beachten. An städtebaulich 

geeigneten Stellen sind bedarfsgerechte Neuauswei sungen vor allem  für 

Wohnbauzwecke und Gewerbe mit  Planungshorizont 2035  vorzunehmen.   

 

Stadt und Siedlungsstruktur  

Der Verwaltungsverband Wildenstein  besteh t aus den  Gemarkungen :  

¶ Grünhainichen  (Gemeinde Grünhainichen)  

¶ Waldkirchen  (Gemeinde Grünhainichen)  

¶ Borstendorf  (Gemeinde Grünhainichen)  

¶ Börnichen/Erzgeb.  (Gemeinde Börnichen/Erzgeb. )  

 

Charakteristik der Baustrukturen der Ortsteile:  

Grünhainichen  

¶ Ort mit kompakter Mischung aus Wohnen und Gewerbe in Hanglage zur Flöha  

¶ Dichtbebaute Dorfsstraße mit Mischnutzung aus Gewerbe, Dienstleister und 

Handwerk  sowie Gemeindeverwaltung  

¶ Wohnbebauung aus verschiedenen Epochen  

¶ Zwei größere Gewerbegebiete  

¶ Schule, Schwimmhalle  und Sport halle und Sport plätze an den Ortsrändern  

¶ Gartenanlag en zentral gelegen und am nördlichen Ortsrand  

 

Waldkirchen  

¶ Historischer Gewerbe ansiedlung, Dienstleister und Handwerk an  der Zschopau  

¶ Waldhufendorf oberhalb der Zschopau mit aktiver Landwirtschaft  

¶ Seit den Neunziger verstärkte wohnbauliche Entwicklung nörd lich der  Ortsmitte  

¶ Ortsmitte mit Schule, Kirche, Kulturhaus, Freibad und Kindergarten  

¶ Am östlichen Ortsrand ein verdichteter Bereich mit Dienstleister und Handwerk   

 

Borstendorf und Floßmühle  

¶ Historischer Gewerbeansiedlung an der Flöha  

¶ Waldh ufendorf oberhalb der Flöha  

¶ Ortsmitte mit Kirche, Schule, Sporthalle und Kindergarten  

¶ Wohnbauliche Entwicklung neueren Datums nördlich der Ortsmitte  
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¶ Kleingärten und Wochenendhaussiedlung am nördlichen Ortsrand  

¶ Südlich von Borstendorf befindet sich die kle ine Wohnsiedlung ăFloÇm¿hleò am 

Hang zur Flöha (aus der ehemaligen Ansiedlung um den Floßplatz und der 

Papierfabrik entstanden)  

¶ Südöstlich von Borstendorf befindet sich, umschlossen von einer Flöha -Schleife 

einen größeren Wochenendhaussiedlung  

 

Börnichen/E rzgeb.  

¶ Radiales Waldhufendorf auf der Hochfläche zwischen den Flusstälern der 

Zschopau un d der Flöha  

¶ Relativ d ichtbebaute Dorfsstraße mit Mischnutzung aus Gewerbe, Dienstleister 

und Handwerk  

¶ Ortsmitte mit Rathaus, Kirche und Kindergarten  

¶ Mehrere zentralgel egene Grünflächen  

¶ Im Osten und Südosten Wohngebiete von nach 1990  

 

Für die weitere Entwicklung der Siedlungsstruktur bestehen folgende  Zielstellungen:  

¶ städtebaulich verträgliche Verdichtung und Ergänzung des Innenbereichs 

sowie bedarfsgerechte Realisierung  von Wohnbauerweiterungsflächen  

¶ Erhaltung vorhandener Gewerbebetriebe und Schaffung von 

bedarfsgerechten Erweiterungsmöglichkeiten  

¶ Schaffung weiterer Möglichkeiten zur Einordnung nichtstörender, 

wohnverträglicher Handwerks - und Gewerbebetriebe in den Misch gebieten  

¶ Steigerung der Attraktivität im Naherholungs - und Freizeitbereich durch 

weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur  

¶ Erhalt und Sicherung der vorhandenen hochwertigen Landschaftspotenziale  

 

Die bestehende Siedlungsstruktur soll erhalten bleiben . Dies bedeutet das die 

Erweiterungsflächen sich an vorhandene Standorte , vor allem in Randlage bereits 

verdichteter Bereiche an lehnen , sie ergänzen bzw. sie ab runden . Durch die 

konzipierte kompakte Entwicklung wird eine Zersiedlung der Landschaft verhindert. Die 

ökologisch wertvollen Bereiche werden in größtmöglichem Maße geschont.  

 

3.7.2 Wohnungsbestand und Entwicklung der Wohngebiete  

Wohnbauflächen gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO   

Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorgesehenen Fläc hen nach 

der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung ð Bauflächen  ð dargestellt werden.  Von 

dieser Möglichkeit wurde im vorliegenden Flächennutzungsplan hinsichtlich der 

Wohnbauflächen (W ) Gebrauch gemacht.   
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Wohngebiete gemäß § 1 Abs. 2 BauNVO  

Eine weit ere Differenzierung der ausgewiesenen Wohnbauflächen nach der 

besonderen Art ihrer baulichen Nutzung in Kleinsiedlungsgebiete (WS), Allgemeine 

Wohngebiete (WA), Reine Wohngebiete (W R) und Besondere Wohngebiete (WB) 

wurde nicht vorgenommen. Diese weitere Un tergliederung bleibt der verbindlichen 

Bauleitplanung vorbehalten.   

 

Wohngebiete gemäß §§ 3,4 und 5a BauNVO  

Bei den bestehenden Wohnbauflächen im Plangebiet ist überwiegend der Charakter 

allgemeiner Wohngebiete (WA)  anzutreffen, die durch § 4 der BauNVO 

folgendermaßen definiert sind:  

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.  

(2) Zulässig sind: 

1. Wohngebäude,  

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank - und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,  

3. Anlagen für kirc hliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke  

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden  

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,  

3. Anlagen für Verwaltungen,  

4. Gartenbaubetriebe,  

5. Tankstellen.  

 

Ein deutlich geringerer  Störungsgrad durch Nichtwohnnutzungen ist in den reinen 

Wohngebieten (WR)  nach § 3 BauNVO zulässig. Dieser Gebietstyp ist seltener und 

daher für Eigenheimsiedlungen in Randlage und neu erschlossene Wohngruppen mit 

minimierten Verkehrser schließungsanlagen relevant:  

(1) Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen.  

(2) Zulässig sind Wohngebäude.  

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden  

1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des 

täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, sowie kleine 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

2. Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des 

Gebietes dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.  
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(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 2 , 4 bis 7 BauNVO zulässigen Wohngebäuden 

gehören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer 

Bewohner dienen.  

Beide o.g. Gebietstypen zeichnen sich durch ein regelmäßig zugeordnetes 

Nutzungsmaß , wie eine höchstzulässige Grundflächen zahl (GRZ) von 0,4 und eine 

Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 aus. Diese Dichtewerte werden in den dörflich 

geprägten Siedlungsstrukturen und in den Einfamilienhausgebieten nicht annähernd 

erreicht.  

 

Dörflich geprägte Wohngebiete mit zugeordneten Nutzgärt en, Wiesen und 

Streuobstwiesen sind vereinzelt in den Ortsrandbereichen anzutreffen. Der 

landwirtschaftliche Nebenerwerb spielt hier eine untergeordnete Rolle. Derartige 

Wohnbauflächen können als Kleinsiedlungsgebiete (WS)  bezeic hnet werden (GRZ 0,2, 

GFZ 0,4). 

(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von 

Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten 

und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen.  

(2) Zulässig sind 

1. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden 

Nutzgärten, landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und 

Gartenbaubetriebe,  

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank - und Speise -

wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,  

(3) Ausnahmsweise können zug elassen werden  

1. sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen,  

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke,  

3. Tankstellen,  

4. nicht störende Gewerbebetriebe.  

 

 

Die Einstufung bzw. Ausweisung bebauter Gebiete ist stets  als Entwicklungsziel  für diese 

Bereiche zu betrachten. Ungünstige Funktionsmischungen sind insofern zu beseitigen 

und störende Betriebe sind in die dafür vorgesehenen Baugebiete (gemäß §§ 8 und 9 

BauNVO) auszulagern. Eine weitgehende, verträgliche Mischun g der Funktionen 

Wohnen, Arbeiten und Erholen ist dagegen nicht auszuschließen.   

 

In geeigneten Bereichen sollen eine Innenentwicklung, Verdichtung und Ergänzung 

mit Ein- und Zweifamilienhäusern  ermöglicht werden. Bevorzugt sind dabei gut 

erschlossene bzw. erschließbare integrierte Lagen zu nutzen.   

 

Das Einfügungsgebot gemäß §  34 Abs. 1 BauGB insbesondere auch das Nutzungsmaß 

zwischen 0,2 in den locker bebauten und dörflich geprägten Bereichen s owie 0,4 in 
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dichten bebauten, innerörtlichen Lagen ist anzuwenden. Der dörfliche Charakter 

einschließlich des typischen Wohnumfeldes mit Wiesen, Streuobstwiesen, Gärten, 

Gewässern und markanten Gehölzen ist zu beachten. Insbesondere gemäß  

§ 21 SächsNatSch G besonders geschützte Biotope sind zu sichern (z.B. 

Streuobstwiesen).  

 

Diese bauplanungsrechtlichen und sonstigen Maßgaben gibt der F lächennutzungs -

plan  als vorbereitender Bauleitplan und  räumliches Gesamtkonzept  vor. Die Prüfung 

und Genehmigung entsprec hender Einzelvorhaben obliegen der zuständigen 

Bauaufsichtsbehörde unter Mitwirkung der Städte und der Gemeinden.   

 

Die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beinhalten entsprechend des 

Nutzungsmaßes (siehe oben)  gem. § 7 BauNVO sowohl die überb aubaren als auch 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen . So können beispielsweise bei einer 

Grundstücksgröße von 1.000 m 2 und einem Nutzungsmaß von 0,2 in einem 

Kleinsiedlungsgebiet i.d.R. 20% (200 m 2) überbaut bzw. versiegelt werden. Die übrigen 

Grundstück steile sind i.d.R. nicht überbaubar, wertvolle Grünbestände sind zu sichern 

und übrige Grundstücksteile entsprechend neu zu begrünen.   

 

Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass mit der Darstellung von Bauflächen (v.a. 

Wohn - und Mischbauflächen) im Bere ich der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

eine generelle Überbauung der Ortsbereiche bzw. die Überbauung ortsbildprägender 

Grün - und Freiflächen vorbereitet wird.    

 

Der dörfliche Charakter bzw. ökologisch wertvolle Strukturen sollen gesichert werden. 

Baumschutzsatzung, Naturschutzgesetz sowie andere gültige Gesetze und 

Vorschriften geben entsprechende Maßgaben vor und sind entsprech end 

einzuhalten und anzuwenden.   

 

Gemäß § 5 Abs. 4 BauGB wurden die erforderlichen und von den Trägern öffentlicher 

Belange m itgeteilten nachrichtlich zu übernehmenden Vorschriften und Restriktionen  

entsprechend eingearbeitet.   

 

Im Sinne der Wahrung der städtebaulichen Gesamtkonzeption und der Lesbarkeit des 

Planes wurden diese Maßgaben nach anderen gesetzlichen Vorschriften z. B. 

Baudenkmale zu den Anlagen genommen, Biotope gemäß SächsNatSchG in 

Übersichten benannt und mit Symbol im Sinne einer "Deckfestsetzung" im Plan an teil 

dargestellt. Bei der Bearbeitung von Bauanträgen ergeht somit der Hinweis auf eine 

grundstücksscharfe Pr üfung vorhandener Restriktionen bereits aus dem 

Flächennutzungsplan.   

 

Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan des Verwaltungsverband es Wildenstein  

Im Verwaltungsverband Wildenstein  werden die Gebiete, die vorwiegend dem 

Wohnen dienen als Wohnbauflächen darg estellt:  
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Gemarkung  Bezeichnung  

Grünhainichen  Baugebiet Am Wasserwerk  

Wohnbebauung Grete -Wendt -Straße 

Wohnbebauung Am Waldrand  

Wohnbebauung südlich der Chemnitzer Str.  

Wohnbebauung Am Schrebergarten  

Waldkirchen  Wohnbebauung entlang der Dorfstraße  

Baugebiet Siedlung  

Wohnbebauung entlang der Hauptstraße  

Borstendorf  Wohnbebauung nördlich der August -Bebel -Straße 

Wohnbebauung Floßmühle  

Börnichen/Erzgeb.  Wohnbebauung Räucherhütte  

Wohnbebauung Rathausstraße  

Wohnbebauung Huthain  

Baugebiet Stülpnerweg/Siedlung  

Tabelle 12  Bestand der Wohnbauflächen  im Plangebiet   

 

 

3.7.3 Wohnungsbedarf bis 2035  

Bedarfsgrundlage  

Die Planungshoheit der Kommunen schließt ungeachtet der zentralörtlichen Einstufung 

ein, dass jeder Gemeinde eine bauliche Eigenentwicklung zugestanden wird. 

Folgende Ansprüche an den Bedarf sollten gedeckt werden:  

¶ Einwohnerentwicklung (natürlicher Bevölk erungsentwicklung und Wanderung)  

¶ Veränderungen der Haushaltsstruktur (z. B. Zunahme von Single -Haushalten)  

¶ Leerstandproblematik und Erfordernisse des Stadtumbaus  

¶ Bauzustand vorhandener Wohnungen  

¶ quantitative und qualitative Wohnansprüchen der Bevölkerung   

 

Trotz sinkender Bevölkerungszahlen , ohne erkennbare Trendwende, besteht weiterer 

Neubaubedarf  vor allem durch qualitative Anpassung des Wohnungsbestandes:  

 

1. Vorhandene W ohneinheiten -Größen entsprechen häufig nicht zeitgemäßen, 

gesamtdeutschen  Standards  
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    Prognostizierte Erhöhung des Wohnflächenbedarfs  pro Einwohner_in 59:   
 

    Tabelle 13  Prognostizierte  Erhöhung des Wohnflächen bedarf s pro Einwohhner_in  

 

Für 2030 prognostiziert das Bundesinstitut für Bau -, Stadt - und Raumforschung  (BBSR) 

ein Wohnflächenbedarf von  47 m² pro Person in Deutschland 60. In den neuen 

Bundesländern liegt diesen Wert sogar für Eigentümer_innenhaushalte noch leicht 

drüber mit 49 m²  pro  Person (Mieter_innenhaushalte 41 m² pro Person).   

  

2. Permanenter Erneuerungsprozess macht Neubau von Wohnungen erforderlich  

 

3. Bestreben nach W ohneigentum v.a. in Form von Eigenheimen bleibt bestehen  

 

4. Begrenzte Möglichkeiten von Nutzungsänderungen im Bestand   

 

5. Wohneinheiten -Verlust durch Wohnungszusammenlegungen  

 

6. Anhaltender Trend zur Verkleinerung der Haushalte mit steigendem Bedarf an 

kleinen  Wohnungen   

 

7. Steigender Bedarf an Sonderwohnformen des altengerechten und betreuten 

Wohnens  

Für die Betrachtung des Wohnungsbedarfs ist der Zeitraum ab 201 1 (10 Jahre) als 

repräsentativ anzusehen. Bis Anfang 2000 wurden auf Grund des damals bestehenden 

dring enden Wohnungsbedarfs neue Wohngebiete erschlossen und auch einige 

Mehrfamilienhäuser errichtet.    

 

Die Baufertigstellung von Wohngebäuden erfolgte überwiegend in Gebäuden mit ein 

bis zwei Wohneinheiten. In den letzten fünf  Jahren wurde kein Gebäude mit me hr als 

zwei  Wohnungen gebaut.  In den Jahren 2000 bis 2006 wurden fast dreimal  so viele 

Wohnungen jährlich errichtet wie im Zeitraum zwischen 2007 bis 201 3. Die Hälfte der 

seit dem Jahr 2000 fertiggestellten Wohneinheiten wurde bis 2005 realisiert.  

 

In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl Baufertigstellungen von Wohngebäuden 

im Verwaltungsverband stabilisiert (im Schnitt 3,2 Wohngebäuden und 5,1 Wohnungen 

im Jahr).  

 
59 GENESIS-Online, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachs en, Kamenz 202 2 
60 Wohnungsmarktprognose 203, Bundesinstitut für Bau -, Stadt - und Raumforschung (BBSR), April 2015  

Jahr  

Wohnflächenbedarf 

Verwaltungsverband 

Wildenstein  

Wohnflächenbedarf  

Erzgebirgskreis  

Wohnflächenbedarf  

Sachsen  

2015 43,17 m² / EW 40,65 m² / EW 41,65 m² / EW 

2020 44,82 m² / EW 43,27 m² / EW 42,99 m² / EW 
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Baufertigstellungen und Wohneinheiten 61  

Jahr  
Baufertigstellung  

Wohngebäuden  

Bauferti gstellung 

Wohneinheiten  

2000 10 12 

2001 8 10 

2002 10 11 

2003 5 7 

2004 3 3 

2005 6 6 

2006 3 3 

2007 3 3 

2008 2 2 

2009 2 2 

2010 4 3 

2011 4 4 

2012 1 1 

2013 2 3 

2014 6 6 

2015 4 14 

2016 1 9 

2017 4 4 

2018 4 4 

2019 2 2 

2020 2 2 

2021 6 6 

Total 2000-2021 92 117 

Schnitt 2000 -2021 4,18 5,32 

Total 2012-2021 32 51 

Schnitt 2012 -2021 3,2 5,1 
Tabelle 14  Baufertigstellungen  im Verwaltungsverband Wildenstein  

 

Zensus 201162 

Mit der Gebäude - und Wohnungszählung vom 09.05.2011 (ZENSUS 2011) durch das 

Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen liegt ein detailliertes Werk zur Erfassung 

des Wohnungsbestandes vor, das jährlich fortgeschrieben wird.   

 

Seit 1998 erfolgte vor allem durch den Neubau von Gebäuden mit 1  bis 2 WE eine 

Zunahme des Wohnungsbestandes. Die Leerstandsquote ist  im Verwaltungsverband  

insgesamt gering  mit 8,3 % (im Vergleich 10,0 % in Sachsen und 9,4% im Erzgebirge ). 

Bei der Gebäude - und Wohn raumzählung wurde 2011 ein Leerstand von 1 41 WE 

ermittelt.  

 

 
61 GENESIS-Online, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 202 2 
62 Statistisches Bundesamt  2011: Zensus 



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    74 

 

Stand  1998 2011 

Einwohner (EW)  2.572 3.314 

Haushalte  - 1.512 

Personen je Haushalt  - 2,2 

Wohnungen (WE) in Wohn - und Nichtwohngebäude n 1.188 1.696 

Wohnungen (WE) in reinen Wohngebäuden  - 1.633 

Wohngebäude  568 935 

davon mit 1 -2 Wohnungen  450 785 

Anteil Gebäude mit 1 -2 WE in % 79,2 84,0 

Leerstehende Wohnungen  - 141 

Leerstandsquote in %  - 8,3 

Gebäudeeigentum  in % - 84,8 

Wohnfläche in m²  87.000 140.800 

Wohnfläche pro WE (m²/WE) in m²  73,2 83,0 

Wohnfläche pro EW (m²/EW) in m²  33,8 42,5 

Tabelle 15  Wohn und Wohnungsdaten des Verwaltungsverbandes Wildenstein 1998 und 2011  

 

 

Durch den hohen Anteil an Wohngebäuden mit 1  bis 2 Wohnungen ist auch die 

durchschnittliche Wohnfläche hoch. Die Wohnfläche ist seit der Wohnraum - und 

Gebäudezählung 199 8 bis 2011 über  50.000 m² auf 140.800 m² gestiegen.   

 

Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner ist seit 199 8 stark angestiegen mit  

8,7 m²/EW auf 42,5 m² /EW im Jahr 2011 ( Tabelle 13 für die weitere Entwicklung) . 

 

Im Verwaltungsverband Wildenstein  besteht mit ca. 8 4 % ein hoher Anteil an Wohn -

gebäuden mit 1  bis 2 Wohnungen. D er Anteil an Wohnungsgebäuden im Eigentum 

einer  Gemeinschaft von Wohnungseigentümer_innenn bzw. Privatpersonen  beträgt 

84,8 % und ist damit sehr hoch (2011 im Schnitt im Erzgebirge 73,4 %, Freistaat Sachsen 

65,9 %).   

 

Eine aktuellere Zensus -Datengrundlage gibt es nicht. Der für das Jahr 2021 geplante 

Zensus wurde aufgrund der Corona -Pandemie um ein Jahr verschoben  und wird 

gerade durchgeführt mit Stichtag  15. Mai 2022.  Die Ergebnisse des Zensus werden 

voraussichtlich ab Ende 2023 vorliegen. 63  

 

 
63 Zensus 2022, Die Ergebnisse des Zensus, auf www.zensus2022.de/DE/Was -ist-der -Zensus/_inhalt.html , abgerufen am 

08.12.2022  

http://www.zensus2022.de/DE/Was-ist-der-Zensus/_inhalt.html
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Wohnraumbedarf  nach BBSR64 

Durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) wurde die 

Wohnungsmarktprognose 2030 vorgelegt. Die Prognose basiert auf den demo -

grafischen Modellen der BBSR -Raumordnungsprognose 2035 und der Bevölkerungs - 

und Haushaltsprognose 2035. Die Prognosen betreffen die Bevölkerung, die privaten 

Haushalte und den Wohnungsmarkt.  Nachfolgend werden maßgebliche Aus -

wirkungen für die neuen Bundesländer dargestellt:   

 

Bevölkerung  

¶ Bevölkerungsrückgang in den neuen Bundesländern um ca. 7,6 % (2015 ð 2030) 

¶ weiter abnehmende B evölkerung in Kleinstädten und im ländlichen Raum  

¶ Zunahme der Bevölkerung in größeren Städten  

¶ verstärkte Zuwanderung, stärkere räumliche Konzentration auf verdichtete/  

verstädterte Räume   

 

private Haushalte  

¶ Zahl der Haushalte wird insgesamt abnehmen (Anstieg nur alte Bundesländer)  

¶ Trend zu kleineren Haushalten hªlt an (betrifft ăjungeò und ăalteò Haushalte) 

¶ Zahl der großen Haushalte nimmt ab   

 

Wohnungsmarkt  

¶ Durchschnittliche Pro -Kopf Wohnfläche in Deutschland 43 m² (ZENSUS 2011)  

¶ Pro-Kopf Wohn fläche der Eigentümerhaushalte neue Bundesländer 47 m²  

¶ Pro-Kopf Wohnfläche der Mieterhaushalte neue Bundesländer 38 m²  

¶ Bautätigkeit im Geschosswohnungsbau hat sich seit 2011 erhöht  

¶ Größerer individuellen Wohnflächenkonsum durch kleinere Haushalte, besonder s 

Haushalte über 60 -Jähriger (Auszug der Kinder, Tod de r Partner_in ) 

¶ Ersatzbedarf durch wirtschaftliche und physische Alterung der Wohngebäude  

¶ Wohnungsbedarf durch Zuwanderung  

¶ Neubaubedarf (Kinder der geburtenstarken Jahrgänge der Sechzigerjahre )  

 

Wohnungsmarktprognose 2030 (neue Bundesländer)  

¶ erhöhter Wohnflächenkonsum und Bildung von Wohneigentum schwächen die 

wohnungsmarktrelevanten Folgen der negativen Bevölkerungsentwicklu ng ab, 

Bedarfsgrößen 140  m² für Einfamilienhaus, 80  m² Geschosswohnungsbau,  

¶ Zunahme der Eigentümerquote  

¶ Anstieg der Pro -Kopf Wohnfläche der Eigentümerhaushalte auf 49 m² bis 2030  

¶ Anstieg der Pro -Kopf Wohnfläche der Mieterhaushalte auf 41 m² bis 2030  

¶ Nachfr age überwiegend nach Wohnungen in Ein- oder Zweifamilienhäuser , in 

Städten auch Mehrfamilienhäuser  

 
64 Bundesamt für Bauwes en und Raumordnung  (BBSR) 2015: Wohnungsmarktprognose 2030  
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In folgenden Segmenten des Wohnungsbaus wird künftig von Fertigstellungsbedarf 

auszugehen sein:  

Wohnform  Zeitraum  Tendenz  Umsetzung  

Einfamilien - und 

Doppelhausbau  

gesamter 

Zeitraum  

weiterer Bedarf  Brachen  

Ergänzungen 

Wohngebiete  Mehrfamilienhäuser  gesamter 

Zeitraum  

geringer Bedarf  vorw. im Bestand  

Sonderwohnformen 

(behindertenrechtes, 

altengerechtes Wohnen)  

gesamter 

Zeitraum  

ansteigender 

Bedarf  

 

Brachen  

Umnutzung im 

Bestand  

Tabelle 16  Fertigstellungsbedarf in den Segmenten des Wohnungsbaus  

 

Ein- und Zweifamilienhäuser  

Auch perspektivisch wird sich der Bedarf weiterhin auf den Wohnungsbau im Ein - und 

Zweifamilienhaussegment  konzentrieren. Beleg dafür sind auch die 

Baufertigstellungen in den zurückliegenden ca. 10 Jahren. Hier entfiel die 

überwiegende Anzahl an Baufertigstellungen im Wohnungsbau auf Gebäude mit  

1 bis 2 Wohneinheiten . Das Einfamilienhaus stellte dabei den dom inierenden 

Bebauung styp dar.    

 

Im Eigenheimbau werden laut BBSR-Prognose bis 2030  nicht mehr die hohen 

Zuwachsraten der davorliegenden Jahre zu erwarten sein. Diese Entwicklung hängt 

insbesondere mit Veränderungen in der Haushaltsstruktur zusammen. Hat es  bisher in 

Sachsen trotz abnehmender Bevölkerung weiterhin noch Haushaltszuwächse 

gegeben (Ursachen lagen in veränderten Lebensstilen/ Familienformen), die zu 

positiven Effekten für den Wohnungsmarkt und die Wohnungsnachfrage führten, so 

werden sich nun  spürbare Veränderungen vollziehen.   

 

Unterstellt man gleichbleibende Bedingungen werden schrumpfende 

Haushaltszahlen dann im Freistaat Sachsen zu Nachfragerückgängen auf dem 

Wohnungsmarkt  führen . Ursachen dafür sind, dass die geburtenstarken Jahrgänge 

dann bereits überwiegend mit Wohnraum versorgt sein werden und die 

nachrückenden geburtenschwachen Jahrgänge im Rahmen ihrer 

Haushaltsgründung eine weitaus geringere Nachfrage auslösen werden. Diese 

Veränderungen werden sich insbesondere auch auf das E infamilie nhaus -Segment 

auswirken.  

 

Im Eigenheimbau wird auch weiterhin ein Fertigstellungsbedarf, wenn auch mit leicht 

rückläufiger Tendenz bestehen. Neben der Auslastung der Bauflächen in 

rechtskräftigen Bebauungsplänen soll die Bebauung vor allem auf Baulücken un d 

Innenbereichsflächen mit baulicher Vorprägung  gelenkt werden.   
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Im Verwaltungsverband Wildenstein  ist bereits eine hohe durchschnittliche 

Wohnfläc he vorhanden, die über dem Durchschnittswert des Landkreises liegt. 

Perspektivisch wird sich der allgemeine Trend zu größeren Wohnflächen vor allem bei 

den Eigentümerhaushalten weiter fortsetzen. Daraus resultiert weiterer 

Wohnflächenbedarf.  

 

Mehrfamilienhäuser  

Im Mehrfamilienhaussegment ist nicht mit einer grundlegenden Trendumkehr zu 

rechnen. Es bes teht aber eine Nachfrage nach qualitativ hochwertigen 

Mietwohnungen . Soziale Mietwohnungen sind überwiegend im Bestand anbietbar.  

 

Der Bedarf an Mehrfamilienhäusern wird überwiegend im Bestand durch 

Sanierung/Modernisierung und nur vereinzelt durch Neubau gedeckt werden. 

Möglichkeiten zur Sanierung und Nachnutzung bestehen im Verwaltungsverband vor 

allem im O rtsteil Grünhainichen.   

 

Sonderwohnformen insbesondere im betreuten sowie altengerechten Wohnen  

werden infolge der zunehmenden Überalterung der Bevölke rung künftig stärker 

nachgefragt sein. Mit der fortschreitenden Versingelung besteht insbesondere für 

Singlewohnformen ein Fertigstellungsbedarf. Dabei sind Angebote im Bestand des 

Geschosswohnungs - und Mehrfamilienhaussegmentes zu schaffen.   

 

Wohnraumprognose für den Verwaltungsverband Wildenstein   

Der Wohnungsbedarf des Verwa ltungsverbandes  wurde auf Grundlage der Prognose 

des Bundeamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ermittelt.  Durch das 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung wurde für de n Neubaubedarf bis 2030 

eine Prognose erstellt, die im Wesentlichen aus der demografischen Entwicklung sowie 

der steigenden Wohnflächennachfrage resultiert.   

 

Daraus resultiert für den Erzgebirgskreis ein jährlicher Neubaubedarf von  

13 Wohneinheiten  je 10.000 Einwohner_innen  im Jahr 2020, der sich bis 2035 auf  

5 Wohneinheiten  je 10.000 Einwohner_innen  verringert.  
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  Einheit  Raum   2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

× 2020 

bis 

2035 

Neubaubedarf  

(BBSR-

Prognose)  

WE je 

10k 

EW 

Erzgebirgskreis    13 13 12 11 10 10 9 9 9 8 7 7 6 5 

  

Bevölkerung  

nach 7. RBV  
EW 

VW 

Wildenstein  

V1 4.280 4.230 4.200 4.160 4.130 4.080 4.040 4.010 3.970 3.940 3.900 3.870 3.830 3.790 

V2 4.270 4.230 4.200 4.150 4.110 4.070 4.020 3.980 3.930 3.890 3.850 3.800 3.760 3.710 

Neubaubedarf  

(V 1 = V 2)  
WE 

VW 

Wildenstein  

V1 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 53 

V2 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 52 

    

         

Annahmen abgeleitet aus dem Trend 

der Daten der BBSR -Prognose bis 2030 

und die vorhandenen Daten der  

7. RBV bis 2035  
Tabelle 17  Neubaubedarf  des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

Der hier ermittelte Bedarf nach den Annahmen der BBSR -Prognose beinhaltet die Summe benötigter zusätzlicher Wohneinheiten. Der 

Auflockerungsbedarf aufgrund der sich verändernden Wohnraumnachfrage und Haushaltsstruktur ist dabei mit einkalkuliert.  Dies gilt 

auch für den Ersatzbedarf sowie die  Fluktuationsreserven.  

¶ Auflockerungsbedarf  ist der zusätzlicher Wohnraumbedarf aus einem weiteren Rückgang der Belegungsdichte , eine Zunahme 

der Haushaltzahlen  ein Rückgang der Haushaltsgrößen und eine Zunahme an Wohnfläche je Einwohner .  

¶ Ersatzbedarf  ist der Bedarf an Wohnungen, der den Ersatz des Abgangs (Abrisse) und die Zusammenlegung bestehender 

Wohnungen.   

¶ Fluktuationsreserven  sind die Reserven die entstehen aus Leerstand bei Umzügen, Zuzügen oder auch vorübergehende 

Nutzungsunterbrec hungen für Sanierungs - oder Modernisierungsarbeiten  

Insgesamt ergibt sich ein Bedarf von 52 bis 53 Wohneinheiten  für den Verwaltungsverband Wildenstein  bis zum Jahr 2035. Reserven in 

vorhandenen Bauleitplänen und B rachen  werden zur Deckung des Bedarfs mitberücksichtigt  (Kapitel 3.8.4  und 3.8.5 ).    
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Zeitraum  2022 bis 2025  2026 bis 2030  2031 bis 2035  

Intervall  4 Jahre  5 Jahre  5 Jahre  

Einwohner Prognose 

Variante 1  

Prognose 2025  

4.160 EW 

Prognose 2030  

3.970 EW 

Prognose 2035  

3.790 EW 

Einwohner Prognose 

Variante 2  

Prognose 2025  

4.150 EW 

Prognose 2030  

3.930 EW 

Prognose 2035  

3.710 EW 

Neubaubedarf  

je 10.000 EW/Jahr   

13 WE 9 WE 7 WE 

Neubaubedarf  

jährliche Neubaurate  

5,3 WE 4,0 WE 2,6 WE 

Neubaubedarf  

im Intervall  

21,0 WE 20,0 WE 12,0 bis 13,0 WE 

Kalkulierter Flächenbedarf 

im Intervall   

(Bei Grundstücks größen  

von 800 ð 1.000 m²)  

1,7 bis 2,1 ha  1,6 bis 2,0 ha  1,0 bis 1,3 ha  

Tabelle 18  Bedarf im Intervall  

 

 

Fazit 

Die Aufschlüsselung des Gesamtzeitraums auf Grundlage der 7. RBV und der Annahmen der BBSR -Prognose spricht für eine sich 

verringernde Bevölkerungszahl und einer damit verbundenen Abschwächung des Neubaubedarfs. Auch der relative Bedarf an 

Neuausweisungen (Bedarf je 10.000 Einwohner pro Jahr ) wird sich stark reduzieren. Damit wird sich auch der notwendige Flächenbedarf 

stark abschwächen.  
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3.7.4 Wohnbauflächen (W)  

Im Verwaltungsverband setzte seit der Industrialisierung eine wohnbauliche 

Verdichtung ein. Gewerbliche Ansiedlungen sind von untergeordneter Bedeutung. 

Ziel ist die weitere Stärkung der Wohnfunktion im Verwaltungsverband . Potenziale 

stellen die gute Anbi ndung zum  Verdichtungsraum, die naturräumliche Ausstattung 

sowie die Naherholungsqualitäten dar. Die Gemeinden Grünhainichen und 

Börnichen/Erzgeb.  ha ben  seit 1990 mehrere Bebauungspläne zur Entwicklung von 

Wohnbauflächen aufgestellt.  

 

 

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  Jahr  Freie Plätze  

Grünhainichen  

Am Wasserwerk  Bebauungsplan  1993 0 

Flöhatalblick  Ergänzungssatzung  2012 0 

Grete -Wendt -Straße 

(ehem. August -Bebel -

Straße) 

Ergänzungssatzung  2014 2 

Waldkirchen  

Ortslage Waldkirchen  Ergänzungssatzung  1997 4 

Ortslage Waldkirchen  

(1. Änderung)  
Ergänzungssatzung  2007 2 

Ortslage Waldkirchen  

(2. Änderung)  
Ergänzungssatzung  2020 4 

Dorfstraße 

(Ergänzungssatzung 1)  
Ergänzungssatzung  2017 1 

An der Krumhermersdorfer 

Straße 
Ergänzungssatzung  1993 0 

An der Hauptstraße  Bebauungsplan  1993 2 

Borstendorf  
Am Berg  Ergänzungssatzung  1996 2 

Am Oelmühlenweg  Ergänzungssatzung  2006 0 

Börnichen  

Obere Siedlung  Bebauungsplan  1993 0 

Am Bornwald  Bebauungsplan  1998 
17 (davon 

11 reserv.) 

Huthain  Ergänzungssatzung  2009 4 

Viebig  Ergänzungssatzung  2010 0 

   Summe  27 

Tabelle 19  Reserven in Satzungen  im Verwaltungsverband Wildenstein   

 

Insgesamt stehen 38 potenzielle Wohneinheiten in vorhandenen Bauleitplanungen zur 

Verfügung. Die unbebauten Flªchen im Bebauungsplan ăAm Bornwaldò im Ortsteil 

Börnichen sind jedoch zum größten Teil schon reserviert und stehen somit nicht mehr 

als Reserven zur Verfügung.   

 

Faktisch stehen den Verwaltungsverband somit 27 Bauplätze bzw. Wohneinheiten in 

Satzungen zur Verfügung.   
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Gemarkung  Anzahl der Brachen  Davon verfügbar  

Grünhainichen  2 
1 (davon 1 

Wohngebiet im FNP)  

Waldkirchen  0 0 

Borstendorf  10 
2 (davon 1  

bereits im Bau)  

Börnichen  0 0 

Verwaltungsverband 

Wildenstein Gesamt  
12 1 

Tabelle 20  Reserven in Brachen im Verwaltungsverband Wildenstein   

 

Im Verwaltungsverband stehen insgesamt 12 Brachen zur Verfügung.  Die verfügbare 

Fläche in Grünhainichen soll als Wohngebiet im Flächennutzungsplan ausgewiesen 

werden. Eine der beiden Brachen in Borstendorf wird bereits bebaut. Damit hat der 

Verwaltungsverband insgesamt Zugriff auf eine Brache  bzw. eine Wohneinheit .  

 

Die ba uliche Entwicklung des Verwaltungsverbandes Wildenstein  soll sich 

vorzugsweise auf die Innenentwicklung von bereits baulich vorgeprägten Bereichen 

z.B. ein abgerissenes Gebäude  erstrecken. Auch soll der großen Nachfrage nach 

Bauflächen i n den Ortsteilen Wa ldkirchen und Börnichen entsprochen werden . Es ist 

eine maßvolle Erweiterung des Innenbereichs in verkehrlich und stadttechnisch 

erschlossenen Lagen durch Ergänzungssatzungen vorgesehen.     

 

Diese Entwicklung ist aus gesamtgemeindlicher Sicht sinnvoll und berücksichtigt die 

Grundsätze und Ziele der Siedlungsentwicklung entsprechend Landes -

entwicklungsplan. Der Verwaltungs -verband  möchte aus wirtschaftlicher Sicht auch 

private Investitionen zur Erschließung von Bauland auf kleineren Flächen unterstützen. 

Ergänzungsatzungen sollen der Mobilisierung bestehender privater Baulandreserven 

dienen.   

 

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  Größe in ha  Wohneinheiten  

Grünhainichen  Am Waldrand  Wohnbaufläche (W)  0,55 4 

Waldkirchen  Siedlung  Wohnbaufläche (W)  1,33 11 

Borstendorf 

(einschl. 

Floßmühle)  

Am Kleesberg  Wohnbaufläche (W)  0,42 4 

Gartenstraße  Wohnbaufläche (W)  0,54 4 

Felberggasse  Wohnbaufläche (W)  0,23 2 

Mühlenstraße  Wohnbaufläche (W)  0,49 4 

Börnichen  Siedlung  Wohnbaufläche (W)  1,17 8 

   Summe  37 
Tabelle 21  Ausweisung von Wohnbauflächen im FNP des Verwaltungsverbandes Wildenstein  
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Grünhainichen, Am Waldrand  

Planausschnitt  Luftbild  

    

Lage:  Im S¿dwesten von Gr¿nhainichen, westlich der StraÇe ăAm 

Waldrandò. 

Fläche:  0,55 ha  

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Grünhainichen  

WE: 4 

 

Die Ergänzung  der Bebauung ăAm Waldrand ò unter Einbeziehung der bereits 

vorhandenen Erschließung erweist sich an dieser Stelle als eine maßvolle Abrundung 

des Siedlungskörpers. Teilweise wird die Fläche Landwirtschaftlich genutzt aber über 

ein Drittel der Fläche im Südosten ist bereits baulich vorgeprägt. Hier wurde 2020 ein 

ehemaliger Kuhstall abgerissen , eine Nachnutzung dieser Fläche ist erstrebenswert . 

  

 

 

  



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    83 

 

Waldkirchen, Siedlung  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Nordosten der Ortsmitte von Waldkirchen, nördlich der 

Hauptstraße.  

Fläche:  1,33 ha  

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Waldkirchen  

WE: 11 

 

Die Flªche in direktem Anschluss am Baugebiet ăSiedlungò ist durch die vorhandene 

Bebauung sowie durch die Hauptstraße räumlich begrenzt. Die Fläche wird im 

Moment als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Von zwei Straßen begrenzt, stellt dieses 

Areal eine sinnvolle Erweiterungsmöglichkeit des Siedlungskörpers dar.  Östlich  

angrenzende Grundstücke sind bereits durch Wohnnutzungen geprägt.    

 

Die Ausweisung dieser Siedlungserweiterungsfläche  soll die hohe Baugrundnachfrage 

im Ortsteil Waldkirchen gerecht werde n. Wenn nach 2035 weiteren Flächenbedarf 

besteht könnte die nördliche angrenzende Fläche zwischen Straße, vorhandene 

Wohnbebauung und d ie hier ausgewiesene Wohn baufläche  ebenfalls miteinbezogen 

werden , als städtebaulich schlüssige Abrundung des Siedlungskö rpers. Die aktuelle  

Ausweisung der gesamten Fläche  zwischen den beiden Straßen und die vorhandene 

Wohnbebauung, würde  jedoch nicht im Verhältnis stehen zum örtlichen Bedarf bis 

2035. 
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Borstendorf , Am Kleesberg  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Norden von Borstendorf , ºstlich der StraÇe ăAm Kleesbergò 

Fläche:  0,42 ha  

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Borstendorf  

WE: 4 

 

Die Spiegelung der Bebauung an der Straße  ăAm Kleebergò unter Einbeziehung der 

bereits vorhandene Straßeninfrastruktur  erweist sich an dieser Stelle als eine maßvolle 

Abrundung des Siedlungskörpers. Die südlich und westlic h angrenzenden Grundstücke 

sind bereits baulich vorgeprägt. Die Fläche wird aktuell landw irtschaftlich genutzt.  
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Borstendorf , Gartenstraße  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Osten vom Ortsteil Borstendof , westlich der Felberggasse 

und nördlich der Gartenstraße  

Fläche:  0,54 ha  

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Borstendorf  

WE: 4 

 

Die Planfläche schließt an der bereits vorhandenen Erschließung an und stellt einen 

städtebaulich sinnvollen Abschluss der vorhandenen Bebauung dar. Die östliche 

Hälfte der Fläche wird im Bestand als Gärten genutzt. Hier ist nicht von einer 

Nachverdichtung  aus zu gehen, sodass ausschließlich die westliche hälfte neu bebaut 

wird. Diese Flächen werden im Moment als landwirtschaftliche Fläche genutzt.  
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Borstendorf , Felberggasse  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  In der Ortsmitte vom Ortsteil Borstendorf, westlich der 

Felberggasse  

Fläche:  0,23 

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Borstendorf  

WE: 2 

 

Die Fläche in zentraler Lage stellt eine gute Nachverdichtungsmöglichkeit im Ortsteil 

Borstendorf dar, unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Erschließung . Aufgrund 

der Abmessungen ist die Fläche zu groß um als Baulücke nach § 34 BauGB betrachtet 

zu we rden. Im Bestand wird sie landwirtschaftlich genutzt. An drei Seiten ist die Fläche 

von vorhandener Wohnbebauung  umgeben.  
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Borstendorf , Mühlenstraße (Floßmühle)  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Südosten von Floßmühle, östlich der Mühlens traße . 

Fläche:  0,49 ha  

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Borstendorf  

WE: 4 

 

Die Fläche an der Mühlenstraße ist durch die vorhandene Bebauung nördlich und 

südlich sowie durch die  Mühlenstraße räumlich begrenzt . Die Ausweisung dieser 

Fläche schließt die Lücke der Bestandsbebauung an der Mühlenstraße und nutzt 

dabei die vorhandene Straßeninfrastruktur. Somit wird der Siedlungskörper Maßvoll 

abgerundet. Aktuell wird die Fläche für die Landwirtschaft genutzt.  
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Börnichen, Siedlung  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Süden von Börnichen östlich der Hauptstraße (S2 27) 

Fläche:  1,17 ha  

Planziel:  Wohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO  

Gemarkung:  Börnichen  

WE: 8 

 

In direktem Anschluss am Baugebiet ăSiedlungò unter Einbeziehung der vorhandenen 

Infrastruktur wird eine maßvolle Abrundung des Siedlungskörpers vorgenommen. Die 

Fläche wird im Moment teilweise als landwirtschaftliche Fläche genutzt und teilweise 

als Grünf läche . Im Norden und Osten wird sie durch die die vorhandene 

Wohnbebauung begrenzt. Im Westen werden 20 m Abstand zur S22 7 gewährleistet. 

Die Ausweisung dieser Siedlungserweiterungsfläche soll die hohe Baugrundnachfrage 

im Ortsteil Börnichen gerecht werden . 
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3.7.5 Bestand und Planung Gemischte Bauflächen  (M)  

Gemischte Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO   

In den ausgewiesenen gemischten Bauflächen (M)  erfolgte keine Festlegung auf 

Dorfgebiete  (MD) , dörfliche Wohngebiete (MDW)  oder Mischgebiete (MI) , um auch 

weiterhin eine wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Bausubstanz bzw. die 

Ansiedlung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben zu ermöglichen und 

gleichzeitig aber auch eine landwirtschaftliche Nutzung nicht prinzipiell 

auszuschließen. Al s vorhandene gemischte Bauflächen  kommen die Gebietstypen 

Dorfgebiete (MD) , dörfliche Wohngebiete (MDW)  und Mischgebiete (MI)  in Betracht, 

nicht jedoch eher großstadttypische urbane Gebiete (MU) oder Kerngebiete (MK) . 

  

In den ausgewiesenen gemischten Bauf lächen  soll auch perspektivisch die 

Nutzungsvielfalt  gesichert werden. Nutzungsvielfalt und Nutzungsmischung  tragen zu 

einer belebten Siedlung bei, in der relativ schnell auf sich wandelnde Bedürfnisse 

reagiert werden kann, kurze Wege und Kommunikation gef ördert werden. 

Standortneuausweisungen gemischter Bauflächen wurden nur untergeordnet bzw. 

ergänzend vorgenommen. Die gemischten Bauflächen sind jeweils anteilig für 

Wohnbauzwecke  und für nicht wesentlich störendes Gewerbe  sowie sonstige 

Nutzungen gemäß Ba uNVO vorgesehen.   

 

Dorfgebiete  (MD)  und  dörfliche Wohngebiete  (MDW)  sind heute auch in den 

ländlichen Ortsteilen oft nur untergeordnet vorzufinden. Die Ortsränder zwar häufig 

noch von Hofanlagen geprägt, landwirtschaftliche Nutzungen sind jedoch nur noch  

wenig  vorhanden. Die größeren Betriebe liegen i n der Regel  im Außenbe reich. Häufig 

befinden sich in den Hofanlagen neben Wohnungen auch Handels - und 

Dienstleistungseinrichtungen, Handwerksbetriebe und sonstige gewerbliche 

Einrichtungen.   

 

Die Bauflächen in den ländlich geprägten Ortsteilen  entsprechen jedoch trotzdem 

zumei st gemischten Bauflächen.  Um in diesen regionaltypischen Baustrukturen, die oft  

keiner aktiven landwirtschaftlichen Nutzung mehr dienen, auch weiterhin Umnutzungs - 

und Entwicklungsmöglichkeiten für gewerbliche Zwecke einzuräumen zu können, 

erfolgte überwie gend die Zuordnung zu gemischten Bauflächen .   

 

Landwirtschaftliche Nutzungen sind hier regelmäßig einbezogen, auch zukünftig 

abgesichert und in wohnverträglicher Ausprägung einzuordnen . Die ortstypischen 

Hofanlagen und Dorfstrukturen können nur dann erhal ten und zeitgemäß 

weiterentwickelt werden, wenn der ortsansässigen Bevölkerung bzw. 

Kaufinteressenten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten gestattet werden.  

Landwirtschaftlich genutzte Anlagen im Außenbereich sowie solitäre Bebauungen 

außerhalb der im Zusamme nhang bebauten Ortsteile wurden mit der Signatur 

ăFlªchen f¿r die Landwirtschaftò dargestellt (siehe  Kapitel  3.8.9, Bauen im 

Außenbereich nach § 35 BauGB).  
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Die gemischten Bauflächen sind überwiegend Mischgebiete  (MI) . Hier sind die 

typischen, historisch ge wachsenen Gemengelagen mit dem Nebeneinander von 

Wohnen und Arbeiten (Handwerk, Gewerbe) vorzufinden. Weiterhin integrieren sich 

öffentliche Gebäude sowie Handels - und Dienstleistungseinrichtungen in diese 

Gebiete.  Der Flächennutzungsplan  will vor allem di e im Bestand gegebenen 

Potenziale  würdigen. Der Schwerpunkt bezüglich der gemischten Baustrukturen liegt 

insofern auf der Konsolidierung und Entwicklung der Bestandsgebiete  und nicht auf 

der Neuausweisung derartiger Flächen.   

 

Gemischte Gebiete gemäß § 1 Abs. 2 BauNVO  

Dorfgebiete (MD)  - Definition entsprechend § 5 BauNVO  

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land - und 

forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht 

wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner 

des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land - und 

forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist 

vorrangig Rücksicht zu nehmen.  

(2) Zulässig sind 

1. Wirtschaftsstellen land - und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude , 

2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden 

Nutzgärten und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen , 

3. sonstige Wohngebäude,  

4. Betriebe zur Be - und Verarbeitung und Sammlung land - und 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,  

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank - und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,  

6. sonstige Gewerbebetriebe,  

7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirc hliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke,  

8. Gartenbaubetriebe,  

9. Tankstellen.  

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO zugelassen werden.   

 

Dörfliche Wohngebiete (MDW)  - Definition entsprechend  § 5 BauNVO  

(1) Dörfliche Wohn gebiete dienen dem Wohnen sowie d er Unterbringung von  

land - und forstwirtschaftliche n Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich 

störenden Gewerbebetrieben . Die Nutzungsmischung muss nicht 

gleichgewichtig sein.  

(2) Zulässig sind  
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1. Wohngebäude , 

2. Wirtschaftsstellen land - und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsstellen  

und die dazugehörigen Wohnungen und  Wohngebäude  

3. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden 

Nutzgärten , 

4. Nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung,  

5. Die Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank - und 

Speisewirtschaften  

6. Betriebe des Beherbergungsgewerbes , 

7. sonstige Gewerbebetriebe,  

8. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundhe itliche und sportliche Zwecke,  

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden : 

1. Wirtschaftsstellen land - und forstwirtschaftlicher Betriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude,  

2. Gartenbaubetriebe  

3. Tankstellen  

 

Mischgebiete (MI)  - Definition  entsprechend § 6 BauNVO  

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  

(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude,  

2. Geschäfts - und Bürogebäude,  

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank - und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,  

4. sonstige Gewerbebetriebe,  

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke,  

6. Gartenbaubetriebe,  

7. Tankstellen,  

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des 

Gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.  

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO  außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 be zeichneten Teile des Gebietes 

zugelassen werden.   

 

Gemischte Bauflächen im Bestand   

Die gemischte Bauflachen im Bestand  im Verwaltungsverband Wildenstein  werden 

hier aufgelistet.    
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Dazu werden folgende Abkürzungen verwendet: Wohnen (Wo), Gewerbe (Gew), 

Handel (Ha), Landwirtschaft (LaWi), Gastronomie (Gas), Gemeinbedarfseinrichtungen 

(Gem).  

 

Tabelle 22  Bestand der gemischten Bauflächen  im Plangebiet   

 

Als gemischte Bauflächen  wurden überwiegend bebaute Bereiche  ausgewiesen.   

Flächenausweisungen in Gemischten Bauflächen  beinhalten 50 % Wohnbauflächen 

und 50 % Gewerbeflächen.   

 

Ausweisung von Gemischte Bauflächen  :   

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  
Größe in 

ha  
Wohneinheiten  

Grünhainichen  

Nordstraße  Gemischte Baufläche (M)  0,46 2 

Grete -Wendt -

Straße 
Gemischte Baufläche (M)  0,45 2 

Waldkirchen  
Am 

Kinderheim  
Gemischte Baufläche (M)  0,94 4 

Börnichen  Turnhallenweg  Gemischte Baufläche (M)  1,51 5 

   
Summe  13 

Tabelle 23 Ausweisung von gemischten Bauflächen  im FNP des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

In Borstendorf und  Floßmühle werden k eine gemischten Bauflächen  ausgewiesen.  

Gemarkung  Bezeichnung  Hauptnutzungen  

Grünhainichen  

Grete -Wendt -Straße / Kirchstraße  Wo, Gew, LaWi, Gem  

Chemnitzer Straße (stark verdichtet)  Wo, Gew, Ha, Gas, Gem  

Waldstraße / Lengefelder Straße / Hohe 

Straße 

Wo, Gew, Ha, LaWi, 

Gem   

Am Wasserwerk  Wo, Gew, Gem  

Waldkirchen  

Augustusburger Straße / Börnicher Straße  Wo, Gew, Ha, Gem  

Am Kinderheim  Wo, Gem  

Zschopenthal  Wo, Gew, Ha, Gas, Gem  

Borstendorf  

August -Bebel -Straße / Eppendorfer 

Straße 

Wo, Gew, Ha, LaWi, Gas, 

Gem  

Am Berg / Oehlmühlenweg  Wo, Gew, LaWi  

Floßmühlenstraße / Buchenweg  Wo, Gew, LaWi  

Försterbauerweg / Seitenweg / 

Lippersdorfer Straße  
Wo, Gew, Ha, LaWi  

Börnichen/  

Erzgeb. 

Hauptstraße / Dorfstraße  
Wo, Gew, Ha, LaWi, 

Gem  

Räucherhütte / Rathhausstraße  Wo, Gew, Ha, Gem  
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Grünhainichen, Nordstraße  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Nord osten  von Grünhainichen, westlich der Nordstraße  

Fläche:  0,46 ha  

Planziel:  Gemischte Baufläche (M)  nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO  

Gemarkung:  Grünhainichen  

WE: 2  

 

Aktuell wird das Gebiet als Fläche für Landwirtschaft genutzt. Die Erschließung kann 

über die bereits vorhandene Nordstraße erfolgen. Durch die  Spiegelung der 

vorhandenen Bebauung  kann ein klarer Siedlungskörper definiert werden im zentralen 

Ortsteil Grünh ainichen.   
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Grünhainichen, Grete -Wendt -Straße 

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Nord en  von Grünhainichen, nördlich der Grete -Wendt -

Straße 

Fläche:  0,45 ha  

Planziel:  Gemischte Baufläche (M)  nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO  

Gemarkung:  Grünhainichen  

WE: 2 (Rechnerisch)  

 

Dreiseitig umschlossen durch Bebauung kann an dieser Stelle einen sinnvollen 

Lückenschluss des Siedlungskörpers stattfinden, unter Einbeziehung der bereits 

vorhandenen Erschließung . Im Moment wird die Fläche landwirtschaftlich genutzt.  

 

Mit ihrer zentralen  Lage in Grünhainichen, fußläufig zu erreichen von der Hauptstraße , 

einem zentralen Versorgungsbereich  mit Handel und Gewerbe , eignet sich dieser 

gemischten Baufläche als potenziellen Supermarktstandort . Der Verwaltungsverband 

hat bisher keinen Supermarkt.   

 

Die Ansiedlung von Einzelhandel, oberhalb der Schwelle zur Großflächigkeit 

(Verkaufsfläche > 800 m²) stellt eine strukturelle Veränderung in der Einzelhandels -

landschaft  dar 65. Der Verwaltungsverband hat  entsprechend  den  Landes -

entwicklungsplan und den Regionalplan keine zentralörtliche Funktion.   

 

Die Ansiedlung eines Supermarktes ist aus städtebaulicher Sicht erforderlich  für den 

Verwaltungsverband Wildenstein, weil die Grundversorgung in Wohnstandortnä he 

aufgrund der viele Schließungen von Nachbarschaftsl äden wegbröckelt.    

 

 
65 Stellungnahme des Planungsverband Region Chemnitz im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 19.10.2020  
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Darüber hinaus ist die Durchschnittsdistanz zum nächsten Supermarkt zu groß  für die 

Gewährleistung des wohnstandortnahen Einzelhandels . Im Schnitt müssen die 

Einwohner_innen des Ver waltungsverbandes Wildenstein zum nächsten Supermarkt 

(außerhalb des Verwaltungsverbandes) 4,13 km zurücklegen 66.   

 

Die Versorgungssituation von nicht -motorisierten Haushalten , soll sich mit der 

Ansiedlung eines Supermarktes  in fußläufiger Erreichbarkeit verbessern, was bei der 

alternden Bevölkerung aufgrund der abnehmenden Mobilität im Alter für immer mehr 

Einwohner_innen relevant wird.   

 

Die Anordnung in direkter Nähe zum  zentralen Versorgungsbereich von Grünhainichen 

stellt die Bündelung von Dienstleistungs -, Versorgungs - und Kommunikations -

standorten  und somit das intakte Gemeindeleben zukunftsfähig sicher.   

 

Die Mischung von Wohnen und Einzelhandel  ist anzustreben. Rechnerisch werden zwei 

Wohneinheiten einkalkuliert . 

  

 
66 Indikatoren und Karten zur Raum - und Stadtentwicklung. INKAR. Ausgabe 2021. Es handelt sich um 

fläc hengewichtete Durchschnittswerte der PKW -Fahrtzeiten nach dem Erreichbarkeitsmodell des BBSR mit dem Stand 

2020. 
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Waldkirchen, Am Kinderheim  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Südosten  von Gr¿nhainichen, westlich der StraÇe ăAm 

Kinderheimò 

Fläche:  0,94 ha  

Planziel:  Gemischte Baufläche (M)  nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO  

Gemarkung:  Waldkirchen  

WE: 4 (Rechnerisch)  

 

Diese gemischte Baufläche soll ganzheitlich die Erweiterung des vorhandenen 

Wohnheims und die Partner -Werkstatt  nutzen. Der Verwaltungsverband  Wildenstein  

hat sich dahingehend bereits mit den Träger_innen  abgestimmt . Aktuell wird das 

Gebiet  als Fläche für Landwirtschaft und als Grünfläche genutzt. Die Erschließung kann 

über das bereits erschlossene direkt im Anschluss befindende Gelände  des 

vorhandenen Wohnheims und die Partner -Werkstatt erfolgen.   

 

Die Flächenanteile für Wohneinheiten sollen entsprechend der angedachten Nutzung  

nicht als allgemeines Wohnbauland zur Verfügung gestellt werden.  
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Börnichen, Turnhallenweg  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Nordwesten  von Börnichen, östlich der Hauptstraße  

Fläche:  1,51 ha  

Planziel:  Gemischte Baufläche (M)  nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO  

Gemarkung:  Börnichen  

WE: 5 

 

Die Fläche an der Turnhallenweg Weg ist durch die vorhandene Bebauung sowie 

durch die Hauptstraße  Straße (S 223) und den Turnhallenw eg räumlich begrenzt und 

stellt keinen Eingriff in die freie Landschaft dar.  Die mögliche Erweiterungsfläche an 

der Turnhall enweg wir derzeit teilweise landwirtschaftlich und teilweise als Grünfläche 

genutzt.  Von drei Straßen begrenzt, stellt dieses Areal eine sinnvolle 

Erweiterungsmöglichkeit des Siedlungskörpers dar.  Die südlich, östlich und teilweise 

nördlich angrenzende Gru ndstücke sind bereits durch Wohnnutzungen geprägt.   
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3.7.6 Bestand und Planung Gewerbliche Bauflächen  (G)  

Die Priorität des Verwaltungsverbandes Wildenstein  liegt hauptsächlich in der Stärkung 

ihrer Funktion als Wohnstandort . Dennoch ist die Sicherung, Stärkung und Entwicklung 

des vorhandenen Gewerbes im Verwaltungsverband ein weiteres wichtiges Ziel.  

 

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist weiterhin hoch  (siehe Kapitel 3.6.1) . Um diese 

Nachfrage gerecht zu werden, sollen bes tehende Gewerbeflächen erweitert und ein 

neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden.  Die Standortsicherung und Entwicklung 

der ansässigen Gewerbebetriebe bleibt darüber hinaus innerhalb der gemischten 

Bauflächen und Gewerbeflächen gewährleistet.   

 

Gewerbegebi ete (GE) - Definition entsprechend § 8 BauNVO  

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieben.  

(2) Zulässig sind 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe,  

2. Geschäfts, - Büro- und Verwaltungsgebäude,  

3. Tankstellen,  

4. Anlagen für sportliche Zwecke.  

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:  

1. Wohnungen für Aufsichts - und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebet rieb zugeordnet 

und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,  

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,  

3. Vergnügungsstätten.  

 

Gewerbeflächen im Verwaltungsverband Wildenstein im Bestand  

Gemarkung  Bezeichnung  Hauptbranchen  

Grünhainichen  
Am Wasserwerk  

Sicherheit, Handwerk, Verpackungen, 

Druckmedien  

Lengenfelder Straße  Holzhandwerk  

Waldkirchen  Zschopautal  Baugewerbe  

Borstendorf  Flöhatal  
Papierherstellung, Zulieferung 

Automobilherstellung  

Börnichen/Erzgeb.  Keine Gewerbeflächen im Bestand  

Tabelle 24  Gewerbeflächen im Bestand des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

Das Gewerbegebiet Waldkirchen, Zschopautal  sowie das Gewerbegebiet Flöhatal  

lieg en  teilweise im Überschwemmungsgebiet. In den  Überschwemmungsgebiet en  ist 

kein Neubau möglich. Der Bestandschutz ist jedoch gegeben.  
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Aufgrund der Prägung als Wohnstandort werden in der Ausformung gewerblicher 

Bauflächen im Flächennutzungsplan vorrangig  Gewerbegebiete gesehen. Weitere 

Gewerbeansiedlungen sollen, wie historisch gewachsen, innerhalb von gemischten 

Bauflächen erfolgen.  

 

Gew erbeflächenreserven in Bebauungspläne und Planungsflächen  

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  Jahr  

Flächen reserven  

mit Zugriff des  

VV Wildenstein  

Grünhainichen  

Am Wasserwerk  Bebauungsplan  1993 0 ha  

Am Wasserwerk 

(Erweiterung)  
Bebauungsplan  2001 0 ha  

Am Wasserwerk  

(1. Änderung)  
Bebauungsplan  2013 0 ha  

Brachen  - 0,54 ha  

Waldkirchen  Brachen  - 0 ha  

Borstendorf  Brachen  - 0 ha  

Börnichen/Erzgeb.  Brachen  - 0 ha  

   
Summe  0,54 ha  

Tabelle 25  Gewerbereserven  im Verwaltungsverband Wildenstein  

 

 

Gewerbeflächenerweiterungen und -Neuausweisungen im Flächennutzungsplan  

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  Größe in ha  

Grünhainichen  

Am Wasserwerk  Gewerbliche Baufläche (G)  1,96 

Lengenfelder 

Straße 
Gewerbliche Baufläche (G)  1,08 

Wildenstein  Gewerbliche Baufläche (G)  6,19 

  Summe  9,23 
Tabelle 26  Ausweisung gewerbliche r Bauflächen im FNP des Verwaltungsverband es Wildenstein  

 

In den Ortsteilen Waldkirchen und Borstendorf (Gemeinde Grünhainichen) und in 

Börnichen/Erzgeb. sollen keine Gewerbeflächenerweiterungen und Neu -

ausweisungen  von Gewerbeflächen  im Flächennutzungsplan  stattfinden.  
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Grünhainichen, Am Wasserwe rk 

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Westen von Grünhainichen, nördlich der Chemnitzer 

Straße 

Fläche:  1,96 ha  

Planziel:  Gewerbliche Bauflächen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  

Gemarkung:  Grünhainichen  

 

Die Planflªche schlieÇt an zwei Seiten an dem vorhandenen Gewerbegebiet ăAm 

Wasserwerkò an und wird von der vorhandenen Bebauung, sowie von einer 

Baumreihe und ein Feldweg abgegrenzt. Im Moment wird die Fläche für die 

Landwirtschaft genutzt. Die Erschließu ng könnte über dem benachbarten Grundstück 

zur Chemnitzer Straße erfolgen. Dazu hat der Verwaltungsverband Wildenstein bereits 

Abstimmungen geführt. Der Verwaltungsverband beabsichtigt für die Planfläche 

einen Bebauungsplan aufzustellen.   
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Grünhainichen, Lengenfelder Straße  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Süden von Grünhainichen, östlich und südlich der 

Lengenfelder Straße  

Fläche:  1,08 ha  

Planziel:  Gewerbliche Bauflächen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  

Gemarkung:  Grünhainichen  

 

Die gewerb liche Bau fläche soll i m direkten  Anschluss an dem bestehenden 

Gewerbegebiet ausgewiesen werden.   Aktuell ist die Fläche zum größten  teil 

landwirtschaftlich geprägt. Etwa 1.000 m² am nördlichsten Rand der Planungsfläche 

werden momentan als Kleingärten im Außenbereich genutzt. Für diese Fläche gibt es 

eine konkrete Realisierungsabsicht durch d ie benachbarte Firma . Dazu hat Sie sich 

bere its mit dem Verwaltungsverband sowie die Flächeneig entümer_innen verständigt.   
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Grünhainichen, Gewerbegebiet Wildenstein  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Zwischen Waldkirchen und Börnichen/Erzgeb., östlich der 

Hauptstraße  

Fläche:  6,19 ha  

Planziel:  Gewerb liche Bauflächen  nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  

Gemarkung:  Grünhainichen  

 

Die Planfläche liegt südöstlich von Waldkirchen und nordwestlich von Börnichen/ 

Erzgeb. Sie befindet sich östlich der Hauptstraße (S223) zwischen Waldkirchen und 

Börnichen. Die Fläche wird momentan landwirtschaftlich genutzt. Die Ausweisung 

dieser Gewerbef lächen stellt einen Eingriff in der Landschaft  dar. Dieser  Ort wurde aus 

den folgenden Gründen ausgewählt:  

¶ Nutzung der zweiseitig vorhandenen Erschließung   

¶ Direkte Anbindung an der Staatsstraße S223 und Bundesstraße B174 (somit keine 

Notwendigkeit durch Ortschaften des Verwaltungsverbandes zu fahren)  

¶ Geeignete t opografische  Bedingungen (relativ flaches Geländeprofil)  

¶ Keine erhebliche Umweltauswirkungen  

¶ Geringe Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung (Immis sionsschutz)  

 

Die Nachfrage für Gewerbeflächen  ist, wie im Kapitel 3.6.1 und am Anfang dieses 

Kapitel (3.8.6) beschrieben, hoch im Verwaltungsverband Wildenstein. Wie ebenfalls 

bereits beschrieben sind die vorhandenen Gewerbegebiete vollständig ausgelaste t 

und gibt es kaum Reserven in Brachen. Somit besteht die Notwendigkeit neue 

Gewerbeflächen auszuweisen um wettbewerbsfähig zu bleiben.  

 

Die Erweiterungsmöglichkeiten der vorhandenen Gewerbegebiete  im Anschluss der 

bestehende Siedlungskörper sind sehr begr enzt. Die zwei bestehenden Möglichkeiten 
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werden als neue Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Damit kann 

allerdings die Nachfrage bis 2035  nicht gedeckt werden.    

 

Aus diesen Gründen w urde die Entscheidung getroffen im Flächennutzungsplan die  

Voraussetzungen für ein neues Gewerbegebiet  außerhalb die bestehende 

Siedlungskörper  zu schaffen.   

 

Die Prognose der Gewerbeflächennachfrage bis 2035  im Verwaltungsverband 

Wildenstein, basiert auf einer Hochrechnung aktuellen Nachfrage, hat einen 

Flächen bedarf ergeben von etwa 11,0 ha . Die aktuelle Energie - und Wirtschaftskrise  

führen zu einer absehbaren Zurückhaltung  einiger Firmen bei dem Ankauf neuer 

Flächen .  

 

Deshalb wurde er prognostizierten Bedarf bis 2035 nach unten beigestellt auf etwa  

 9,5 ha . Die Erweiterung  der Gewerbegebiete ăAm Wasserwerkò und ăLengenfelder 

StraÇeò, Gr¿nhainichen deckt etwa 3,0 ha ab. Somit bleibt einen Restbedarf von etwa 

6,5 ha . 

 

Auswahlkriterien Standortalternativen   

 

Dazu wurde ein Standort im Verwaltungsverband gesucht : 

¶ Vorhandene Erschließung: d irekter Anbindung an einer Staatsstraße und 

schnelle Anbindung an einer Bundesstraße  

¶ Entsprechendes Höhenprofil des Geländes  

¶ Keine erhebliche Umweltauswirkungen  

¶ Geringe Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung (Immissionsschutz ) 

¶ Etwa 6,5 ha zusammenhängender Fläche   

 

An der S235 wurde keine geeignete n Fläche n gefunden . Die zusammenhängenden 

vorhandenen freien Flächen  an dieser Ost -West-Achse waren entweder zu klein, zu 

nah an der vorhandenen Wohnbebauung, oder ohne erhebliche 

Umweltauswirkungen nicht umsetzbar.   

 

Die Nord -Süd-Achse der Staatsstraßen S223 und S227 dagegen bot drei Optionen  die 

weitestgehend obengenannte Kriterien entspra chen.   

 

Die zwei Alternativen zu dem oben beschriebenen ausgewählten Standort für die 

Ausweisung einer Gewerbefläche werden auf den nächsten Seiten erläutert.  
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Standortalternative  A, Gewerbegebiet Wildenstein  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Westen von Börnichen , westlich der Hauptstraße (S223)  

Fläche:  6,12 ha  

Planziel:  Gewerbliche Bauflächen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  

Gemarkung:  Börnichen/Erzgeb.  

Eignung:  ¶ Vorhandene Erschließung: direkter Anbindung an 

einer Staatsstraße und schnelle Anbindung an einer 

Bundesstraße  

¶ Keine erhebliche Umweltauswirkungen (aktuell 

landwirtschaftliche Nutzung)  

¶ Etwa 6,5 ha zusammenhängender Fläche   

Gründe Ablehnung:  ¶ Höhenuntersch iede im Gelände  

¶ Nah an der vorhandenen Wohnbebauung  im 

Mischgebiet  und somit aus Sicht der Immissionsschutz 

ungünstig  
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Standortalternative B,  Gewerbegebiet Wildenstein  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Süden  von Börnichen , östlich der Hauptstraße (S227)  

Fläche:  6,11 ha  

Planziel:  Gewerbliche Bauflächen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  

Gemarkung:  Börnichen/Erzgeb.  

Eignung:  ¶ Vorhandene Erschließung: direkter Anbindung an einer 

Staatsstraße und schnelle Anbindung an einer 

Bundesstraße  

¶ Entsprechendes Höhenprofil des Geländes  

¶ Keine erhebliche Umweltauswirkungen (aktuell 

hauptsachlich landwirtschaftliche Nutzung)  

¶ Etwa 6,5 ha zusa mmenhängender Fläche   

Gründe Ablehnung:  ¶ Nah an der vorhandenen Wohnbebauung im 

Mischgebiet und somit aus Sicht der Immissionsschutz 

ungünstig  
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3.7.7 Bestand und Planung von Sonderbauflächen  (S, SO)  

Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO)  

hierfür kommen insbesondere  Wochenendhausgebiete, Campingplatzgebiete, 

Ferienhausgebiete  in Betracht . Nach § 10 BauNVo sind in Wochenendhausgebieten 

Wochenendhäuser als Einzelhäuser  zulässig. Im Bebauun gsplan kann festgesetzt 

werden, dass Wochenendhäuser nur als Hausgruppen zulässig sind oder 

ausnahmsweise als Hausgruppen zugelassen werden können. Die zulässige 

Grundfläche der Wochenendhäuser ist im Bebauungsplan, begrenzt nach der 

besonderen Eigenart de s Gebiets, unter Berücksichtigung der landschaftlichen 

Gegebenheiten festzusetzen.   

 

Im Bestand  befindet sich südöstlich von Borstendorf, umschlossen von einer Flöha -

Schleife einen größeren Wochenendhaussiedlung. Sie ist über die Flöhatalstraße 

erschlossen . In Borstendorf gibt es ebenfalls eine Wochenendhaussiedlung am 

nördlichen Ortsrand, erschlossen über die Kleesbergstraße und den 

Schachwanderweg. Die beiden Siedlung en  sollen  erhalten werden und w erden  als 

Sondergebiet : ăWochenendhau sgebietò im Flächennu tzungsplan dargestellt.  Es 

werden keine neuen Sondergebiete, die der Erholung dienen , gemäß § 10 BauNVO, 

ausgewiesen.  

 

Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)  

(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die 

sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden.  

(2) Für sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung 

darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete kommen insbesondere in 

Betracht : 

¶ Gebiete für den Fremde nverkehr, wie Kurgebiete und Gebiete für die 

Fremdenbeherbergung,  

¶ Ladengebiete, Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe,  

¶ Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse  

¶ Hochschulgebiete,  Klinikgebiete,  Hafengebiete,  

¶ Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung  erneuerbarer 

Energien, wie Wind - und Sonnenenergie, dienen.   

 

Im Gemeindegebiet befinden sich entsprechend der 2. Teilfortschreibung des 

Regionalplans Chemnitz -Erzgebirge (rechtskräftig seit 20.10.2005 ) keine Eignungs- und 

Vorranggebiete für die Windenergienutzung . Daher sind Sondergebiete für 

Windkraftanlagen  im Plangebiet generell ausgeschlossen.   

 

Im Verwaltungsverband Wildenstein soll ein neues Sonstiges Sondergebiet nach  

§ 11 BauNVO ausgewiesen we rden. Es betrifft hier ein Sondergebiet für Anlagen, die 

der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind - und 

Sonnenenergie  (siehe Unten).  
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Grünhainichen, Kirchstraße  

Planausschnitt  Luftbild  

  

Lage:  Im Norden von Grünhainichen, westlich der Kirchstraße  

Fläche:  8,17 ha  

Planziel:  Sondergebiet Photovoltaik (Sonstiges Sondergebiet nach  

§ 11 BauNVO)  

Gemarkung:  Grünhainichen  

 

Die Planungsfläche wird im Süden von einen Garagenkomplex im Außenbereich und 

im Osten von der Kirchstraße begrenzt. Nördlich schließt direkt das Landschafts -

schutzgebiet ăMittleres Flºhatalò an. Die Flªche wird aktuell hauptsªchlich 

Landwirtschaftlich genutzt. Ein(e) Investor_in plant auf dem Grundstück die Errichtung 

von Photovoltaikanlage n. Der Gemeinderat  Grünhainichen  hat am 12.05.2022 dazu 

den Beschluss zur Aufstellung eines B ebauungspla nes gefasst. Der Verwaltungs -

verband Wildenstein möchte mit der Ausweisung dieses Sondergebiet Photovoltaik 

(Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) im  Flächennutzungsplan die Voraus -

setzungen fü r die  Erzeugung e rneuerbarer Energien  schaffen.    
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3.7.8 Herausnehmen von Flächen nach §5 Abs. 1 BauGB  

Gemäß § 5 Abs. 1 BauGB können Flächen und sonstige Darstellungen aus dem 

Flächennutzungsplan ausgenommen werden, wenn die Grundzüge der Planung 

dadurch nicht berührt werden und die Gemeinden beabsichtig en  die Darstellung zu 

einem späteren Zeitpunkt vorzune hmen. Von dieser Möglichkeit wurde in der 

vorliegenden Planung kein Gebrauch gemacht.  

 

3.7.9 Bauen im Außenbereich nach §35 BauGB  

Der Außenbereich dient vor allem der Landwirtschaft, der Erholung der Bevölkerung 

sowie dem Natur - und Landschaftsschutz. Außerdem n ehmen die Gebiete außerhalb 

der Siedlungen wichtige Freiraum - und Ausgleichsfunktionen wahr, die nachhaltig zu 

sichern sind (z. B. Frischluftproduktion, Schadstoffsenkung, Boden - und Wasser -

potential). Sogenannte Splittersiedlungen stellen keinen erheblich en Bebauungs -

zusammenhang dar, der eine Bauflächenausweisung rechtfertigen könnte. Die 

Kriterien für die Erheblichkeit eines Bebauungszusammenhanges hängen stark von der 

Gesamtsiedlungsstruktur einer Gemeinde ab. Beispiele für Bauten im Außenbereich 

sind im Plangebiet: einzelnstehende bzw. Gruppen von Höfen oder Wohnhäusern, 

Stallanlagen, Gaststätten und Erholungsgrundstücken.   

 

Im Außenbereich ist nur die Bebauung zulässig, die sich als unbedingt notwendig 

erweist. Diese Vorhaben sind in flächensparender u nd den Außenbereich schonender 

Weise auszuführen. Der Gesetzgeber benennt in §  35 BauGB sogenannte privilegierte 

Vorhaben und sonstige Vorhaben. Die privilegierten Bauvorhaben sind nach  

§ 35 Abs. 1 geregelt und sind nur dann nicht zulässig, wenn ihnen zwi ngende 

öffentliche Belange entgegenstehen (vor allem land - und forstwirtschaftliche Betriebe 

und Anlagen). Sonstige Vorhaben hingegen sind nur dann genehmigungsfähig, wenn 

öffentliche Belange nicht nachteilig beeinträchtigt werden (§  35 Abs. 3 BauGB).  

 

Na ch §  35 Abs. 4 BauGB besitzen vorhandene, zulässigerweise errichtete  

Baulichkeiten Bestandsschutz. Bei der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sind 

Modernisierungen, Nutzungsänderungen, Ersatzbauten und geringfügige 

Erweiterungen zulässig.   

 

Gemäß § 35  Abs. 6 BauGB ist sind die Gemeinden  ermächtigt, für bebaute Bereiche 

im Außenbereich, in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, 

durch einfache Satzung  (sogenannte Außenbereichssatzung ) zugunsten des 

Wohnungsbaus  und kleinerer Handwerks - und Gewerbebetriebe bestimmte 

öffentliche Belange auszuschalten, die dem Bauvorhaben ansonsten gemäß  

§35 Abs. 3 BauGB entgegengehalten werden könnten.  
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3.8 Gemeinbedarfseinrichtungen  

3.8.1 Öffentliche Verwaltung und Sicherheit  

Verwaltung  

¶ Verwaltungsverband Wildenstein , Chemnitzer Straße 41, 09579 Grünhainichen  

¶ Gemeindeverwaltung Grünhainichen , Chemnitzer Straße 41,   

09579 Grünhainichen  

¶ Gemeindeverwaltung Börnichen, Rathausstraße 6, 09437 Börnichen  

Freiwillige Feuerwehr  

¶ Ortsfeuerwehr Grünhainichen, Am Wasserwerk 36, 09579 Grünhainichen  

¶ Ortsfeuerwehr Waldkirchen, Hauptstraße 28b, 09579  Grünhainichen  

¶ Ortsfeuerwehr Borstendorf, An der Kirche 4, 09579 Grünhainichen  

¶ Freiwillige Feuerwehr Börnichen/Erzgeb.  Tempelweg 4a, 09437 B örnichen/  

Erzgeb.  

Polizei 

¶ Im Verwaltungsverband Wildenstein befindet sich kein Polizeistandort. Die 

Adresse des  nächstgelegene n Polizeistandort ist : Altmarkt 4,  09405 Zschopau  

 

3.8.2 Soziale und Gesundheitliche Einrichtungen  

Krankenhäuser  

¶ Im Verwaltungsverband Wildenstein befindet sich kein Krankenhaus. Die 

nächstgelegenen Krankenhäuser  befinden sich in  Frankenberg, Freiberg, 

Zschopau  und  Chemnitz  

Niedergelassene Ärzte/ therapeutische Einrichtungen  

¶ 2 Allgemeinmediziner _innen ,  

¶ 3 Zahnärzt_innen,  

¶ 4 Physiotherapeut ische Prax en  

¶ 1 Tierarzt 

Die medizinische Grundversorgung  im Verwaltungsverband Wildenstein  ist 

gewährleistet.   

Apotheken  

¶ In Grünhainichen  befindet sich eine Apotheke.   

Senioreneinrichtungen und Altenpflege  

¶ Es befindet sich ein Seniorenhaus in Grünhainichen  

¶ Weitere Einrichtungen in Zschopau, Augustusburg , Eppendorf und Pockau -

Lengefeld  

Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung ist weiterer Bedarf zu erwarten.  
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3.8.3 Einrichtungen für Erziehung und Kultur  

Schulen  

¶ Grundschule  ăIm Gr¿nenò Grünhai nichen , Chemnitzer Straße 67b,  

09579 Grünhainichen  (Schulbetrieb aufgenommen am 01.11.2022)  

¶ Der Schulbetrieb in der Grundschule Waldkirchen wurde aufgrund des Neubaus  

in Grünhainichen am 31.10.2022 stillgelegt.   

¶ Die nächstgelegenen Oberschulen befinden si ch in Pockau -Lengenfeld und 

Zschopau  

¶ Die nächstgelegenen Gymnasien befinden sich in Augustusburg und Zschopau  

Kindertagesstätten und Horte  

¶ Hort ăWaldis Kidsò (integriert in der Grunschule ăIm Gr¿nenò Chemnitzer StraÇe 

67b, 09579 Grünhainichen  

¶ Kindertagesst ªtte ăHolzw¿rmchenò, FabriksstraÇe 6, 09579 Gr¿nhainichen  

¶ Integrative Kindertageseinrichtung ăBorstelò, GartenstraÇe 5 Borstendorf,  

09579 Grünhainichen   

¶ Kindertagesstªtte ăMªuseburgò, DorfstraÇe 51 Waldkirchen,  

09579 Grünhainichen   

¶ Kindertagesstªtte ăWunderlandò, Fºrsterweg 2, 09437 Bºrnichen/Erzgeb. 

Bibliotheken  

¶ Gemeindeb ücherei in der ehemalige Grundschule Waldkirchen,  

Hauptstraße 38 Waldkirchen, 09579 Grünhainichen   

 

3.8.4 Kirchen und Religiöse Einrichtungen  

¶ Evangelisch -Lutherischen Kirchgemeinde Grünhainichen, Kirchstraße 4, 09579 

Grünhainichen  

¶ Kirchgemeinde Börnichen, Försterweg 1, 09437 Börnichen  

¶ Evangelisch -Lutherischen Kirchgemeinde Waldkirchen, Börnichener Straße 3, 

09437 Grünhainichen  

¶ Ev.-Luth. Kirchgemeinde Borstendorf -Schelle nberg -Leubsdorf , Pfarrgasse 2, 

09573 Leubsdorf   

 

3.8.5 Einrichtungen des Sports  

¶ Sporthalle in der Grundschule ăIm Gr¿nenò Gr¿nhainichen,  

Chemnitzer Straße 67b, 09579 Grünhainichen  

¶ Turnhalle Grünhainichen  (mit Turnhallenplatz), Nordstraße 10,  

09579 Grünhainichen  

¶ Turnhalle Waldkirchen und Sportplatz ăAm Steinò, Hauptstraße 32B, 09437 

Grünhainichen  

¶ Gebäude des Freibad es Borstendorf, August -Bebel -Straße 43c, 09579 

Borstendorf  
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Weitere Sportanlagen wurden als Grünflächen festgesetzt, weil bei diesen Anlag en 

die Freiflächennutzung überwiegt (siehe Punkt 3.1 1.2). 

 

3.9 Technische Infrastruktur  

3.9.1 Verkeh rsinfrastruktur  

 

Siehe auch Kapitel 3.2.  

 

Wander -, Rad- und Reitwege  

Im Verwaltungsverband Wildenstein befinden sich folgende Wander - und Radrouten : 

¶ Schachwanderweg : Themenwanderweg zum Borstendorfer Schachtradition  

¶ Bambiniwanderweg mit Waldlabyrinth, Borstendorf  

¶ Mühlentour Grünhainichen (Sehenswürdigkeiten u.a.: 4 Mühlen, 

Spieldosenplatz Grünhainichen, Schaukelbnrücke Floßmühle, Fuchsturm 

Grünhainichen)  

¶ Entlang der Zschopau führt der Radfernweg 1 -5 "Zschopautalradweg"  

¶ entlang der Flöha die Regionale Hauptradroute 11 -14 "Flöhatalradweg". Zudem 

berührt die Regionale Hauptradroute 11 -62 "Talsperrentour" das Waldgebiet 

östlich von Borstendorf und die Gemeinde Börnichen 67 

¶ Entlang der Zschopau führt das Tal der Burgen.   

Es gebt darüber hinaus zahlreiche Rad - und Wanderwege entlang der Zschopau und 

der Flöha, sowie in den Wäldern im Verwaltungsverband sowie innerörtliche 

Wanderwege.  Im Bornwald südlich von Börnichen befinden sich zahlreiche Reitwege .  

 

Für den Freistaat Sachsen liegt die überarbeitete Radverk ehrskonzeption  2019 vor. Ziel 

der Radverkehrskonzeption 2019 ist es, die sächsische Verkehrspolitik zur weiteren 

Stärkung des Alltagsradverkehrs und des Radtourismus in den Gemeinden und 

Landkreisen umzusetzen. Im Einzelnen sind  

¶ der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr zu erhöhen , 

¶ die Verkehrsinfrastruktur bedarfsorientiert vorzuhalten bzw. auszubauen 

(Erhaltung und Instandsetzung, Neu - und Ausbau des Infrastrukturangebots),  

¶ die Sicherheit Rad fahrender Personen im Straßenverkehr zu erhöhen und  

¶ die Vernetzung der Verkehrssysteme Fahrrad und ÖPNV/SPNV zu verbessern.  

Mit einer neuen Generation von Regelwerken steht der Verkehrsplanung ein 

zeitgemäßes Instrumentarium zur Verfügung, um verbesserte Entwicklungs -

möglichkeiten für den Radverkehr zu schaffen . Eine wichtige Grundlage für Strategien 

zur Stärkung des Radverkehrs ist eine auf dem Regelwerk (ERA 2010 bzw. RIN 2008) 

basierende Netzplanung. Die Netzplanung für den Radverkehr hat die Aufgabe (vgl. 

ERA 2010), den Strecken Netzkategorien zuzuordnen, mi t welchen Qualitätsstandards 

 
67 Radverkehrskonzeption für den Freistaat  Sachsen 2019, Abb. 5.5 Übersichtskarte SachsenNetz Rad  



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    112 

 

verbunden sind, Netzlücken zu identifizieren, um Verbindungen zu schließen und 

Maßnahmen zu priorisieren, um die angestrebten Qualitäten zu erreichen.  

 

3.9.2 Ver- und Entsorgun g 

Trinkwasserversorgung  

Erzgebirge Trinkwasser GmbH ăETWò68 

Im Verwaltungsverband Wildenstein befinden sich folgende Trinkwasserversorgungs -

anlagen der Erzgebirge Trinkwasser GmbH :  

¶ Hochbehªlter ăMittlere Zoneò, DorfstraÇe Waldkirchen 

¶ Hochbehªlter ăUntere Zoneò, DorfstraÇe Waldkirchen 

¶ Pumpwerk mit Hauptleitungen vom Hochbehälter Börnichen und nach 

Krumhermer sdorf , Börnichen/Erzgeb.  

¶ Druckerhöhun gsanlage Siedlung, Börnichen/Erzgeb.  

¶ Druckminderungsschacht Rathausstraße, Börnichen/Erzgeb.  

In den Gemeindegebiete von Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb. si nd Zurzeit keine 

Veränderungen und Maßnahmen der Erzgebirge Trinkwasser GmbH  geplant.  

 

Zweckverband Fernwasser Südsachsen 69 

In den Gemeindegebiete n von Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb. befinden sich 

folgenden Versorgungsanlagen des Zweckverbandes Fernwasser Südsachsen:  

¶ Trinkwasserleitung vom Wasserbehälter Lengefeld RL36 DN 300 St teilweise a. B., 

500 GGG  

¶ Trinkwasserleitung vom Rohrleitungsbauwerk Wünschendorf zum Schacht 

Wasserbehälter Eppendorf / Wasserbehälter Reifland RL37 DN 200  PVC, DN 250 

GGG  

¶ Trinkwasserleitung vom Pumpwerk Wasserwerk Einsiedel zum Wasserbehälter 

Börnichen RL38 DN 500 GGG  

¶ Trinkwasserleitung vom Wasserbehälter Börnichen zum Schacht Augustusburg / 

Grünhainichen RL40 DN 200 PVC  

Bestandteile dieser überregional be deutsamen Trinkwasserfernleitung sind darüber 

hinaus Schachtbauwerke, erdeingebaute Armaturen, Entleerungsleitungen, 

Fernmeldekabel sowie Hinweissäulen  und Zählersäulen .  

 

Für den Anlagenbestand des Verbandes FWS wurden außerhalb öffentlicher Wege 

und Plät ze Leitungsrechte in Form von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten in den 

Grundbüchern der betroffenen Flurstücke eingetragen. Der Kernbereich dieser 

Dienstbarkeit bezieht sich auf einen Schutzstreifen, dessen Breite in Abhängigkeit von 

 
68 Erzgebirge Trinkwasser GmbH ăETWò, im Rahmen der TÖB-Vorabfrage vom 05.10.2020  
69 Zweckverband Fernwasser Südsachsen , im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 08.10.2020  
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der Rohrdimensio n und in Anlehnung an das DVGW -Regelwerk festgelegt wurde. Er 

beträgt für Rohrleitung en DN 200, DN 250 und DN 300 6 ,0 m, für DN 500 8,0 m sowie für 

abzweigende Entleerungsleitungen 4,0 m , für Fernmeldekabel und Niederspannungs -

kabel 2,0 m. Die Mitte des Sc hutzstreifens entspricht dabei jeweils der Leitungsachse.  

 

Für die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbau - und Gewerbeflächen sind  

standortbezogene Stellungnahmen zur Wasserver sorgung  und Abwasserentsorgung 

einzuholen.  

 

Energieversorgung  

Siehe auch Kapitel 3.7.3.   

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 70 

In den Gemeindegebieten von Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb. befinde t sich 

die 110 -kV-Freileitung Niederwiesa - Pockau, Mastfeld M S9 - 69. Die Anlage  hat  

Bestand. Sie dient der elektrischen Grundversorgung und steht unter  Spannung. 

Änderungen des derzeitigen Status und des Bestandes sind nicht geplant.   

 

Gasversorgung  

inetz 71 

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans betreibt die inetz GmbH Leitungen und 

Anlagen der Gasversorg ung. Dies betrifft ein Rohrleitungssystem unterschiedlicher 

Dimensionen und Druckstufen sowie weitere Anlagen der Gasversorgung, welche 

unterirdisch verlegt oder oberirdisch errichtet wurden. Dazu zählen. U.a. 

Regelschränke, Steuerkabel, KKS -Anlagen u.ä. F ür alle Gasleitungen und 

Nebenanlagen von  der  inetz GmbH  sind Schutzstreifen, je nach Druckstufe und 

Dimension festgelegt. Grundsätzlich bedarf es für alle Planungen und / oder Arbeiten 

im Näherungsbereich der Gasversorgungsanlagen der ausdrücklichen Zusti mmung 

des Versorgungsunternehmens.   

 

Bei der Gasdruckregelanlage R ON 1508 (Papierfabrik Grünhainichen) handelt es sich 

um eine Einzelkundeanlage für das Unternehmen.   

 

Im Verwaltungsverband Wildenstein betreibt die inetz GmbH ein Gasversorgungsnetz 

für Endkundenverbraucher in der Druckstufe MOP 1,0. Die Gemeinde Grünhainichen, 

einschließlich der Ortsteile Borstendorf und Waldkirchen sind an dem Erdgasnetz 

angebunden.  

 

In der Gemeinde Börnichen betreibt die inetz GmbH gegenwärtig noch im Bereich 

Stülpner weg / Dorfstraße ein territorial begrenztes Flüssiggasnetz, mit einem zentralen 

Tank im Flurstück 148/2. Eine Errichtung deines zweites Flüssiggasnetzes auf dem 

Flurstück 14/52, als Interimslösung, ist derzeit in Planung.   

 
70 MITNEZT STROM mbH, Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vorabfrage, vom 20.10.2020  
71 inetz GmbH , Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vorabfrage, v om 28.10.2020  
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Die inetz GmbH wird die Gemeinde Börnichen, ausgehend vom Gasleitungsnetz in 

Waldkirchen, mit Erdgas erschließen. Die Arbeiten haben bereits begonnen und 

werden in den Folgejahren fortgesetzt. In diesem Zusammenhang kann es auch zu 

Ertüchtigungsmaßnahmen am Standort der Gasdruckregelanlag e bzw. an einem 

neuen Standort in Waldkirchen kommen.  Weitere, grundlegende Änderungen am 

Versorgungsnetz sind derzeit nicht vorgesehen, welche Einfluss auf die städtebauliche 

Entwicklung des Verwaltungs -verbandes Wildenstein haben könnten.   

 

Telekommunika tion  

Die Versorgung mit Anschlüssen der Telekommunikation ist im gesamten Plangebiet 

gesichert.  Mobilfunktechnik ist im gesamten Verwaltungsverband  verfügbar. Die 

Breitbandverfügbarkeit ist grundsätzlich gegeben. Weitere Verbesserungen, 

insbesondere die Erhöhung der Geschwindigkeit wird angestrebt.   

 

Telekom 72  

Im Bereich des Flächennutzungsplanes befinden sich Telekommunikationslinien der 

Telekom Deutschland GmbH.  Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 

Telekommunikationslinien  müssen weiterhin gewährleistet bleiben .   

 

Für zukünftige Erweiterungen sind in nachgeordneten Verfahren in allen 

Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der 

Telekommunikationslinien  der Telekom vorzusehen.  Im beschriebenen Gebiet wurde in 

den letzten Jahren umfangreicher FTTH -Ausbau betrieben. Es können  diesbezüglich 

zukünftig weitere Baumaßnahmen zur Erschließung einzelner Häuser notwendig 

werden.  Es wird vorsorglich auf das Neubaugebiet am "Am Bornwald" in Börnichen 

hingewiesen . 

 

envia TEL GmbH 73 

Im Bereich des Flächennutzungsplanes befinden sich Fernmeldekabel der envia TEL 

GmbH . 

 

Abwasserentsorgung  

Für die Abwasserversorgung im Verwaltungsverband Wildenstein ist der Zweck -

verband ăKommunale Wasserver- /  Abwasserentsorgung  Mittleres Erzgebirgs -

vorland"  Hainichen (ZWA)  zuständig. Der ZWA wird zur Behördenbeteiligung nach § 4 

BauGB zum Vorentwurf  des Flächennut zungsplanes  angeschrieben .  

 

Für die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbau - und Gewerbeflächen sind  

standortbezogene Stellungnahmen zur Wasserver - und Abwasserentsorgung  

einzuholen.  

 

 
72 Telekom Deutschland GmbH, Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vorabfrage, vom 19.11.2020  
73 MITNEZT STROM mbH, Stellungnahme im Rahmen der TÖB -Vorabfrage, vom 20.10.2020  
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Abfallentsorgung  

Der Erzgebirgskreis ist entsprechend § 3 Abs. 1 des Sächsischen Abfallwirtschafts - und 

Bodenschutzgesetzes (SächsABG) entsorgungspflichtige Körperschaft.   

 

Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen  

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen ist im angegebenen 

Verwaltungsverband Wildenstein für die Altdeponie  Grünhainichen, OT Waldkirchen, 

Alte Poststraße, AKZ 81110148 als Deponieinhaber und -betreib er  zuständig.   

 

Die Altdeponie Waldkirchen is t nach § 40, Abs. 3 und 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz  

(KrWG) seit 2017 endgültig stillgelegt und befindet sich in der Nachsorgephase. In der 

Nachsorgephase  sind durch den Zweckverband auf der Deponie Kontroll - und 

Überwachungsmaßnahmen durchzuführen.   

 

Löschwasserversorgung  

Die Löschwasserversorgung erfolgt z.T. aus dem öffentlichen Trinkwassernetz über 

Hydranten. Darüber hinaus kann Löschwasser aus natürlichen und künstlichen 

Stillgewässern sowie Staustellen an Fließgewässern entnommen werden. Bei 

besonder em Bedarf z.B. in Gewerbe - und Industriegebieten sind Löschwasserbehälter 

zu errichten.   

 

3.10 Grün- und Freiflächen  

3.10.1 Spielanlagen  

Im Flächennutzungsplan wurden keine öffentlichen Spielplätze dargestellt. Die 

vorhandenen Spielplätze sind Bestandteil der Baufläch en bzw. Grünflächen:  

¶ Spielplatz Grete -Wendt -Straße, 09579 Grünhainichen  

¶ Freilandspieldose Grünhainichen, Chemnitzer Str., 09579 Grünhainichen  

¶ Waldkirchen Park, Hauptstraße  Waldkirchen , 09437 Grünhainichen  

¶ Spielplatz Dorfstraße, 09437 Börnichen/Erzgeb.  

Weit ere Spielplätze sind den Schulen und Kindereinrichtungen zugeordnet bzw. 

befinden sich im privaten Wohnumfeld.   

 

Spielplätzen und Freiräumen zum Spielen müssen für alle Menschen erreichbar und 

nutzbar sein. Die theoretischen Entfernungen  und Größe n von  Spielplätze n nach DIN 

18034-1 (2020-10) "Spielplätze und Freiräume zum Spielen"  sind folgende:  

¶ Kleinkinder (bis 6 J ahre ) 200 m (bis 6 min.), Einzugsradius 175 m, Mind. 500 qm  

¶ Kinder (6 - 12 Jahre ) 400 m (bis 10 min.), Einzugsradius 350 m, Mind. 5.000 qm  

¶ Jugendliche (12 ð 18 Jahre ) 1.000 m (bis 15 min.), Einzugsradius 750 m, Mind. 

10.000 qm  
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3.10.2 Sportanlagen  

Neben den als Bestandteil von Gemeinbedarfseinrichtungen dargestellten 

Sportflächen, die stark baulich geprägt sind bestehen im Verwaltungsverband  weitere 

Sportflächen:  

¶ Fußballplatz Grünhainichen, Chemnitzer Str. 67a, 09579 Grünhainichen  

¶ Kleinsportfeld Borstendorf, Am Südhang, 09579 Grünhainichen  

¶ Sportplatz und Sportlerheim Borstendorf, Zum Sportlerheim, 09579 

Grünhainichen  

 

3.10.3 Freibäder  

In Borstendorf befinde t sich in dem Ortskern, gegenüber vom ehemaligen Kulturhaus 

an der August -Bebel -Str. 43c, 09579 Borstendorf  ein Freibad.   

 

3.10.4 Dauerkleingärten  

In den Gemeindegebieten von Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb. sind 

Dauerkleingartenanlagen nach Bundeskleingarten gesetz und private Gärten 

vorhanden : 

Ortsteil  Beschreibung  

Grünhainichen  

Nordstraße / Am Schrebergarten  

Siedlungsweg  

Marbacher Straße / Grete -Wendt -Straße 

Waldkirchen  Waldkirchen Park / Grabners Gasse  

Borstendorf (einschl . Floßmühle)  Gartenstraße  

Börnichen/Erzgeb.  Dorfstraße / Försterweg  

Tabelle 27  Kleingärten im Flächennutzungsplan des Verwaltungsverbandes Wildenstein   

Die Anlagen nach Bundeskleingartengesetz wurden als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Kleingartenanlage dargestellt. Weitere private Gärten, die nicht 

dem Bundeskleingartengesetz unterliegen wurden als sonstige Grünflächen 

dargestellt. Diese Anlagen haben Bestandsschutz.  

 

3.10.5 Friedhöfe  

Friedhofsanlagen bestehen im Verwaltungsverband Wildenstein in folgenden 

Bereichen:  

¶ Friedhof Grünhainichen, Kirchstraße 09579 Grünhainichen  

¶ Friedhof Waldkirchen (Denkmalgeschützt), Hauptstraße 1, 09437 Grünhainichen  
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¶ Friedhof Borstendorf, Allee, 09579 Grünh ainichen  

¶ Friedhof Börnichen (Denkmalgeschützt), Dorfstraße, 09437 Börnichen  

Bei Neubaumaßnahmen in der Nachbarschaft von Friedhöfen sind Abstände  zu 

Wohngebieten von 35 m und zu Gewerbegebieten von 75 m einzuhalten . Durch 

Zunahme der Feuerbestattungen wird der Flächenbedarf insgesamt geringer, so dass 

keine Erweiterungen bestehender Friedhofsflächen erforderlich sind.   

 

3.11 Naturschutz und Landschaftspflege  

3.11.1 Allgemeine Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

1. Entsprechend dem BN atSchG § 1 sind Natur und Landschaft auf Grund ihres 

eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für 

die zukünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen dass : 

¶ die Leistungs - und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,  

¶ die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

¶ die Pflanzen - und Tierwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume,  

¶ die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft auf Dauer gesichert sind.   

2. Erhaltung und Entwicklung der Landschafts - und Siedlungsstrukturen im Sinne der 

Aufwertung des Landschaftsbildes und des Schutzes der Naturrau mpotenziale unter 

Berücksichtigung der naturraumspezifischen und historischen Gegebenheiten, aber 

auch der ökonomischen Rahmenbedingungen.   

 

3. Schutz, Erhaltung und Pflege der vorhandenen hochrangigen Biotope, Sicherung 

ihrer Vernetzung.   

 

4. Schutz und R enaturierung der Gewässer durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege.   

 

5. Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung wichtiger Lebensräume für 

Pflanzen und Tiere in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt und 

der en Vernetzung.   

 

6. Biotopsicherung und Renaturierung der Quell - und Feuchtgebiete an den 

Fließgewässern.  

 

7. Erhalt und Aufwertung der Überschwemmungsgebiete sowie der 

überschwemmungsgefährdeten Bereiche einschließlich der zugehörigen 

Gewässerrandstreifen . 

 

8. Entwicklung und Förderung einer standortgerechten und umweltverträglichen 

Landwirtschaft.  
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9. Erhaltung und gezielte Verbesserung des Angebotes für die landschaftsbezogene 

Erholung unter Beachtung von Natur - und Landschaftsschutz.   

 

10. Beseitigung von Altlasten und Rekultivierung von Problemstandorten.   

 

11. Erhaltung und Sicherung der Siedlungsstrukturen, Entwicklung durchgrünter, 

harmonisch in die Landschaft eingebundener Siedlungen an umweltverträglichen 

Standorten . 

 

12. Gestalterisch e Aufwertung von Teilbereichen und Schutz wichtiger Kultur -, Bau- und 

Bodendenkmäler einschließlich deren Umgebung.   

 

Das Gebiet des Verwaltungsverbandes Wildenstein gehört zur Naturregion 

ăSªchsisches Bergland und Mittelgebirgeò. Siehe dazu Kapitel 3.3.1. Zur potenziellen 

Vegetation des Verwaltungsverbandes  siehe Kapitel 3.3.6.   

 

3.11.2 Regionale Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

Im Regionalplan sind in der Zielkarte Raumnutzung Vorrang - und Vorbehaltsgebiete 

für Natur und Landschaft ausgewiesen.  Diese Gebiete sind regional besonders 

bedeutsame Biotopkomplexe einschließlich wichtiger Ergänzungs -, Puffer - und 

Verbundzonen : 

¶ Lebensräume gefährdeter Arten  

¶ Geeignete oder potentiell gefährdete Gebiete zum Schutz des 

Landschaftsbildes (naturnahe Flussauen , Flusslandschaften, Uferbereiche von 

Standgewässern sowie landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und 

Hanglagen)  

¶ Bereiche für den Aufbau eines regionsweiten ökologischen Verbundsystems  

Ausgehend von den überwiegend nur noch kleinräumig vorhandenen wertvollen 

Biotopen sowie Vorkommensbereichen besonders gefährdeter Arten sollen deshalb 

die hochwertigsten Landschaftsbereiche der Region durch die Ausweisung als 

Vorranggebiete  geschützt und als Kernbereiche des ökologischen Verbundsystems 

gesichert werden.   

 

Innerhalb den Gemeindegebieten Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb.  befinden 

sich folgende Vorrang gebiete  Arten - und Biotopschutz 74: 

¶ VRG Arten - und Biotopschutz innerhalb des Waldes südlic h der Ortslage von 

Börnichen/Erzgeb.  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz zwischen dem Ortsteil Krumhermersdorf (Stadt 

Zschopau) und  der Ortslage Börnichen/Erzgeb.  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz nordöstlich der Ortslage von Börnichen/Erzgeb.  

 
74 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentliche Auslegung und 

Beteiligung, Karte 1.1 Raumnutzung, Arbeitsstand: März 2021  
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¶ VRG Arten - und Biotopschutz entlang der westlichen Gemeindegrenze von 

Grünhainichen  sowie im Waldgebiet nördlich der Ortslage  Waldkirchen/Erzgeb.  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz entlang der Flöha  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz nördlich der Ortslage Grünhainichen  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz nördlich der Ortslage Borstendorf  

¶ VRG Arten - und Biotopschutz entlang der Gemeindegrenze von Grünhainichen 

zu Pockau -Lengefeld.  

 

Ziel der Ausweisung von Vorrang - und Vorbehaltsgebieten  für Natur und Landschaft 

ist die über Kernbereiche hinausg ehende Sicherung von Gebieten, die für den Aufbau 

eines regionsweiten ökologischen Verbundsystems . Die Gebiete werden 

ausgewiesen, wenn sie aufgrund der standörtlichen Voraussetzungen besonders 

geeignet sind und gleichzeitig durch die Wahrnehmung wesentlic her Regulations - und 

Ausgleichs -funktionen im Landschaftshaushalt sowie eine hohe landschaftliche 

Erlebnis-wirksamkeit überörtliche Bedeutung besitzen.  Siehe dazu auch Kapitel 2.2 

(Regionalplan Chemnitz -Erzgebirge).   

 

Sofern Schutzgebiete im Sinne des Natu rschutzrechtes betroffen sind, wurden diese in 

den Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen.  

 

3.11.3 Leitbild von Natur und Landschaft  

Das Leitbild zur Entwicklung von Natur und Landschaft setzt sich aus den folgenden 

Zielvorgaben zusammen:  

¶ Erhaltung und natu rnahe Gestaltung von Fließgewässern, Renaturierung 

begradigter und  ausgebauter Gewässerabschnitte  

¶ Sicherung der typischen Siedlungs - und Naturlandschaft, d.h. Pflege und 

Entwicklung von Waldflächen insbesondere der Hang - und Schluchtwälder 

sowie Schutz der  Offenlandbereiche zur Erhaltung des Landschaftsbildes  

¶ Landschaftsgerechte Begrünung , Abbruch leerstehender Gebäude  

¶ Stärkung und Entwicklung naturnaher Erholungsformen unter den 

Gesichtspunkten des sanften nachhaltigen Tourismus  

¶ Erhaltung wichtige Blickbez iehunge n, Verhinderung von Verbauungen  

¶ Vorgabe zur Siedlungsentwicklung aus landschaftsplanerischer Sicht: 

gemäßigte Siedlungsentwicklung zur Gewährleistung der Wohn - und 

Versorgungsfunktion mit Schwerpunkt Wohnen, Erholung und naturverträglicher 

Tourismus 

Neben den schon mit Schutzstatus versehenen Flächen : Fauna -Flora -Habitat -Gebiete  

(FFH), Landschaftsschutzgebiete ( LSG), Flächennaturdenkmale ( FND), Naturdenkmale 

(ND) und Biotope nach §  21 SächsNatSch G zählen zu den landschaftspflegerisch 

wertvollen Flächen v.a. naturnahe Fließgewässer und Auenbereiche, Verlandungs -

bereiche mit Röhrichten, Quellbereiche, naturnahe Offenlandbereiche, Feldgehölze 

und Waldflächen sowie siedlungsnahe Grünstrukturen z.B. Str euobstwiesen.  
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Neben der Sicherung der Kernzonen für Naturschutz und Landschaftspflege sind 

Vernetzungskorridore zu schaffen und potentiell wertvolle Lebensräume zu entwickeln.  

 

Ziel ist die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Arten - und Biotopausstattung im 

gesamten Plangebiet. Weiterhin soll dadurch ein vielfältiges und abwechslungsreiches 

Landschaftsbild befördert werden.   

 

3.11.4 Schutzgebiete und Objekte nach Naturschutzrecht  

Die nachfolgend benannten Schutzgebiete und ðObjekte dienen dem Sc hutz, der 

Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft. Neben dem Arten - und 

Biotopschutz der bei diesen Schutzgebieten und -Objekten  im Vordergrund steht, 

sollen auch das Landschaftsbild und der Erholungswert erhalten und aufgewertet 

werden.  Besond ers schutzwürdige Biotope einschließlich Flora und Fauna unterliegen 

im Freistaat Sachsen dem Biotopschutz gemäß § 21 SächsNatSchG.   

 

Gebiete gemäß Fauna -Flora-Habitat -Richtlinie  (FFH, SPA) 

Im Plangebiet befinden sich Fauna -Flora-Habitat -Gebiete (FFH) , die  vom Freistaat 

Sachsen an die Europäische Union gemeldet wurden.  

 

¶ FFH-Gebiet "Zschopautal" (Gebiets -Nr. 4943-301), insgesamt 2.436 ha  

¶ FFH-Gebiet "Flöhatal"  (Gebiets -Nr. 5144-301), insgesamt 1.8 78 ha  

¶ FFH-Gebiet "Lautenbachtal"  (Gebiets -Nr. 5244-301), insge samt 124 ha  

 

Neben den allgemeinen Vorschriften der Richtlinie 92/43/EWG  (Fauna -Flora-Habitat -

Richtlinie)  zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, der ökologischen Funktions -

fähigkeit, der biologischen Vielfalt sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen wurden 

jeweils gebietsspezifischen Erhaltungsziele fixiert. Insbesondere sind prioritäre Arten und 

Lebensräume zu schützen.  Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung dienen 

dem Aufbau und dem Schutz des Europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". 

 

Die Bauflächenausweisungen des F lächennutzungsplanes  einschließlich der 

Planungsflächen wurden auf die ausgewiesenen FFH -Gebiete abgestimmt. 

Überschneidungen zwischen Bauflächenausweisungen und FFH -Gebieten sind nicht 

erkennbar.   

 

Im Plangebiet be finden sich folgende Vogelschutzgebiete  (Special Protection Areas, 

SPA) gemäß Richtlinie 79/409/EWG : 

¶ SPA "Zschopautal"  (Gebiets -Nr. 5244-451), insgesamt 1.159 ha  

¶ SPA "Flöhatal" (Gebiets -Nr. 5144-451), insgesamt 1.878 ha  
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Landschaftsschutzgebiete (LS G) 

Als Landschaftsschutzgebiete  nach § 26 BNatSchG  sind rechtsverbindlich festgesetzte 

Gebiete , in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist :  

 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs - und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit oder der besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder  

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.  

 

Im Plangebiet befindet sich drei  festgesetzte Landschaftsschutzgebiet e: 

 

¶ Landschaftsschutzgebiet "Saidenbachtalsperre" , Gebiets -Nr. 20865, 

Festsetzung (4.465 ha) vom 09.04.1962, letzte Änd erung 23.12.2016  

¶ Landschaftsschutzgebiet "Mittleres Flöhatal" , Gebiets -Nr. 322999, Festsetzung 

(507 ha) vom 24.04.2002   

¶ Landschaftsschutzgebiet "Augustusburg -Sternmühlental" , Gebiets -Nr. 20731, 

Festsetzung (5.036 ha) vom 10.11.2010  

 

Folgendes Landschaftsschutzgebiet im Flächennutzungsplangebiet befindet sich 

derzeit in Planung:  

 

¶ Landschaftsschutzgebiet -Planungsgebiet "Zschopautal mit Nesselgrund"  

 

Naturschutzgebiete (NSG) gemäß § 14 SächsNatSchG  

Naturschutzgebiete dienen allgemein dem besondere n Schutz von Natur und 

Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen sowie insbesondere der Erhaltung, 

Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen 

bestimmter wildlebender Tier - und Pflanzenarten.  Im Plangebiet befinden sich keine 

festgesetzten Naturschutzgebiete .  

 

Naturdenkmale (FND  und  ND) gemäß § 18 SächsNatSchG  

Gebiete mit Flächen bis 5 ha ( Flächennaturdenkmal, FND) und Einzelgebilde der Natur 

(Naturdenkmal, ND) können als Naturdenkmale festges etzt werden, wenn deren 

Schutz und Erhaltung erforderlich ist.    

 

Insbesondere wissenschaftliche, naturgeschichtliche, landeskundliche und kulturelle 

Gründe, die Sicherung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter 

Pflanzen und Tiere sowie Selt enheit, Eigenart oder landschaftstypische Schönheit 

können die Schutzwürdigkeit erfordern.  
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Folgende (Flächen)Naturdenkmale befinden sich im Verwaltungsverband Wildenstein 

und wurden im Flächennutzungsplan übernommen:  

¶ FND ăWaldwieseò, Bºrnichen/Erzgeb. 

¶ FND ăGroÇe Hammerwieseò, Bºrnichen/Erzgeb. 

¶ FND ăKleine Hammerwiese Neunzehnhainò, Bºrnichen/Erzgeb. 

 

Schutz bestimmter Biotope gemäß § 21 SächsNatSchG  

Auch ohne Rechtsverordnung oder Einzelanordnung und ohne Eintragung in 

Verzeichnisse stehen nachfolgende Biotope gemäß § 21 SächsNatSchG unter 

besonderem Schutz:  

1. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen - und binsenreiche Nasswiesen, Bruch -, 

Moor -, Sumpf - und Auwälder,  

2. Quellbereiche, natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender 

Binnengewäs ser einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen 

uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer 

natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig 

überschwemmten Bereiche,  

3. Trocken - und Halbtrockenrasen, magere F risch- und Bergwiesen, 

Borstgrasrasen, Schwermetallrasen, Wacholder -, Ginster - und 

Zwergstrauchheiden,  

4. Gebüsche und naturnahe Wälder trockenwarmer Standorte einschließlich 

ihrer Staudensäume, höhlenreiche Altholzinseln und höhlenreiche 

Einzelbäume, Schluch t-, Blockhalden - und Hangschuttwälder,  

5. offene Felsbildungen, offene natürliche Block -, Schutt - und Geröllhalden, 

Serpetinitfelsfluren, offene Binnendünen, Lehm - und Lösswände,  

6. Streuobstwiesen, Stollen früherer Bergwerke sowie in der freien Landschaft 

befin dliche Steinrücken, Hohlwege und Trockenmauern.  

 

Die Naturschutzbehörden führen Verzeichnisse der ihnen bekannten besonders 

geschützten Biotope. Über Eintragungen werden die Gemeinden, die Grundstücks -

eigentümer _innen  und, soweit bekannt, die sonstigen Nut zungsberechtigten unter 

Hinweis auf die Verbote schriftlich informiert.  

 

Da das Plangebiet über eine reichhaltige naturräumliche Ausstattung verfügt, wurde 

eine Vielzahl von schutzbedürftigen Biotopen  erfasst. Die Vegetation an naturnahen 

Fluss- und Bachabschnitten sowie naturnahen Kleingewässern, Sickerquellen und 

offene Felsbildungen sind dabei die dominierenden Biotoptypen.   

 

Als Quelle für die Darstellungen im Flächennutzungsplan wurde die amtlich e 

Biotopkartierung Sachsen verwendet. Die Waldbiotopkartierung ist darin integriert. Im 

Anhang (Anlage 5) befindet sich eine Übersicht zu diesen Biotopen. Die 

Nummerierung in Plan - und Textteil ist identisch.  
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In der ăVerwaltungsvorschrift des Sächsischen S taatsministeriums für Umwelt und 

Landwirtschaft zum Vollzug des §  26 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftspflege ð Schutz bestimmter Biotope ò (VwV Biotopschutz ) ist in Bezug auf  

§26 SächsNatSchG niedergelegt, dass die, von den unteren Naturschutzbehörden zu 

führenden, Verzeichnisse nur deklaratorischen Charakter haben.   

 

Dem gesetzlichen Schutzstatus unterliegen daher auch die Biotope, die nicht oder 

noch nicht in den Verzeichnissen enthalten sind. Da bestimmte Biotope einer hohen 

Eigendynamik unterliegen, und im Laufe der Zeit entstehen oder sich verändern 

können, kommt es allein auf den tatsächlichen Zustand der Natur an.   

 

Insofern muss bei baulichen oder sonstigen Vorhaben durch die zuständigen 

Behörden eine entsprechende Vor -Ortübe rprüfung vorgenommen werden, um den 

jeweils aktuellen Naturzuständen und Rechtstatbeständen Rechnung tragen zu 

können.  

 

3.11.5 Bereiche mit Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von  Boden, Natur und Landschaft  

Die zunehmende Inanspruchn ahme von natürlichen Ressourcen beeinflusst und 

verändert die Landschaft in immer stärkerem Maße.  Eine gelenkte Entwicklung der 

Landschaft ist notwendig, um auch weiterhin die Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes und damit den Erhalt der Natur als Lebens grundlage für den 

Menschen gewährleisten zu können.   

 

Im Flächennutzungsplan wurden Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. Hierbei handelt es sich 

um ökologisch wertvolle Bereiche.  Diese Flächen wurden als Planungskategorie mit 

Vorrangbindung für Landschaftspflege und Naturschutz in den Flächennutzungsplan 

eingestellt.  

 

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  stellen überwiegen d bereits hochwertige Lebensraumkomplexe 

unter anderem  mit besonders geschützten Biotopen gem äß § 21 SächsNatSchG sowie 

sonstigen schutzwürdigen Biotopen dar. Innerhalb dieser Flächen sollen schutzwürdige 

Objekte sowie Naturraum - und Landschaftselemente mi t Vorrang für Landschafts -

pflege und Naturschutz  erhalten und entwickelt werden.   

 

In Teilbereichen sind neben der Schutzbedürftigkeit auch Entwicklungsmaßnahmen 

möglich. Häufig bestehen Notwendigkeiten zur Nutzungsextensivierung und zur 

qualitativen Verbesserung der Biotope (z.B. Entwicklung von naturnahen Verlandungs -

bereichen an Stillgewässern, Schaffung von extensiven Pufferzonen).   

 

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  tragen weiterhin maßgeblich zur Vernetzung und dem 
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Biotopverbund insbesondere der Kernbereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 

(Schutzgebiete) bei.  Innerhalb dieser Flächen sind unter Umstände n auch Ausgleichs - 

und Ersatzmaßnahmen möglich. Der Schwerp unkt besteht jedoch im Erhalt, der Pflege 

und der Entwicklung der vorhandenen Schutzgüter.   

 

Folgende Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft wurden im Planteil dargestellt:   

¶ Bindungen für die Erhaltung von Bäumen  

Die Hecken und Baumreihen zwischen den Feldkulturen sind wesentlicher Bestandteil 

der Kulturlandschaft im Erzgebirge, insbesondere als Teil der Waldhufend örfer  (wurden 

deshalb auf Hagenhufendörfer genannt)  und sollen erhalten bleiben.  

 

3.11.6 Bereiche mit Flächen für Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen  

Nach §1a Abs. 3 BauGB und §§ 8 - 11 SächsNatSchG besteht die Notwendigkeit, bei 

Eingriffen in Natur und Landschaft, das sind regelmªÇig ăVerªnderungen der Gestalt 

und Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 

das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeintrªchtigen kºnnenò, 

Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Derartige Maßnahmen, die regelmäßig als 

Eingriff zu bewerten sind, wurden im § 8 Abs. 2 des SächsNatSchG  festgelegt.   

 

Zu Eingriffen zählen in jedem Falle Baumaßnahmen im Außenbereich, Abgrabungen 

und Aufschüttungen, Gewässerausbau, Umwandlung von Wald und anderes mehr , 

nicht jedoch die umweltgerecht und ordnungsgemäß ausgeübte Land -, Forst- und 

Fischereiwir tschaft.  

Der Eingriffsausgleich  erfolgt prinzipiell nach dem Verursacherprinzip . Eine 

Beeinträchtigung gilt als ausgeglichen, wenn keine erheblichen oder nachhaltigen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben oder eine landschafts -

gerechte Neugestaltung stattgefunden hat. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass 

Eingriffe durch geeignete und mit den zuständigen Behörden abgestimmte 

Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen oder durch finanzielle Abgaben zu regeln sind.  

 

Gemäß § 9a SächsNatSchG können Maßnah men des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, die ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden und die 

zu einer dauerhaften Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft führen, 

auch als Ausgleichs - und Ersatzmaßnahme (Kompensationsmaßnahme) ganz oder 

teilweise anerkannt werden, wenn sie zeitlich vor dem Eingriff liegen ( Ökokonto ).  

 

Sie sind anzuerkennen, wenn die untere Naturschutzbehörde der Maßnahme vor 

ihrem Beginn zugestimmt hat, die günstigen Wirkungen auf Natur und Landschaft zum 

Zeitpunkt der Zulassung des Eingriffs von der Naturschutzbehörde festgestellt werden 

und die Fläche für die Kompensationsmaßnahme dauerhaft gesichert ist. Hierbei 
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handelt es sich insofern um Vorausleistungen,  welche im Nachgang für konkrete 

Verfahren mit Ausgle ichsbedarf angerechnet werden .  

 

Im § 9b SächsNatSchG ist geregelt, dass festgesetzte Kompensationsmaßnahmen  

sowie die Flächen, auf denen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt wurden, in 

einem Kataster erfasst werden ( Kompensationsflächenkataster ).   

 

Das Kompensationsflächenkataster  kann auch Angaben über die 

Flächeneigentümer _in und Flächen nutzer _in, über die für die Durchführung der 

Kompensationsmaßnahmen verantwortlichen Unternehmer _in, über den Rechtsgrund 

für die Kompensationsmaßnahme und über die Art d er Sicherung der 

Kompensationsmaßnahme enthalten. In das Kataster können auch Flächen 

aufgenommen werden, die für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 

geeignet sind; bei Privatflächen ist hierfür die Zustimmung des Eigentümers erforderlich.  

 

Grundsä tzlich geeignet für Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen sind :  

¶ Renaturierung von Gewässern, Verbesserungen der Gewässerstruktur,   

z.B. Renaturierung von naturfernen Fließgewässern,  

¶ Entsiegelungsmaßnahmen,  

¶ Rückbau ehemaliger Landwirtschaftsanlagen am Naturbadwe g,  

¶ Rückbau, Umnutzung von Kleingartenanlagen,  

¶ Straßen - und wegbegleitende Gehölzpflanzungen,  

¶ Flächenextensivierungen,  

¶ Waldmehrungsflächen.  

 

Entsprechend dem "Entsiegelungserlass" vom 11.12.2000 des Sächsisches 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (jetzt Sächsisches Staatsministerium 

für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft , SMEKUL) sind zunächst 

Entsiegelungs - und Abrissmaßnahmen  als prioritäre Möglichkeit zur Umsetzung der 

Komp ensationsverpflichtung zu prüfen. Hier sollten vor allem brachgefallene 

Gebäude sowie Flächen innerhalb des Überschwemmungsgebietes zurückgebaut 

werden. Aber auch der perspektivische Rückbau bzw. die Nachnutzung von 

Kleingartenanlagen bei rückläufiger Nach frage ist anzustreben.   

 

Zur Waldmehrung ist in Abstimmung mit den bewirtschaftenden Landwirtschafts -

betrieben zu prüfen, in wieweit Bereiche mit starker Hangneigung oder geringer 

Bodenfruchtbarkeit für eine Aufforstung geeignet sind, die auch als Ausgleichsfläche 

dienen können. Die Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft im Flächennutzungs -

plan steht einer Aufforstung grundsätzlich nicht entgegen.   

 

Eine Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für geplante Neuausweisungen von Bauflächen 

erfolgt im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nicht.  Die Eingriffsbilanzierung 

soll generell gemªÇ ăHandlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von 

Eingriffen im Freistaat Sachsenò erfolgen. Im Falle der Ermittlung einer Ausgleichs-
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abgabe ist die Natursc hutz-Ausgleichsverordnung vom 30.03.1995 (NatSchAVO) 

heranzuziehen.  

 

Die Ausgleichs - und Ersatzflächen  sind spätestens im Rahmen der Aufstellung der 

verbindlichen Bauleitpläne festzusetzen. Vertragsrechtliche Regelungen können im 

Rahmen von Städtebaulichen  Verträgen (§ 11 BauGB) und Durchführungsverträgen 

zu Vorhaben - und Erschließungsplänen (§ 12 BauGB) getroffen werden. Erforderliche 

Dienstbarkeiten, Baulasten und sonstige Grundstücksfragen sind notariell zu regeln.  

 

Im Rahmen der Fortschreibung des LEAD ER-Entwicklungskonzeptes wurden durch die 

LEADER-Region  Flöha- und Zschopautal  die vorhandenen Brachen  erfasst, 

Möglichkeiten zur Wiedernutzung bzw. Entsieglung geprüft sowie ein Konzept zum 

Aufbau eines Flächenmanagements  erarbeitet.   

 

Langfristig wird an geregt, in einem ăFlªchenpoolò Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen 

aufzunehmen, die sowohl Vorleistungen (Ökokonto) als auch Eignungsflächen für die 

eingriffsnachgelagerte Kompensation darstellen können. Die Flächen sind nach 

erfolgter behördlicher Prüfung in das Kompensationsflächenkataster/Ökokonto  des 

Erzgebirgskreises aufzunehmen.    

 

3.12 Tourismus und Naherholung  

3.12.1 Angebotsanalyse  

Entsprechend Landesentwicklungsplan Sachsen gehört der Verwaltungsverband 

Wildenstein  zu den Gebieten, die aufgrund der Nähe zur tsche chischen Grenze für 

eine Entwicklung des Fremdenverkehrs geeignet sind.  Grünhainichen ist zudem im 

Entwurf des Regionalplans Region Chemnitz als Ort mit touristischen Ausstattungen 

und/oder Erholungsfunktionen festgelegt 75.  

 

Der Verwaltungsverband ist in das regionale und überregionale Wander -, Rad- und 

Reitwegenetz  eingebunden. Dabei sind besonders der "Zschopautalradweg" und der 

"Flöhatalradweg" hervorzuheben. Entlang der Zschopau führt  zudem der Route des 

Ferienlandschafts  das Tal der Burgen. (Siehe auch Kapitel 3.10.1). Vorhandene lokale, 

regionale  und über -regionale Wege wurden in den Planteil des Flächennutzungsplans 

übernommen.  Die gesamte Region bietet neben ihren vielfältigen 

Wandermöglichkeiten in reizvoller Landschaf t eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten.  

Firmen im Bereich Tourismus sind bisher jedoch  unterrepräsentiert. 2017 wurde jedoch 

das erste Unternehmen in diesem Sektor angemeldet in Grünhainichen.   

 

In unmittelbarer Nähe der Region sind die touristischen Attra ktionen  der Städte  

Zschopau, Augustusburg, Chemnitz, Oederan, Freiberg, Olbernhau, Marienberg, 

Wolkenstein und Annaberg -Buchholz  erreichbar.  

 
75 Planungsverband Region Chemnitz: Regionalplan Region Chemnitz, Entwurf für die öffentlic he Auslegung und 

Beteiligung, Karte 4 Tourismus und Erholung, Arbeitsstand: März 2021  
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Seit 2019 gehört die Montanregion Erzgebirge  /  KruģnohoŠ² zum UNESCO-Welterbe . Der 

Verwaltungsverband Wildenstein b efindet sich in unmittelbarer Nähe zu 

verschiedenen Bestandteilen und assoziierte Objekte der Montanregion Erzgebirge / 

KruģnohoŠ².  

 

ăInsgesamt besteht das Welterbe Montanregion Erzgebirge/KruģnohoŠ² aus 22 

Bestandteilen: 17 auf deutscher und fünf auf tschechischer Seite. Die ausgewählten 

Denkmale, Natur - und Kulturlandschaften repräsentieren in ihrer Gesamtheit die 

wichtigsten Bergbaugebiete und Epochen des sächsisch -böhmischen Erzbergbaus. 

Jeder Bestandteil setzt sich aus verschiedenen Einzelobjekten bzw. Landschaften 

zusammen.  

 

Neben über - und untertägigen Sachzeugen des Montanwesens, wurden auch 

historische Stadt - und Bergbaulandschaften, wie z. B. Haldenzüge berücksichtigt.  Nur 

in der Verbindung aller 22 Bestandteile liegt die Bedeutung der Welterbe stätte im 

Sinne der UNESCO begründet.   

 

Um zu einer umfassenden Vermittlung des montanhistorischen Erbes der Region 

beizutragen, wurden zusªtzliche Standorte als ăassoziierte Objekteò zum Welterbe 

definiert. ò76 

 

3.12.2 Zielstellungen und Entwicklungschancen  und Fördermöglichkeiten  

Das lokale und regionale landschaftliche, städtebauliche und kulturhistorische 

Potenzial bietet reale Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung von Tourismus und 

Fremdenverkehr. Die touristischen Optionen sollen perspektivisch von erg änzender 

wirtschaftlicher Bedeutung für die Region sein.   

 

Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Fremdenverkehrs sollte die Erhaltung 

und Verbesserung des bestehenden Landschafts - und Naturraumpotenzials der 

Umgebung mit seinen Besonderheiten und M öglichkeiten für Erholungssuchende sein.  

 

Das Hauptaugenmerk liegt insofern auf der Förderung eines  sanften, orts - und 

landschaftsverträglichen Tourismus . Neben den landschaftlichen Erfordernissen ist 

insbesondere die touristisch relevante Infrastruktur zu  sichern und gezielt 

weiterzuentwickeln.  

 

Durch eine weitere gezielte Förderung des Fremdenverkehrs einschließlich der 

tourismusrelevanten Infrastruktur v. a. Wochenend - und Kurzzeitaufenthalte, 

Naherholungs - und Ausflugsverkehr, Wander - und Radtourismus,  kann eine Steigerung 

des regionalen und fremdenverkehrsbedingten Besucheraufkommens erreicht 

werden.  

 
76 Die 17 Sächsichen Bestandteile der Montanregion Erzgebirge / KruģnohoŠ², auf www.montanregion -

erzgebirge.de/welterbe -entdecken/bestandteile/17 -saechsische -bestandteile.html , abgerufen am 16.12.2022  

http://www.montanregion-erzgebirge.de/welterbe-entdecken/bestandteile/17-saechsische-bestandteile.html
http://www.montanregion-erzgebirge.de/welterbe-entdecken/bestandteile/17-saechsische-bestandteile.html
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Die Kernzonen für Naturschutz und Landschaftspflege ð Fauna -Flora -Habitat -Gebiete, 

Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale und Biotope gemäß § 21 SächsN atSchG 

sind zu erhalten und zu schützen. Die ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete sollen 

insbesondere naturbezogenen Erholungsformen dienen.   

 

3.13 Landwirtschaft  

3.13.1 Gegenwärtige Situation  

 

Die Landwirtschaft kommt  von der Anzahl der Betriebe sowie der Flächen -

inanspruchnahme eine bedeutende Stellung zu 77. Sie bewirtschafte t wesentliche 

Flächen  innerhalb des Plangebietes  (etwa 36%) . Die Zahl der Unternehmen im 

Landwirtschaftssektor ist in den letzten Jahren nahezu g leichgeblieben.   

 

Im Plangebiet bewirtschaften die meiste Betriebe  Dauergrünland. Die 

landwirtschaftlichen Flächen  sind rundum  die  Ortslage n im Verwaltungsverband 

Wildenstein  anzutreffen. Die große Zahl von Ackerflächen und der damit verbundene 

Einsatz von chemischen Düngern hat Auswirkungen auf den Grundwasserzustand.  

 

 

 Größe der Betriebe Art der Betriebe Fläche 

Jahr 
unter 
10 ha 

von 10 
bis unter 
100 ha 

100 ha 
und 

mehr 

Betriebe 
Insgesamt 

mit 
Ackerland  

mit 
Dauer-

grünland 

Land-
wirtschaftliche 
genutzte Fläche 

insgesamt 

davon 
Dauer-
grün-
land 

2010 7 4 1 12 8 11 410 ha 166 ha 

2016 7 5 1 13 7 13 406 ha - 

2020 6 5 1 12 6 12 422 ha 184 ha 

Tabelle 28  Daten zur Landwirtschaft im Verwaltungsverband Wildenstein  

 

Innerhalb des Plangebietes bewirtschaften 20 10 insgesamt 12 landwirtschaftliche 

Betriebe unterschiedlicher Betriebsformen und Betriebsstrukturen die land -

wirtschaftliche Nutzfläche. Im Plangebiet dominieren kleinere und mittlere Betriebe. 

Die Anzahl der Be triebe ist seitdem, ungeachtet der Betriebsgröße, nahezu 

unverändert geblieben.   

 

Die Tätigkeit der Landwirtschaft wird in starkem Maße von den gemeinschaftlichen 

Regelungen der Europäischen Union beeinflusst. Durch Förderprogramme u. A. für 

umweltgerechte  Produktionsverfahren wird gezielt Einfluss auf die Agrarproduktion 

genommen.  

Durch die Intensität der landwirtschaftlichen Bodennutzungen insbesondere in den 

siebziger und achtzig er Jahren ist es oft zu zahlreichen Beeinflussungen der 

 
77 Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen auf: www.statistik.sachsen.de/Gemeindetabelle/ , abgerufen am 

02.12.2022  

http://www.statistik.sachsen.de/Gemeindetabelle/
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bestehenden Naturgüt er gekommen. Die moderne Landwirtschaft Anfang des  

21. Jahrhunderts setzt auf eine umweltgerechte, die natürlichen Ressourcen 

schonende Landbewirtschaftung. Bereits seit 1993 werden große Teile des 

Ackerlandes pfluglos bestellt. Ebenso ist der die Erosion  mindernde Anbau von 

Winterzwischenfrüchten gängige Praxis.   

 

Die Landwirtschaft ist als Bewirtschafter der Kulturlandschaft in Verbindung mit der 

Funktionserhaltung des Naturhaushaltes sowie für die ökologisch verträgliche 

Gestaltung der Agrarräume von he rausragender Bedeutung.  

 

3.13.2 Entwicklungsvorstellungen und Konflikte  

Die Zukunft der ländlichen Räume ist eng verbunden mit den Perspektiven für die 

landwirtschaftlichen Betriebe. Es soll weiterhin die Entwicklung einer 

wettbewerbsfähigen und umweltverträglich en Landwirtschaft in ihren unter -

schiedlichen Unternehmens - und Erwerbsformen vorangebracht werden. Das schließt 

auch die Erhaltung und Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz ein. Die 

landwirtschaftlichen Betriebe haben im ländlichen Raum eine wichtige  Funktion als 

Arbeitgeber, Pfleger der Kulturlandschaft und Bewahrer von Traditionen und 

Brauchtum.  

 

Landwirtschaftliche Anlagen und Ställe gehören gemäß §  35 BauGB zu den im 

Außenbereich privilegierten Vorhaben . Aus Immissionsschutzgründen und der 

vorteil haften Zugänglichkeit zu den Wirtschaftsflächen sind auch perspektivisch 

derartige Anlagen bevorzugt dort zu errichten. Integrierte Lagen können zu Konflikten 

mit der Wohnfunktion oder anderen schutzbedürftigen Nutzungen führen.  

 

Die im Flächennutzungspla n ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft  stehen nicht im Widerspruch zur 

Entwicklung der Landwirtschaft, sondern sollen in bestimmten, eng begrenzten 

Bereichen zur Gesundung unserer Umwelt beitra gen bzw. Lebensräume erhalten, 

stabilisieren und entwickeln.   

 

Landschaftspflege und Wiederherstellung von verschiedenster Wiesen - und 

Grünlandbiotope sind nur mit Hilfe der Landwirte zu realisieren. Dabei sind die 

Interessen der Landwirte und die Belange  des Naturschutzes und der 

Landschaftsentwicklung zu berücksichtigen.   

 

Um die Standorte für die landwirtschaftliche Produktion im Nebenerwerb zu sichern, 

wurden ein großer Teil der ursprünglichen Dorfanlagen in den Ortsteilen als gemischte 

Baufläche darge stellt. 

Darüber hinaus werden v iele Hofanlagen nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Um 

eine Nachnutzung oder Umnutzung der Baulichkeiten auch zu gewerblichen Zwecken 

im Sinne von §§ 5, 6 BauNVO zu ermöglichen, wurden Hofanlagen in erschlossenen 
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Bereichen  mit städtebaulicher Prägung und Zuordnung zu den Ortslagen ebenfalls als 

gemischte Bauflächen dargestellt.   

 

Insgesamt werden die Höfe immer seltener zum landwirtschaftlichen Haupt - und 

Nebenerwerb genutzt. Der aus dorfplanerischer Sicht wünschenswerte E rhalt ist zum 

Teil durch das verbliebene Wohnen mit großzügigen Nebengebäuden, bei größeren 

Höfen zumeist nur in Verbindung mit einem Gewerbe realistisch.   

 

3.14 Forstwirtschaft  

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsverband Wilden -

stein befindet  sich eine Vielzahl von Flächen mit Wald im Sinne des § 2 Sächsisches 

Waldgesetz (SächsWaldG). Der Wald nimmt mit etwa 60 % (2.643 ha) der 

Gesamtfläche (4.417 ha) einen Großteil des Plangebietes ein und  ist somit von  sehr 

hoher Bedeutung.  Der Forst erfüllt bei der Wahrung der Erholungsfunktion eine 

Schutzfunktion sowie eine Aufgabe als Rohstofflieferant.  Circa 90 % der gesamten 

Waldfläche im Plangebiet ist Landeswald im Eigentum der Landesforstverwaltung  und 

ca. 8 % d er Waldfläche steht im privaten Eigentum. Kirchenwald und Kommunalwald  

machen nur ca. 2 % der Waldfläche aus.   

 

Die Waldfunktionenkartierung erfasst für das Plangebiet eine Vielzahl von über das 

normale Maß  hinausgehenden, gesetzlichen und besonderen Schut zfunktionen, wie 

unter anderem : 

¶ Wald mit besonderer Bodenschutzfunktion  

¶ Bodenschutzwald  

¶ Trinkwasserschutzgebiete  

¶ Wald mit besonderer Wasserschutzfunktion  

¶ Wald mit besonderer lokaler Klimaschutzfunktion  

¶ Wald mit besonderer Erholungsfunktion Stufe I und II  

¶ Verschiedene Kulturdenkmale und archäologische Denkmale  

¶ Das Landschaftsbild prägender Wald  

¶ Landschaftsschutzgebiete ăMittleres Flºhatalò, ăAugustusburg-Sternm¿hlentalò 

und  ăSaidenbachtalsperreò 

¶ FFH-Gebiete ăZschopautalò, ăZwischen Zschopau und Flºhaò, ăFlºhatalò und 

ăNordteil 

¶ Lautenbachtalò 

¶ SPA-Gebiet ăFlºhatalò 

¶ verschiedene Flächennaturdenkmale  

 

Die Waldbiotopkartierung weist für das Plangebiet zahlreiche geschützte und 

wertvolle Biotope  aus. In der Gemeinde Börnichen/Erzgeb. sowie Grünhainichen 

existieren  zudem  mehrere Waldflächen gemäß § 29 Abs. 1 Sächsischem Waldgesetz 

als Schutzwald gemäß den digitalen Daten der Waldfunktionenkartierung (Stand: 13. 
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Februar 2020). Diese werden in der Planzeichnung des Flächennutzungsplanes als 

Flächen für Wald dargestell t.78 

 

Forstbetriebliche Planungen und Maßnahmen  

Die Bewirtschaftung des Waldes hat gemäß §§16 bis 24 SächsWaldG nach 

anerkannten forstlichen Grundsätzen nachhaltig, pfleglich, planmäßig und 

sachkundig sowie unter Beachtung ökologischer Grundsätze zu erfolg en. Die 

Waldbewirtschaftung wird auf der Grundlage der mittelfristigen 

Forsteinrichtungsplanung und der jährlichen Wirtschaftsplanung vollzogen. Planungen 

zu forstlichen Wegeneubauten bzw. grundhaftem Ausbau bestehender Waldwege 

liegen für das Plangebiet n icht vor.   

 

Vorrangige Ziele der Waldentwicklung sind:  

¶ weitere Erhöhung des Durchschnittsalters aller Waldbestände, 

Vorratsanreicherung und Wertsteigerung in Abhängigkeit von Standort und 

aktueller Bestockung  

¶ Pflege uns Stabilisierung aller Waldbestände  

¶ Förderung aller standortgerechten, v.a. Laubhölzer, in Pflegebeständen  

¶ Waldumbau und Waldmehrung auf geeigneten Standorten  

¶ Regulierung der Wildbestände, so dass die Verjüngung standortgerechter 

Baum -arten weitgehend ohne Schutzmaßnahmen erfolgen kann.   

 

Waldmehrung  

Die Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan steht einer 

Aufforstung nicht entgegen. In Abstimmung mit den bewirtschaftenden 

Landwirtschaftsbetrieben ist zu prüfen, in wieweit Bereiche mit starker Hangneigung 

oder ge ringer Bodenfruchtbarkeit für Aufforstungen genutzt werden können. Im 

Rahmen der Umsetzung konkreter Vorhaben kann dann geprüft werden, ob 

Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen auch in Form von Aufforstungen erfolgen können.  

 

Im Flächennutzungsplan erfolgen kei ne Eingriffe in vorhandene Waldflächen. Bei der 

Auswahl von Aufforstungsflächen sind u. A. folgende Aspekte zu betrachten:  

¶ Betroffenheit von Schutzgebieten F auna -Flora -Habitat , Flächennatur -

denkmale , Biotope  

¶ naturschutzfachliche Eignung der Fläche  

¶ Bodenwer t der Fläche, Topografie  

¶ Vermeidung der Zerschneidung landwirtschaftlich genutzter Flächen  

¶ Betroffenheit von überregional bedeutsamen Leitungen und Verkehrswegen  

 

 
78 Stellungnahme des Planungsverband Region Chemnitz im Rahmen der TÖB -Vorabfrage vom 19.10.2020  
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4 Flächenbilanz  

Flächenkategorie  Gesamt in ha  
Veränderung durch 

Planflächen in ha  

Wohnbauflächen (W)  94,13 + 4,73 

Gemischte Bauflächen (M)  88,75 + 3,36 

Gewerbliche Bauflächen (G)  21,57 + 9,23 

Sondergebiete (S)  14,30 + 8,17 

                Wochenendhausgebiet  6,13 

  

Gemeinbedarfsflächen  6,17 

Verkehrsflächen  24,52 

Bahnanlagen  17,66 

Grünflächen  13,08 

                Dauerkleingärten  4,73 

                Sportplätze  4,19 

                Friedhof  2,72 

Wasserflächen  40,32 

Landwirtschaftsflächen  1.371,55 

Waldflächen  2.834,50 

Gesamt  4.538,58 

Tabelle 29  Flächenbilanz  im Flächennutzungsplan des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

 
 

Abbildung 12  Flächenverteilung im Flächennutzungsplan des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

  

6%

31%

63%

Siedlungsfläche Offenland Waldfläche
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5 Schlussbemerkungen  

Die Gemeinde n Grünhainichen und Börnichen/Erzgeb. stellen  als Verwaltungs -

verband Wildenstein gemäß ihrer Verpflichtung nach § 1 BauGB zur Vorbereitung und 

Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in den Gemeinden 

eine n Flächennutzungsplan als vorbereitenden Bauleitplan auf.    

   

Bearbeitungszeitraum   

Aufstellungsbeschluss  durch den Gemeinderat  23.01.2018 

Erarbeitung Planzeichnung Vorentwurf  bis 07/2022  

Billigung Planzeichnung zum Vorentwurf im Gemeinderat  26.07.2022 

Erarbeitung Begründung und Umweltbericht Vorentwurf  Bis 12/2022 

Billigung gesamten Vorentwurf  im Gemeinderat   

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der TÖB   

Auswertung der Stellungnahmen   

Erarbeitung des Entwurfs   

Billigungs - und Auslegungsbeschluss  Entwurf im Gemeinderat   

Beteiligung der Öffentlichkeit und der TÖB   

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen   

Feststellungsbeschluss  im Gemeinderat   

Genehmigung durch das L andratsamt Erzgebirgskreis   

Bekanntmachung, Wirksamkeit   
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TEIL II UMWELTBERICHT 

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen  

Die Aufstellung  des Flächennutzungsplans des Verwaltungsverbandes Wildenstein wird 

nach dem BauGB i n der Fassung  der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

dur chgeführt . Die Umweltprüfung ist als Regelverfahren für Bauleitpläne 

durchzuführen.  

 

Nach §  2 Abs. 4 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden  die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen der Planung zu ermitteln. Es handelt sich dabei um 

ein selbstverständ liches  planerisches Vorgehen bei der Zusammenstellung des 

Abwägungsmaterials. Diese Belange sind in einem Umweltbericht zu beschreiben und 

zu bewerten. Maßgeblich sind dabei die Vorgaben der Anlage zu §  2 Abs. 4 und  

§ 2a BauGB. Der Umweltbericht bildet da bei einen gesonderten Teil der Begründung.  

 

Die Gemeinde legt für den Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungs -

grad die Ermittlung der Belange für die Abwägung (§  1 BauGB) erforderlich ist. Das 

Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung z u berücksichtigen.  

 

Bestandsaufnahmen und Bewertungen von Landschaftsplänen sowie sonstigen 

Plänen mit umweltrelevanten Inhalten sind in der Umweltprüfung zu berücksichtigen.  

 

Die Umweltprüfung gemäß BauGB erfolgt im Aufstell ungsverfahren zum Flächen -

nutzungsplan und im Aufstellungsverfahren bei konkreten  Bebauungspl äne n. Der zu 

erstellende Umweltbericht gemäß BauGB ist den Begründungen der jeweiligen 

Bauleitpl äne  in den einzeln en Verfahrensschritten beizufügen.  Der Umweltbericht wird 

fortgeschrieben und weiter qualifiziert.   

 

Untersuchungsinhalte und ðumfang  

Zu betrachten sind die erheblichen Auswirkungen  des Vorhabens auf folgende 

Schutzgüter/Umweltmedien insbesondere während der Bau - und Betriebsphase:  

1. Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,  

2. Luft, Klima (Klimawandel), Emissionen, Abfälle,  

3. Mensch und seine Gesundheit sowie die Ris iken durch Katastrophen,  

4. Landschaft, Kultur - und sonstige Sachgüter.   

 

1.A  Inhalt und Ziel des Flächennutzungsplans  

Planungsabsicht  

Für den Verwaltungsverband Wildenstein liegt kein wirksamer Flächennutzungsplan 

vor. Der Beschluss zur Aufstellung des Fl ächennutzungsplanes wurde Januar 2018 

gefasst. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist insbesondere erforderlich, um 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung in den gesamten Gemeindegebieten zu 
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sichern, die Voraussetzungen zu schaffen, Bebauungspläne  aus dem Flächen -

nutzungsplan abzuleiten und auf der Ebene des Flächennutzungsplans eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Die Büro für Städtebau GmbH Chemnitz wurde mit der 

Bearbeitung beauftragt.  

 

Folgende wesentliche Aspekte wurden bei der Aufstellung des 

Flächennutzungsplanes berücksichtigt:  

¶ bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen in allen Ortsteilen  

¶ Ausweisung von Gewerbeflächen um die hohe Nachfrage gerecht zu werden  

¶ Sicherung von Einrichtungen für den Gemeinbedarf/Katastrophenschutz  

¶ Berücksichtigung  rechtskräftiger bzw. in Aufstellung befindlicher Bebauungspläne 

und Satzungen  

 

Der Flächennutzungsplan  ist insbesondere unter Beachtung sich ändernder 

demographischer Bedingungen, neuer wirtschaftlicher Herausforderungen, 

überarbeiteter Gesetze und Rechts tatbestände sowie raumordnerischer Vorgaben zu 

erarbeiten. Vorhandene rechtskräftige Bebauungspläne bzw. städtebauliche 

Satzungen sind einzustellen.   

 

Der Flächennutzungsplan will als vorbereitender Bauleitplan keine flurstücksgenaue 

Festlegung treffen, sondern die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellen. 

Er soll ein Leitbild liefern, welches der verbindlichen Bauleitplanung der Kommunen 

und den überörtlichen Planungsträgern die vom Träger der Planungshoheit erstrebte 

Entwicklungsstrukt ur aufzeigt.  

 

Geltungsbereich  

Der Verwaltungsverband Wildenstein, bestehend aus den Mitgliedsgemeinden 

Grünhainichen und  Börnichen/Erzgeb.,  misst mit den Gemarkungen Grünhainichen, 

Waldkirchen, Borstendorf und Börnichen/Erzgeb. 4.538 ha . Der Verwaltungsverband 

Wildenstein liegt im Nordosten des Landkreis  Erzgebirgskreises. 

 

Prüfgegenstand  

Prüfgegenstand sind ausschließlich Erweiterungs - und P lanungsflächen, die im 

Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung ausgewiesen werden. Vertiefende 

Betrachtungen sind dann im Zuge der verbindlichen bei der Umweltprüfung 

durchzuführen.  Bei bereits rechtskräftigen Bebauungsplänen wird von der 

Durchführung ein er Umweltprüfung abgesehen, da die Umweltbelange bereits in den 

jeweiligen Aufstellungsverfahren abschließend behandelt wurden.   

  

Entsprechend der Abschichtungsregelung sollen Doppelprüfungen im Rahmen der 

Bauleitplanung vermieden werden, so dass die Konk retisierung der Aussagen  

z.B. Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung in die jeweiligen Bebauungsplanverfahren 

verlagert wird.  
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Planungsstandorte, die der Umweltprüfung gemäß BauGB zu unterziehen sind:  

Wohnbauflächen  

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  
Größe in 

ha  
Wohneinheiten  

Grünhainichen  Am Waldrand  Wohnbaufläche (W)  0,55 4 

Waldkirchen  Siedlung  Wohnbaufläche (W)  1,33 11 

Borstendorf 

(einschl. 

Floßmühle)  

Am Kleesberg  Wohnbaufläche (W)  0,42 4 

Gartenstraße  Wohnbaufläche (W)  0,54 4 

Felberggasse  Wohnbaufläche (W)  0,23 2 

Mühlenstraße  Wohnbaufläche (W)  0,49 4 

Börnichen  Siedlung  Wohnbaufläche (W)  1,17 8 

  Summe  4,73 37 
Tabelle 30 Ausweisung von Wohnbauflächen im FNP des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

Gemischte Bauflächen  

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  
Größe in 

ha  
Wohneinheiten  

Grünhainichen  

Nordstraße  Gemischte Baufläche (M)  0,46 2 

Grete -Wendt -

Straße 
Gemischte Baufläche (M)  0,45 2 

Waldkirchen  Am Kinderheim  Gemischte Baufläche (M)  0,94 4 

Börnichen  Turnhallenweg  Gemischte Baufläche (M)  1,51 5 

  Summe  3,36 13 

Tabelle 31 Ausweisung von  gemischten Bauflächen  im FNP des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

Gewerbliche Bauflächen  

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  Größe in ha  

Grünhainichen  

Am 

Wasserwerk  
Gewerbliche Baufläche (G)  1,96 

Lengenfelder 

Straße 
Gewerbliche Baufläche (G)  1,08 

Wildenstein  Gewerbliche Baufläche (G)  6,19 

  
Summe    9,23 

Tabelle 32 Ausweisung gewerblicher Bauflächen  im FNP des Verwaltungsverbandes Wildenstein  

 

Sondergebiete SO  

Gemarkung  Bezeichnung  Art der Fläche  Größe in ha  

Grünhainichen  Kirchstraße  
Sonstiges Sondergebiet nach  

§ 11 BauNVO (Photovoltaik)  
8,17 

  
Summe    8,17 

Tabelle 33  Ausweisung von Sondergebieten im FNP des Verwaltungsverbandes Wildenstein  
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Für die weitere Realisierung der Planungen sind geeignete Planungsinstrumente 

entsprechend BauGB vorzusehen. Es sind Ergänzungssatzungen gemäß § 34 Abs. 4 

BauGB, Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß § 13a /  13b BauGB, 

Bebauungspläne gemäß §§ 8 bis 10a  BauGB oder Vorhaben - und Erschließungspläne 

(§12 BauGB) möglich. Das Erfordernis einer Umweltprüfung ist im BauGB geregelt.  

 

1.B  Ziele des Umweltschutzes  

Bauleitpläne sind entsprechend § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen (Z) und  Grundsätze (G)  

der Raumordnung un d Landesplanung anzupassen. Dem gemeindlichen 

Planungsermessen werden dadurch insoweit Grenzen gesetzt, als Bauleitpläne den 

verbindlichen Zielen der höherstufigen Planungen nicht widersprechen  dürfen .   

 

Es handelt sich dabei nicht um einen einmaligen Vor gang bei der Planaufstellung oder 

-änderung. Die Gemeinden sind vielmehr verpflichtet, ihre Planung ständig auf die 

aktuelle Raumordnung und Landesplanung hin zu überprüfen.  Die landesplanerischen 

Ziele für das Plangebiet sind im Landesentwicklungsplan Sac hsen (LEP 2013) vom 14. 

August 2013 formuliert.   

 

Landesentwicklungsplan  

"Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist das zusammenfassende, überörtliche und 

fachübergreifende landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur 

räumlichen Ordnung und Entwicklu ng des Freistaats Sachsen.   

 

Im LEP sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die räumliche Ordnung und 

Entwicklung des Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Bewertung des 

Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung festgele gt.   

 

Der Landesentwicklungsplan steht in engem Zusammenhang mit dem 

Landesverkehrsplan 2025, der am 25.09.2012 verabschiedet wurde. Der 

Landesentwicklungsplan übernimmt zugleich die Funktion der Primärintegration des 

Landschaftsprogramms nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im 

Freistaat Sachsen.   

 

Durch die frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die raumordnerischen 

Festlegungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Grundsätze und 

Ziele der Raumordnung gesichert werden können. 79ò  

 

Für die Vorgaben des LEP 2013 für den Verwaltungsverband Wildenstein siehe  

Teil I - Kapitel 2.1.2.   

 

 
79 Sächsisches Staa tsministerium für Regionalentwicklung : Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen 2013  
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Regionalplan  

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes des Verwaltungsverbandes 

Wildenstein sind sowohl die regionalplanerischen Ziele und Grundsätze des  

¶ Regionalplanes Chemnitz -Erzgebirge  (rechtskräftig seit 31.07.2008, hier 

Abgek¿rzt mit ăRP 2008ò) als auch des  

¶ Regionalplan -Entwurfes Region Chemnitz  (in Aufstellung, befand sich im 

Zeitraum vom 5. Juli 2021 bis zum 20. August 2021 in der öffentlichen Auslegung, 

hier Abgek¿rzt mit ăRP-E 2021ò) zu ber¿cksichtigen.  

Darüber hinaus sind die 1. Teilfortschreibung Regi onale Vorsorgestandorte (seit dem 

28.10.2004 in Kraft 80) sowie die 2. Teilfortschreibung Windenergienutzung (seit 

20.10.2005 in Kraft 81) zu berücksichtigen.   

 

Das Hauptanliegen des Regionalplans besteht in der Rahmensetzung für eine 

nachhaltige Regionalent wicklung. Dabei geht es gleichermaßen um die dauerhafte 

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, um eine optimale Entfaltung der 

räumlich differenzierten wirtschaftlichen Leistungspotenziale und die Hinwirkung auf 

möglichst gleichwertige Lebensbedingung en in allen Teilen der Region.  Der 

Regionalplan enthält eine Strategische Umweltprüfung gemäß § 7 Abs. 5 und 6 ROG. 

Der Umweltbericht ist gesonderter Teil der Begründung des Regionalplanes.   

 

Der Regionalplan übernimmt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 SächsLPlG zug leich die Funktion 

des Landschaftsrahmenplanes  nach § 5 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz 

und Landschaftspflege (SächsNatSchG).    

 

Für die Vorgaben des RP 2008 und des RP -E 2021 für den Verwaltungsverband 

Wildenstein siehe Teil I -  Kapitel 2.2.  

  

In den Flächennutzungsplan wurde  insbesondere der Erhalt ortsbildprägender 

Gehölzstrukturen zeichnerisch aufgenommen. Die Umstrukturierung von Forstflächen 

sowie Flächenextensivierungen wurden nicht dargestellt, da diese Maßnahmen 

konkrete Bewirtschaftungs formen darstellen und über Inhalte und Ziele des 

Flächennutzungsplans hinausgehen.  

 

 

 

 

 
80 Planungsverband Region Chemnitz 2004: 1. Teilfortschreibung des Regionalplans Chemnitz -Erzgebirge , zum Kapitel 

5.1; Ziel 5.1.2 Regionale Vorsorgestandorte  
81 Planungsverband Region Chemnitz 2005: 2. Teilfortschreibung des Regionalplans Chemnitz -Erzgebirge , bezüglich der 

Plansätze zur Nutzung der Windenergie   
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

 

2.A  Umweltrelevante Schutzgüter und  

2.B Auswirkungen der Planung  

Im Sinne einer verständlichen Aufbereitung der Fakten bezüglich der 

Umweltauswirkungen durch die Planungsstandorte wird im nachfolgenden ein 

standardisiertes Schema verwendet.   

 

Diese Vorgehensweise der komprimierten Aufbereitung  soll die Behandlung dieser 

Thematik in den politischen E ntscheidungsgremien sowie der Öffentlichkeits - und 

Behördenbeteiligung hinsichtlich schneller Erfassbarkeit und Nachvollziehbarkeit 

befördern helfen. Die Umweltauswirkungen der geplanten Einzelstandorte des 

Flächennutzungsplans werden schutzgutbezogen ermi ttelt und dargestellt.   

 

Durch Pläne  und eine Kurzcharakteristik werden die Bewertungen zu den 

Einzelstandorten ergänzt.   

 

Die Umweltauswirkungen durch die Planung auf die Schutzgüter werden im Folgenden 

beschrieben und bewertet. Abschließend erfolgt eine dreistufige Bewertung der 

geplanten Siedlungserweiterungen betreffs ihrer Umweltverträglichkeit. Hierbei 

werden folgende Einstufungen getroffen:  

 

Umweltverträglicher 

Standort  

Bedingt 

umweltverträglicher 

Standort  

Umweltunverträglicher 

Standort  

Geringe bis mittlere 

Auswirkungen  
Mittlere Auswirkungen  Erhebliche Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Grünhainichen, Am Waldrand  
Lage  Gemarkung Grünhainichen  Größe  0,55 ha  Ausschnitt Lageplan

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft  (2/3) , Brache abgerissener Kuhstall  (1/3)  

Lage  Am Siedlungsrand  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Karte Raumnutzung keine Darstellung  

Besonderheiten/ Hinweise  Erschließungsstraße vorhanden  

 Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staub entwicklung insbesondere  während  der Bauphase , 

¶ Geringfügige Erhöhung des Kfz -Verkehrs 

geringe Auswirkung  

¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzflächen und eine Brachfläche , 

¶ keine wertvollen Biotope, keine geschützten Tier - und Pflanzenarten  mittlere Auswirkung  

¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Randeingrünung,  

Ausgleichsmaßnahmen am Standort  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelte landwirtschaftliche Flächen,  

¶ Teilflächen durch Brache abgerissener Kuhstall  baulich vorgeprägt,  

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  
mittlere Auswirkung  

¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

¶ Nutzung vorhandener 

Erschließungsanlagen  

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  

¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Geringfügige Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Keine Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  

¶ Reduzierung der Verwendung  fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Geringfügige Erweiterung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Abrundung wohnbaulich genutzter Randlagen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

geringe Auswirkung  

¶ Randeingrünung  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand,  

¶ Wiedernutzbarmachung brachliegender/brachfallender Flächen,  

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Geringe bis mittlere Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Waldkirchen, Siedlung  
Lage  Gemarkung Waldkirchen  Größe  1,33 ha  Ausschnitt Lageplan

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft   

Lage  Am Siedlungsrand, angrenzend am Baugebiet Siedlung  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Karte Raumnutzung keine Darstellung  

Besonderheiten/ Hinweise  Erschließungsstraße vorhanden  

 Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staub entwicklung insbesondere  während  der Bauphase,  

¶ Lärmeinwirkung durch S 23 5, Erhöhung des Kfz -Verkehrs 

mittlere Auswirkung  
¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

¶ Maßnahmen zum Lärmschutz (Verkehr)  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzflächen , 

¶ keine wertvollen Biotope, keine geschützten Tier - und Pflanzenarten  mittlere Auswirkung  
¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Randeingrünung,  

Ausgleichsmaßnahmen am Standort  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelt e landwirtschaftliche Flächen,  

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  mittlere Auswirkung  
¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

¶ Nutzung vorhandener 

Erschließungsanlagen  

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  

¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Geringe Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  ¶ Reduzierung der Verwendung  fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Geringfügige Erweiterung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Abrundung wohnbaulich genutzter Randlagen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

geringe Auswirkung  
¶ Randeingrünung  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand , 

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung   

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Mittlere  Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Borstendorf, Am Kleesberg   
Lage  Gemarkung Borstendorf  Größe  0,42 ha  Ausschnitt Lageplan

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft   

Lage  Am Siedlungsrand  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Vorbehaltsgebiet Arten - und Biotopschutz  

Besonderheiten/ Hinweise  Erschließungsstraße vorhanden  

 Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staubentwicklung insbesondere während der Bauphase,  

¶ Geringfügige Erhöhung des Kfz -Verkehrs 

geringe Auswirkung  
¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzfläche n, 

¶ keine wertvollen Biotope, keine geschützten Tier - und Pflanzenarten  mittlere Auswirkung  
¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Randeingrünung, 

Ausgleichsmaßnahmen am Standort  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelte landwirtschaftliche Flächen,  

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  mittlere Auswirkung  
¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

¶ Nutzung vorhandener 

Erschließungsanlagen  

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  

¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Geringfügige Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Keine Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  ¶ Reduzierung der Verwendung fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Geringfügige Erweiterung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Abrundung wohnbaulich genutzter Randlagen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

geringe Auswirkung  
¶ Randeingrünung  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand,  

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung   

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Geringe bis mittlere Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Borstendorf, Gartenstraße  
Lage  Gemarkung Borstendorf  Größe  0,54 ha  Ausschnitt Lageplan

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft , Gärten  (werden nicht überplant)  

Lage  Am Siedlungsrand  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Karte Raumnutzung keine Darstellung  

Besonderheiten/ Hinweise  Erschließungsstraße vorhanden  

 Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staubentwicklung insbesondere während der Bauphase,  

¶ Geringfügige Erhöhung des Kfz -Verkehrs 

geringe Auswirkung  
¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzfläche n, 

¶ keine wertvollen Biotope, keine geschützten Tier - und Pflanzenarten  mittlere Auswirkung  
¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Randeingrünung, 

Ausgleichsmaßnahmen am Standort  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelte landwirtschaftliche Flächen,  

¶ Teilflächen werden als Gärten genutzt und werden nicht überplant , 

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  

mittlere Auswirkung  
¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

¶ Nutzung vorhandener 

Erschließungsanlagen  

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  ¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Geringfügige Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Keine Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  ¶ Reduzierung der Verwendung fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Geringfügige Erweiterung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Abrundung wohnbaulich genutzter Randlagen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

geringe Auswirkung  
¶ Randeingrünung  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand,  

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung   

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Geringe bis mittlere Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Borstendorf, Felberggasse  
Lage  Gemarkung Borstendorf  Größe  0,23 ha  Ausschnitt Lageplan

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft ,  

Lage  Innerörtliche Lage  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Karte Raumnutzung keine Darstellung  

Besonderheiten/ Hinweise  Erschließungsstraße vorhanden  

Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staubentwicklung insbesondere während der Bauphase,  

¶ Geringfügige Erhöhung  des Kfz-Verkehrs 

geringe Auswirkung  
¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzfläche n, 

¶ keine wertvollen Biotope, keine geschützten Tier - und Pflanzenarten  

¶ Straßenbegleitende Baumreihe soll erhalten bleiben  

mittlere Auswirkung  
¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Randeingrünung, 

Ausgleichsmaßnahmen am Standort  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelte landwirtschaftliche Flächen,  

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  mittlere Auswirkung  
¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

¶ Nutzung vorhandener 

Erschließungsanlagen  

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  ¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Geringfügige Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Keine Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  ¶ Reduzierung der Verwendung fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Intensivierung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  
geringe Auswirkung  ¶ Randeingrünung  

¶ Begrenzung der Bauhöhen  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand,  

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung   

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Geringe bis mittlere  Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Borstendorf, Mühlenstraße (Floßmühle)  
Lage  Gemarkung Borstendorf (Floßmühle)  Größe  0,49 ha  Ausschnitt Lageplan  

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft   

Lage  Am Siedlungsrand  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Vorbehaltsgebiet Arten - und Biotopschutz  

Besonderheiten/ Hinweise  Erschließungsstraße vorhanden  

Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staubentwicklung insbesondere während der Bauphase,  

¶ Geringfügige Erhöhung des Kfz -Verkehrs 

geringe Auswirkung  
¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzfläche n, 

¶ keine wertvollen Biotope, keine geschützten Tier - und Pflanzenarten  mittlere Auswirkung  
¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Randeingrünung, 

Ausgleichsmaßnahmen am Standort  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelte landwirtschaftliche Flächen,  

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  mittlere Auswirkung  
¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

¶ Nutzung vorhandener 

Erschließungsanlagen  

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  ¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Geringfügige Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Keine Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  ¶ Reduzierung der Verwendung fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Geringfügige Erweiterung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Abrundung wohnbaulich genutzter Randlagen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

geringe Auswirkung  
¶ Randeingrünung  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand,  

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung   

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Geringe bis mittlere Auswirkungen  
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Geplante Baufläche ð Wohnb aufläche ( W) Börnichen/Erzgeb., Siedlung  
Lage  Gemarkung Börnichen/Erzgeb.  Größe  1,17 ha  Ausschnitt Lageplan

 

Art der baulichen Nutzung  

Nutzungsart Bestand   Fläche für die Landwirtschaft  (3/4) , Grünfläche  (1/4)  

Lage  Am Siedlungsrand  

Nutzungsart Planung   Wohnbaufläche (W)  

Planung sziel Errichtung von Eigenheimen  

Schutzgebiete  Keine  

Vorgaben des Regionalplans  Karte Raumnutzung keine Darstellung  

Besonderheiten/ Hinweise  Keine  

Auswirkungen nach §1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB  Keine  

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Schutzgüter/ 

Funktionen  

Entwicklungsprognose des Umweltzustands  Erheblichkeit der 

Auswirkungen  

Vermeidung, Minderung oder 

Kompensation des Eingriffs  

Mensch und seine 

Gesundheit  

¶ Sicherung des Wohnungsbedarfs für die Bevölkerung,  

¶ Lärmimmissionen, Staubentwicklung insbesondere während der Bauphase,  

¶ Lärmeinwirkung durch S 227,  Erhöhung des Kfz -Verkehrs 

mittlere  Auswirkung  
¶ Vermeidung /Verminderung von 

Emissionen bei der Bauausführung  

¶ Maßnahmen zum Lärmschutz (Verkehr)  

Biologische Vielfalt, 

Tiere und Pflanzen  

¶ Eingriff in landwirtschaftliche Nutzfläche n und eine Grünfläche,  

¶ Auswirkungen auf den Artenschutz prüfen,   

¶ Schaffung  neuer Lebensräume durch wohngebietstypische Vegetation  

mittlere Auswirkung  
¶ Begrünung in den Grundstücken,  

¶ Ersatzmaßnahmen zum Artenschutz  

Fläche und Boden  ¶ Bodeneingriffe in bisher unversiegelte landwirtschaftliche  Flächen und 

Grünf lächen,  

¶ Verlust/ Einschränkung von Bodenfunktionen  

mittlere Auswirkung  
¶ Versiegelung Wohngebieten GRZ 0,4 

 

Wasser ¶ Abnahme der Versickerungsfähigkeit durch Versiegelung,  

¶ Verringerung der Grundwasserinfiltration und Grundwasserneubildung  
mittlere Auswirkung  

¶ Versickerung von Niederschlagswasser  

¶ Wasserdurchlässige Nebenanlagen  

Luft und Klima  ¶ Zunahme des Verkehrs in Anbindung an Bauflächen,  

¶ Geringe  Auswirkungen auf Kalt - oder Frischluftschneisen  
geringe Auswirkung  ¶ Reduzierung der Verwendung fossiler 

Brennstoffe  

Landschaft und 

Landschaftsbild  

¶ Geringfügige Erweiterung bestehender Siedlungsflächen,  

¶ Abrundung wohnbaulich genutzter Randlagen,  

¶ Keine wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

geringe Auswirkung  
¶ Randeingrünung  

Kultur und Sachgüter  ¶ Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen am Siedlungsrand,  

¶ Schaffung neuer Sachgüter  
geringe Auswirkung   

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung oder Ausgleich  

Begrenzung des Versiegelungsgrades, prioritäre Prüfung von  Entsiegelungsmaßnahmen , Ermittlung g eeignete r Ausgleichs - und 

Ersatzmaßnahmen  in nachgeordneten Verfahren  

Zusammenfassende Einschätzung  Mittlere Auswirkungen  




































